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1 Einleitung 

Das vorliegende Werk ist der bislang umfassendste Zwischenbericht zur Evaluation eines 
Housing-First-Projektes in Deutschland. 

Auftragsgemäß wertet er alle bis zum 1. August 2022 vorliegenden internen 
Dokumentationen zum Leipziger Modellvorhaben ‚Eigene Wohnung‘ aus, die sowohl von 
der Koordinierungsstelle des Sozialamtes als auch vom Träger der wohnbegleitenden 
Hilfen, der das BOOT gGmbH, erstellt wurden. Ferner werden die Ergebnisse von zwölf 
Interviews mit ehemals Wohnungslosen ausgewertet, die über das Projekt eine Wohnung 
erhalten haben, sowie mit sechs Fachleuten aus Wohnungswirtschaft, Sozialarbeit und 
Kommunalverwaltung, die in das Projekt unmittelbar involviert sind. Zur besseren 
Einordnung des Projektes wurden zusätzlich einige Hintergrundgespräche mit diversen 
Akteurinnen und Akteuren aus Wohnungsnotfallhilfe und Wissenschaft geführt. 

Ihnen allen gebührt für die große Auskunftsbereitschaft und Offenheit der herzliche Dank 
des Autorenteams dieses Berichtes.  

Der Bericht deckt die ersten 13 Monate Laufzeit des Modellvorhabens vom 1. Juli 2021 
bis 1. August 2022 sowie die Vorbereitungsphase des Projektes ab. 

Im folgenden Kapitel 2 wird in aller Kürze der Housing-First-Ansatz mit seinen 
Grundprinzipien vorgestellt und es werden wesentliche Ergebnisse bereits 
abgeschlossener Evaluationen in Deutschland und anderswo referiert. 

Kapitel 3 behandelt die Planungen und Vorarbeiten der Stadt Leipzig vor dem offiziellen 
Start des Pilotprojektes. 

In Kapitel 4 werden die Grundlagen und Ziele des Leipziger Modellvorhabens dargestellt, 
im fünften Kapitel der Auftrag und die Methoden der Begleitforschung und im sechsten 
Kapitel die Aufgaben und Aktivitäten der Projektkoordination, die in Leipzig beim 
Sozialamt angesiedelt ist. 

Das umfangreiche Kapitel 7 analysiert Prozesse, Verläufe und erste Erfahrungen im 
ersten Projektjahr (oder genauer in den ersten 13 Monaten) und geht dabei genauer ein 
auf die Gewinnung und nähere Auswahl von Teilnehmenden, die Bereitstellung der 
benötigten Wohnungen, die Organisation der wohnbegleitenden Hilfen und schließlich die 
Fallverläufe bis zum 1. August 2022. Hier werden auch wesentliche Ergebnisse der 
Experteninterviews ausgewertet und dokumentiert. 

In Kapitel 8 werden die bislang nur unvollständig vorliegenden Selbst- und 
Fremdeinschätzungsbögen ausgewertet, die in numerischer Form die Beurteilung der 
Sozialarbeitenden und der Mieterinnen und Mieter selbst über verschiedene Dimensionen 
der Lebenslage der ehemals Wohnungslosen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten 
wiedergeben, nämlich vor Bezug der Wohnungen und kurz nach Bezug. 

Das umfangreiche Kapitel 9 dokumentiert die Sicht der zwölf ehemals wohnungslosen 
Mieterinnen und Mieter im Modellvorhaben, die das Autorenteam mit logistischer 
Unterstützung von Sozialarbeit und Koordinierungsstelle ausführlich befragen konnte. Die 
meisten Interviews fanden in den Wohnungen der Befragten statt und alle Interviews 
wurden face-to-face durchgeführt. Das reichhaltige Material an Originalzitaten, das mit 
den transkribierten Interviews vorliegt, wird im Laufe der Begleitforschung noch durch 
zwei weitere Befragungen der weitgehend identischen Personen zu späteren Zeitpunkten 
ergänzt werden, sodass damit die bis dato umfassendste Analyse der Sicht von 
Nutzerinnen und Nutzern eines deutschen Housing-First-Projektes im Zeitverlauf 
ermöglicht wird. 
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Das zehnte und letzte Kapitel beinhaltet die Antworten auf Forschungsfragen, die der 
Begleitforschung von der Auftraggeberin von Beginn an auf den Weg gegeben wurden. 
Auch hier darf man gespannt sein, welchen Einfluss die weitere Entwicklung des 
Modellvorhabens auf die Beantwortung der Forschungsfragen haben wird. 
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2 Der Housing-First-Ansatz und wesentliche Ergebnisse von 
Projektevaluationen in anderen Pilotprojekten 

Housing First ist ein Ansatz, mit dem Wohnungslose mit komplexen Problemlagen so 
schnell wie möglich in abgeschlossenen und dauerhaften Individualwohnraum gebracht 
werden ohne die Bedingung, zuvor außerhalb des regulären Wohnungsmarktes 
Verhaltensänderungen nachgewiesen und „Wohnfähigkeit” erlangt zu haben oder 
abstinent zu leben. Der Bezug einer eigenen Wohnung mit Bleibeperspektive steht hier 
am Anfang und nicht – wie immer noch vielerorts üblich – am Ende einer „Hilfekette“.  

Housing First ist nicht „housing only“. Wohnbegleitende persönliche Hilfen von durchaus 
erheblicher Intensität werden nachdrücklich angeboten, aber ihre Annahme ist freiwillig. 
Therapieteilnahme oder Abstinenz sind weder Voraussetzungen für die Versorgung mit 
Normalwohnraum noch für den Verbleib darin, Risikominimierung und 
Schadensreduzierung beim Gebrauch von Suchtmitteln („harm reduction“) werden 
Vorrang eingeräumt. 

Auch wenn manche Grundprinzipien des Housing-First-Ansatzes bereits seit längerer Zeit 
in der Wohnungslosenhilfe in Deutschland und anderswo diskutiert und teilweise 
umgesetzt worden sind, so ist der Ansatz als Gesamtkonzept mit acht wesentlichen 
Grundprinzipien doch erstmals in den 1990er Jahren von dem klinischen Psychologen 
Sam Tsemberis in New York im Projekt „Pathways to Housing“ entwickelt und erprobt 
worden. Die Zielgruppe war dabei zunächst beschränkt auf Personen mit psychiatrischen 
Diagnosen, vielfach sogenannten Doppeldiagnosen in den Bereichen Sucht und weiteren 
psychischen Erkrankungen.  

Zwischenzeitlich hat der Ansatz jedoch als erwiesenermaßen erfolgreiches und 
evidenzbasiertes Konzept zur Beendigung von Wohnungslosigkeit bei Personen mit 
komplexen Problemlagen (auch solchen ohne explizite psychiatrische Diagnose) vor 
allem im globalisierten Norden, aber auch darüber hinaus Verbreitung gefunden. Zwar ist 
die Anwendung vielerorts immer noch auf Pilotprojekte beschränkt, aber solche 
erfolgreich evaluierten Pilotprojekte sind mittlerweile in fast allen westeuropäischen 
Ländern (so u. a. in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, 
Italien, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Spanien) zu finden1, und auch in 
Osteuropa wurden bereits Housing-First-Projekte erfolgreich implementiert 
(beispielsweise in der Tschechischen Republik).  

In Anlehnung an Prinzipien, die von Sam Tsemberis2 für das amerikanische Modell des 
Housing-First-Ansatzes bei „Pathways to Housing“ formuliert wurden, benennt der 
Housing-First-Guide für Europa3, an dessen Erstellung Tsemberis aktiv beteiligt war, 
folgende acht Grundprinzipien: 

• Wohnen ist ein Menschenrecht: Wohnung wird als ein verbrieftes Grundrecht 
verstanden (Wohnfähigkeit ist nicht Voraussetzung; aber ein wöchentlicher 
Hausbesuch oft verpflichtend). 

• Wahlfreiheit und Entscheidungsmöglichkeiten für die Nutzerinnen und 
Nutzer: Die Fokussierung auf die individuellen Präferenzen ist von zentraler 
Bedeutung für den Ansatz. So viel Selbstbestimmung wie möglich bei der Wahl 
der Wohnung, der Einrichtung, Art und Intensität der gewünschten 
Unterstützung etc. 

 
1  Für einen Überblick siehe Pleace u. a. (2019) und Busch-Geertsema (2022). 

2  Tsemberis (2020): S. 10. 
3  Pleace (2016). 
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• Trennung von Wohnung und Unterstützung: Eine klare organisatorische 
Trennung der beiden Funktionen erlaubt erst einen vertrauensvollen 
Beziehungsaufbau in der Wohnbegleitung. Aber neben der Rollentrennung 
beinhaltet dieses Grundprinzip noch deutlich mehr: Die Ablehnung 
wohnbegleitender Hilfe führt nicht zur Kündigung, Wohnungsverlust und 
Wohnungswechsel führen nicht zum Abbruch der Hilfe. 

• Recovery-Orientierung: Dabei geht es um die ganzheitliche Orientierung auf 
das Wohlbefinden, die Lebenszufriedenheit und die Selbstbestimmung der 
unterstützten Person. Im Zentrum stehen dabei die physische und psychische 
Gesundheit, das soziale Umfeld und der Grad der Inklusion. 

• Harm Reduction: Abstinenz von Drogen und Alkohol steht nicht im 
Vordergrund. Vorrangig geht es um Schadensminimierung und Unterstützung 
bei der Verminderung von problematischem Konsum. 

• Aktive Beteiligung ohne Druck und Zwang: Housing First arbeitet nicht mit 
Sanktionen. Wohnbegleitende Hilfe wird nachdrücklich angeboten, aber ihre 
Annahme beruht auf Freiwilligkeit. 

• Personenzentrierte Hilfeplanung: Flexible und individualisierte Unterstützung 
orientiert sich an den Bedürfnissen und Lebensentwürfen der einzelnen 
Nutzerinnen und Nutzer. 

• Flexible Unterstützung für so lange wie nötig: Keine strikte zeitliche 
Begrenzung, der Hilfebedarf ist oft schwankend und kann länger andauern. 

In letzter Zeit sind mehrere internationale Übersichten über Forschungsergebnisse von 
Housing-First-Projekten in Australien, den USA, Kanada und Europa veröffentlicht 
worden. 

Aubry4 kommt 2020 zu dem Schluss, dass Housing First alle wesentlichen Kriterien für 
eine „ideal mental health intervention“5 erfüllt. Es handele sich um einen gut definierten 
Ansatz, der sich an Zielen der Nutzerinnen und Nutzer orientiert, mit gesellschaftlichen 
Zielen übereinstimmt, effektiv bei der Beendigung von Wohnungslosigkeit ist, minimale 
negative Effekte erzeugt, Kosteneinsparungen ermöglicht, relativ einfach zu 
implementieren und für unterschiedliche lokale Bedingungen und Zielgruppen anpassbar 
ist. Eines der wenigen Defizite in der bisherigen Forschung sieht Aubry im Fehlen von 
Langzeitstudien zu den längerfristigen Effekten des Ansatzes. 

In einer weiteren, erst im August 2022 erschienenen internationalen Übersicht kommt der 
australische Wissenschaftler Christian Roggenbuck6 zu dem Schluss, dass sich Housing 
First als eine effektive Intervention erwiesen hat, um den Wohnungserhalt ehemals 
wohnungsloser Mieterinnen und Mieter zu sichern und ihnen dazu zu verhelfen, ihre 
Unterstützungsbedarfe abzudecken. Zu den positiven Wirkungen seien auch einige 
Verbesserungen im Bereich der physischen und psychischen Gesundheit und die 
Vermeidung von Hospitalisierungen zu zählen. Allerdings könne auch vom Housing-First-
Ansatz nicht erwartet werden, dass er die komplexen Problemlagen der Mieterinnen und 
Mieter, die sich durch die Erfahrungen während ihrer Langzeitwohnungslosigkeit oftmals 

 
4  Aubry (2020). 
5  Ideale Intervention im Bereich der psychischen Gesundheit. 
6  Roggenbuck (2022): S. 33.  
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noch verschlechtert hätten, schnell und vollständig lösen könne. Verbesserungen bei 
chronischen Erkrankungen und Suchtproblemen benötigten eine relativ lange Zeitdauer, 
wenn sie sich überhaupt einstellten, und strukturelle Benachteiligungen sowie Armut 
erschwerten eine Integration in Arbeit und soziale Bezüge. 

In Deutschland liegen positive Evaluationsergebnisse zur Implementierung des Housing-
First-Fonds in Nordrhein-Westfalen7 und zu den beiden Housing-First-Pilotprojekten in 
Berlin8 vor. Für letztere wurde nach knapp drei Jahren Laufzeit und dem Bezug von 
insgesamt 79 Wohnungen sogar lediglich ein einziger Fall dokumentiert, in dem die 
Wohnung (mit Mietschulden) aufgegeben wurde und wieder Wohnungslosigkeit eintrat. 
Damit fällt das Berliner Ergebnis noch positiver aus als in vielen anderen im Ausland 
evaluierten Projekten. Für die übrigen Berliner Nutzerinnen und Nutzer konnten vielfältige 
Verbesserungen der Lebenslagen und eine hohe Zufriedenheit mit der flexiblen und auf 
ihre Bedürfnisse ausgerichteten Unterstützungsarbeit nachgewiesen werden.  

Grundsätzlich ist jedoch auch davor zu warnen, vor dem Hintergrund der komplexen 
Problemlagen der Zielgruppe die Erwartungen an den Wohnungserhalt zu hoch 
anzusetzen. Zwar haben mittlerweile zahlreiche Evaluationen einen Wohnungserhalt von 
mehr als 85 % aller Teilnehmenden dokumentiert, aber es ist darauf zu beharren, dass 
Housing-First-Projekte auch dann noch als erfolgreich bewertet werden können, wenn sie 
nicht solche Spitzenwerte erreichen.9 

 
7  Busch-Geertsema (2020). 
8  Gerull (2021a und b). 
9  Vgl. dazu auch Roggenbuck (2022): S. 19 mit Verweis auf Johnson u. a. (2012). 
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3 Planungen und Vorarbeiten der Stadt Leipzig (Politik und 
Verwaltung) vor Beginn des Pilotprojektes  

Mit dem „Fachplan Wohnungsnotfallhilfe in Leipzig 2018 bis 2022“10 fasste der Leipziger 
Stadtrat im Jahr 2018 den Beschluss, dass unter Federführung der Leipziger 
Stadtverwaltung ein Konzept zur Umsetzung von „Housing First“ in Leipzig erarbeitet 
werden sollte. Die Konzeption sollte in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern der 
Wohnungsnotfallhilfe und lokalen Fachkräften der sozialen Arbeit erstellt werden. Vor 
diesem Hintergrund begann die Sozialplanung des Sozialamtes im Jahr 2019 mit den 
Vorarbeiten zu einem Housing-First-Projekt in Leipzig, wobei sie Fachpublikationen und 
Ergebnisberichte von bereits bestehenden Housing-First-Projekten sichtete und 
gemeinsam mit der Fachabteilung Soziale Wohnhilfen des Sozialamtes erste Ideen zur 
Umsetzung entwickelte. Zum Ende des Jahres 2019 lag ein erster Konzeptentwurf vor. 

Um weitere Informationen sowie einen Überblick über deutschsprachige Housing-First-
Projekte zu gewinnen, wurden im Sommer 2020 bestehende Projekte angeschrieben und 
es wurde parallel dazu eine Internetrecherche durchgeführt. Zudem wurden freie Träger 
der Leipziger Wohnungsnotfallhilfe und Fraktionen des Leipziger Stadtrates zum Bedarf 
und zu Eckpunkten der Ausgestaltung eines Housing-First-Projektes in Leipzig befragt. 
Der Co-Autor dieses Berichts, Prof. Dr. Volker Busch-Geertsema, wurde aufgrund seiner 
einschlägigen Kenntnisse auf dem Gebiet der Wohnungslosenhilfe und über den Housing-
First-Ansatz um eine Stellungnahme zum Konzeptentwurf gebeten.  

Am 23. November 2020 fand ein Online-Strategiegespräch „Housing First“ statt, in dessen 
Rahmen die bis dahin entwickelten Ideen für ein Leipziger Modellprojekt mit 
verschiedenen Akteurinnen und Akteuren diskutiert wurden und zu dem Prof. Dr. Busch-
Geertsema für einen Vortrag über die Grundzüge des Housing-First-Prinzips sowie über 
die vorliegenden empirischen Befunde zur Wirksamkeit des Ansatzes geladen war. An 
dem Strategiegespräch nahmen etwa 40 Personen teil, die sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Trägern der Wohnungsnotfallhilfe, Fraktionen des Stadtrates, der Leipziger 
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) sowie des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
und des Gesundheitsamtes zusammensetzten. Ferner waren eine Wissenschaftlerin des 
Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle sowie Mitarbeitende des 
Leipziger Sozialamtes an der Veranstaltung beteiligt.  

Im Dezember 2020 wurden acht wohnungslose Personen zu den Gründen ihrer Nicht-
Inanspruchnahme der bestehenden Notunterkünfte, zu ihren Erwartungen an das Leben 
in einer eigenen Wohnung und zu Faktoren, die das Wohnen in einer eigenen Wohnung 
möglicherweise erschweren könnten, befragt. Ferner wurden sie nach ihrer Meinung zu 
einem geplanten Leipziger Housing-First-Programm gefragt.  

Unter Berücksichtigung der gewonnenen Ergebnisse wurde das Konzept zum 
„Modellprojekt ‚Eigene Wohnung‘ zur Erprobung des Ansatzes ‚Housing First‘ für 
Obdachlose in Leipzig“ schließlich finalisiert und verwaltungsintern abgestimmt. Am 
28.04.2021 fasste die Ratsversammlung der Stadt Leipzig den Beschluss zur 
Durchführung des Modellprojektes ‚Eigene Wohnung‘ (siehe VII-DS-01659). Die Laufzeit 
des Modellprojektes wurde auf dreieinhalb Jahre festgelegt.  

Mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt wurde im August 2021 eine Vereinbarung zur Durchführung und 
Evaluierung des Modellprojektes geschlossen. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich mit bis 
zu 111.000 Euro an den Kosten für die Evaluierung des Projektes und den 
Personalkosten für die Koordinierungsstelle. Die Aufgaben der Begleitforschung wurden 
um die Erstellung eines praxisorientierten Handlungsleitfadens für sächsische Kommunen 

 
10  Stadt Leipzig / Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule (2018). 
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und Landkreise bis zum Oktober 2023 erweitert. Insgesamt stehen für das 
Modellvorhaben Mittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro zur Verfügung. 

Als Entscheidungsgrundlage, ob das Projekt nach Ablauf der Modellphase verstetigt wird, 
sollen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des Projektes dienen. Vor 
diesem Hintergrund setzte sich die Stadtverwaltung im Zuge der Vorbereitungsphase 
auch mit der Frage der Evaluation auseinander. Da schon deutlich war, dass die 
Ausschreibung der Evaluation erst nach dem offiziellen Start des Projektes im Juli 2021 
würde erfolgen können und eine erste Interview-Welle sowie die Entwicklung von 
Dokumentationsinstrumenten möglichst früh durchgeführt werden sollte, haben 
Mitarbeitende der Leipziger Sozialverwaltung bereits umfangreiche 
Evaluationsinstrumente entwickelt, die ihrerseits dann Grundlage der Ausschreibung für 
die externe Evaluation wurden. Geplant war auch, dass die erste Interviewrunde von 
städtischen Fachkräften selbst durchgeführt und die Aufnahmen dann von dem mit der 
Evaluation beauftragten Institut exzerpiert und ausgewertet werden sollten. 

Die bis dato vorgenommenen Vorbereitungen und Vorarbeiten des Sozialamtes der Stadt 
Leipzig, welche die Erstellung des Grobkonzepts, das Beteiligungsverfahren der 
genannten Akteurinnen und Akteure, die Finalisierung des Konzepts, die 
Auseinandersetzung mit Fragen der Evaluation und den verwaltungsinternen 
Abstimmungsprozess beinhalteten, nahmen etwa anderthalb Jahre Projektvorlaufzeit in 
Anspruch. 
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4 Grundlagen und Ziele des Leipziger Modellvorhabens 

4.1 Grundbestandteile des Projektes 

Das Leipziger Modellvorhaben ‚Eigene Wohnung‘ orientiert sich weitestgehend an den 
oben aufgeführten Grundprinzipien des Housing-First-Ansatzes und folgt auch bei der 
Zielgruppendefinition der vielfach empfohlenen Fokussierung auf Personen mit 
komplexen Problemlagen und besonders geringen Aussichten auf Integration in 
Normalwohnraumverhältnisse durch die etablierte Leipziger Wohnungsnotfallhilfe. 

Die Versorgung von mindestens 25 Personen aus der Zielgruppe mit dezentral im 
gesamten Stadtgebiet verteiltem regulärem Individualwohnraum im 
Hauptmietverhältnis – ohne Einschränkung der Mieterrechte – entspricht ebenso den 
Voraussetzungen für eine programmgetreue Implementierung wie die Sicherung des 
Angebots einer proaktiven, intensiven und personenzentrierten Wohnbegleitung, deren 
Annahme aber auf Freiwilligkeit beruhen sollte.  

Lediglich das Prinzip der langfristigen Verfügbarkeit der Wohnbegleitung im Bedarfsfall 
erfährt – wie in vielen vergleichbaren Pilotprojekten – durch die zeitliche Begrenzung des 
Modellvorhabens auf dreieinhalb Jahre eine gewisse Einschränkung. Für den Fall, dass 
das Projekt nicht verstetigt wird, bleibt jedoch die Möglichkeit, im Bedarfsfall eine 
Wohnbegleitung im Rahmen des (weniger intensiven) Ambulant Betreuten Wohnens nach 
§§ 67 ff. SGB XII oder im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB IX sicherzustellen. 
Zudem gehört es zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitforschung, bereits im 
zweiten Jahr der Implementierung des Modellvorhabens eine Empfehlung zur 
Verstetigung des Ansatzes abzugeben. 

4.2 Indikatoren für die Zielerreichung 

Im Vorfeld des Modellvorhabens wurden vom Sozialamt der Stadt Leipzig eine Reihe von 
Indikatoren aufgestellt, mit denen der Grad der Zielerreichung ermittelt werden sollte:  

Bei der Auswahl der Teilnehmenden sollten obdachlose Personen erreicht werden, die 
vorhandene Hilfeangebote der Leipziger Wohnungsnotfallhilfe nicht nutzen oder in 
anderen Hilfeangeboten nicht zurechtkommen. Der dazugehörige Indikator lautete: 

• „Mindestens 50 % der Teilnehmer/-innen waren vor Aufnahme in das Projekt länger als 
drei Jahre obdachlos oder lebten zu der Zeit auf der Straße, im Zelt, im Abrisshaus 
o. ä.“11  

Die Indikatoren für den Verlauf des Modellvorhabens lauteten wie folgt: 

• „Mindestens 90 % der in das Projekt aufgenommen Personen ziehen spätestens drei 
Monate nach Aufnahme in das Projekt in eine eigene Wohnung mit Mietvertrag. 

• Mindestens 75 % der Teilnehmer/-innen wohnen zwölf Monate nach Einzug in ihre 
Wohnung noch in einer Wohnung mit Mietvertrag (Wohnungswechsel, Umzug in 
Pflegeheim o. a. dauerhafte Wohnform eingeschlossen).  

• Mindestens 60 % der Teilnehmer/-innen wohnen drei Jahre nach Einzug in ihre 
Wohnung noch in einer Wohnung mit Mietvertrag (Wohnungswechsel, Umzug in 
Pflegeheim o. a. dauerhafte Wohnform eingeschlossen). 

 
11  Stadt Leipzig (2021a). 
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• Die Selbstauskunft der Teilnehmer/-innen, die zum Ende der Modellphase noch im 
Projekt sind, weist hinsichtlich Wohnstabilität (sichere Wohnsituation, regelmäßige 
Mietzahlung, dauerhafter Ausstieg aus Wohnungslosigkeit), Gesundheit 
(Selbstwertgefühl, Wohlbefinden, Selbstheilung, medizinische Versorgung, Krankheit, 
Behinderung, Suchtverhalten), Selbständigkeit (Selbstwirksamkeitserleben, selbständige 
Organisation eines strukturierten Alltags) und soziale Inklusion (Verhältnis zu den 
Nachbarn, soziale Kontakte zu Familie und Freunden, Einbindung in die Gemeinschaft 
bzw. das gesellschaftliche Leben, Integration in Ausbildung oder Arbeit) eine positive 
Tendenz zwischen erster Erhebung bei Aufnahme in das Projekt und letzter Erhebung 
auf. 

• Mindestens 50 % der Teilnehmer/-innen benötigen drei Jahre nach Einzug nur noch eine 
geringe Betreuung (einen Betreuungsschlüssel von weniger als 1:14) oder gar keine 
Betreuung.“12 

Über die Evaluationsberichte sollten im Übrigen Erfahrungen mit dem Housing-First-
Ansatz gesammelt werden, die sowohl für die Weiterentwicklung der Angebote der 
Wohnungsnotfallhilfe in Leipzig nutzbar gemacht werden können als auch für einen 
Handlungsleitfaden mit Informationen zum erforderlichen personellen, sachlichen und 
zeitlichen Aufwand und zu Gelingensbedingungen mit Blick auf eine Übertragbarkeit des 
Projektes auf andere Kommunen/Landkreise in Sachsen. 

4.3 Zielgruppe des Modellvorhabens 

Das Modellprojekt ‚Eigene Wohnung‘ sollte sich auf wohnungslose Personen mit multiplen 
Problemlagen fokussieren. Dazu gehören explizit auch suchtkranke und psychisch kranke 
Personen, die keine Abstinenz- oder Therapiebereitschaft vorweisen müssen. 

In einem Ratsbeschluss wurde als Zielgruppe festgelegt: 

„Personen, die besonders stark ausgegrenzt sind und mit anderen bestehenden 
Hilfeangeboten weniger gut erreicht werden, sollen bevorzugt in das Projekt aufgenommen 
werden. Das Projekt richtet sich an Personen, die: 

• mindestens 18 Jahre alt sind, alleinstehend oder als Paar lebend, 

• obdachlos sind, d. h. auf der Straße, in Behelfsunterkünften oder in Notunterkünften 
leben, 

• den Willen haben, in einer eigenen Wohnung zu leben, […] 

• [und] grundsätzlich Leistungsanspruch nach SGB II, SGB XII haben oder ein 
ausreichendes regelmäßiges eigenes Einkommen vorweisen.“13 

 
12  Stadt Leipzig (2021a). 
13  Beschlussvorlage (2021). Die Beschlussvorlage enthält außerdem den Passus, dass sich das Projekt an Personen 

richtet, die „einer sozialen Betreuung zustimmen, welche einen wöchentlichen Hausbesuch in der Wohnung der 
Teilnehmenden anzielt“. Der Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen (VII-DS-01659-ÄA-01) erwirkte, dass 
diese Passage gestrichen wurde. 
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4.4 Wohnungsakquise und Wohnungsversorgung 

Im Rahmen der konzeptionellen Vorüberlegungen zum Modellprojekt ‚Eigene Wohnung‘ 
wurden in Bezug auf die Wohnraumakquise und die Wohnraumversorgung der 
Projektteilnehmenden verschiedene Rahmenbedingungen festgelegt: Grundsätzlich 
sollten alle Teilnehmenden eine eigene Wohnung auf Basis eines regulären Mietvertrages 
erhalten. Die akquirierten Wohnungen sollten sich außerdem über das gesamte 
Stadtgebiet verteilen, um den Teilnehmenden zum einen eine Wahlmöglichkeit bezüglich 
ihres zukünftigen Wohnortes zu gegeben. Andererseits sollte die dezentrale Verteilung 
der Wohneinheiten die sozialen Integrationsprozesse der Teilnehmenden befördern, 
indem sich die ehemals wohnungslosen Personen leichter aus dem Obdachlosenmilieu 
lösen und ihre Lebensverhältnisse und die damit verbundenen Gewohnheiten in der 
gewöhnlichen Umgebung eines Mietwohnhauses normalisieren können. 

Die für das Projekt benötigten Wohnungen sollten planmäßig sowohl bei der LWB, die 
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Leipzig ist, als auch bei 
Privatvermietenden akquiriert werden. Angedacht war auch, gegebenenfalls weitere 
Verfahren wie die Gewährung von Mietsicherheiten für die Vermieterseite sowie den 
Ankauf von Belegungsbindungen zu prüfen. Die Akquise des Wohnraums für die ersten 
25 Teilnehmenden sollte jedoch ausschließlich über das städtische 
Wohnungsunternehmen LWB erfolgen, da sich die Stadt Leipzig hiervon eine möglichst 
schnelle Bereitstellung der für das Projekt benötigten Wohnungen versprach.14 Die LWB 
vermietet und bewirtschaftet aktuell über 36.300 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet 
und ist damit mit einem Markanteil von etwa 10 % der größte Wohnungsanbieter in 
Leipzig.15  

4.5 Wohnbegleitende Hilfen 

Für die wohnbegleitende Unterstützung in dem Modellprojekt musste ein Träger gefunden 
werden, der für die Aufgabe geeignet ist und bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Wohnungslosenhilfe sowie der Arbeit mit sucht- und/oder psychisch erkrankten Personen 
hat.  

Die konzeptionellen Vorüberlegungen des Sozialamtes der Stadt Leipzig sahen vor, dass 
die ambulanten Hilfen der sozialen Betreuung als Intensive-Case-Management erfolgen 
und durch zum Housing-First-Ansatz geschulte Fachkräfte der Sozialen Arbeit erbracht 
werden. Die Tätigkeitsbeschreibung der Sozialen Betreuung wurde wie folgt 
festgeschrieben: 

• Ermittlung der Wohnwünsche der Teilnehmenden und Meldung des Bedarfs an 
die Koordinationsstelle 

• Unterstützung der Teilnehmenden bei der Auswahl einer geeigneten Wohnung 
aus drei Exposés einschließlich der Begleitung der Teilnehmenden zur 
Wohnungsbesichtigung 

• Bei Bedarf zusätzliche Unterstützung bei der Wohnungssuche, sofern einer 
Teilnehmerin bzw. einem Teilnehmer keines der drei Wohnangebote der LWB 
zusagt  

 
14  Stadt Leipzig (2021): S. 6. 
15  Vgl. Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (2021): S. 4. 
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• Unterstützung bei der Antragstellung auf einen Wohnberechtigungsschein im 
Sachgebiet Wohnraumversorgung sowie Unterstützung beim Stellen von 
Anträgen auf Sozialleistungen einschließlich der Klärung der Unterkunfts- und 
Kautionskosten 

• Beratung zur Abtretung der Miete bzw. zur direkten Zahlung durch den 
Sozialleistungsträger an die Vermieterseite oder zur Einrichtung eines 
Dauerauftrages 

• Unterstützung bei mietvertraglichen Angelegenheiten: 

o Beim Abschluss des Mietvertrages  

o Beratung zu Rechten und Pflichten als Mieterin bzw. Mieter 

o beim Abschluss einer Miethaftpflichtversicherung 

• Unterstützung bei allen Angelegenheiten des Einzuges, der Ausstattung der 
Wohnung sowie bei nötigen Aus- oder Umzügen 

• Wöchentliche Besuche der Teilnehmenden in der Wohnung  

• Sicherung der Wohnstabilität: 

o Monitoring der Wohnsituation, insbesondere Feststellung von aktuellen und 
potenziellen Problemlagen 

o Unterstützung in finanziellen Angelegenheiten (z. B. Sichtung und 
Überprüfung der Mietzahlungen, Betriebskostenabrechnungen, Vermittlung 
zur Schuldnerberatung, Klärung von Rentenansprüchen, 
Beschäftigungsförderung) 

o Sicherstellen einer guten Beziehung zum nachbarschaftlichen Umfeld 

o Praktischer Rat und Hilfestellung mit der Wohnung (z. B. sparsame 
Wasser- und Stromnutzung), 

o Beratung und Unterstützung für ein eigenständiges Leben (z. B. Kochen 
von gesundem Essen, Reinigung der Wohnung, Wäschewaschen, Tipps 
zur Haushaltsführung, Zurechtfinden in der Nachbarschaft) 

o Hausverwaltungsservice für die Vermieterseite (z. B. Ansprechperson bei 
Konflikten) 

• Organisation von Angeboten zur Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefinden der Teilnehmenden: 

o Organisation des Zugangs zu allgemeiner medizinischer Beratung und 
Behandlung (Hausärztin bzw. -arzt, Krankenhaus) 

o Vermittlung weiterführender Hilfen (z B. psychiatrische Sprechstunde, 
Suchtberatung, Pflege) 

o Schadensminimierung: intensive Überzeugungsarbeit gegenüber den 
Teilnehmenden, Verringerung problematischen Konsums  

• Unterstützung der Inklusion der Teilnehmenden, insbesondere:  

o Aktivitäten zum Aufbau von alternativen sozialen Kontakten und 
Netzwerken (Besuch von Angeboten im Stadtteil wie Bibliotheken, 
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soziokulturelle Zentren, Sportvereinen, Stadtteilfesten; Vermittlung in 
ehrenamtliche Aktivität) 

o Organisation eines monatlichen Gruppenangebotes für Teilnehmende des 
Projektes, das zum sozialen Austausch und zu Bildungszwecken dienen 
und an neutralen Orten, die nicht vorrangig von Wohnungslosen genutzt 
werden, stattfinden soll 

• Gewährleistung einer 24-stündigen telefonischen Erreichbarkeit im Notfall für 
Teilnehmende mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf 

• Durchführung eines Hilfeplangespräches mit den Teilnehmenden einmal pro 
Halbjahr und Übermittlung der Dokumentation des Gespräches an die 
Koordinationsstelle 

• Unterstützung und Begleitung im Falle einer Räumung oder bei 
Wohnungsverlust mit dem Ziel, neuen Wohnraum oder eine alternative 
dauerhafte Wohnform zu finden 

• Monatliche Dokumentation des Projektes und Erstellung eines halbjährlichen 
Berichtes zur Projektumsetzung sowie Mitwirkung an der Evaluation  

Insgesamt war das Interesse von etablierten Trägern des Leipziger 
Wohnungslosenhilfesystems an dem Auftrag zur Wohnbegleitung in dem Modellvorhaben 
dem Vernehmen nach eher gering. Auf Nachfrage erklärten einzelne Träger, dass diverse 
formelle Voraussetzungen, etwa die 24/7-Rufbereitschaft und Anforderungen an die 
Qualifizierung des Personals sich als schwierig zu erfüllen erwiesen. Zum anderen gab es 
auch konzeptionelle Zweifel an der Umsetzbarkeit des Housing-First-Ansatzes mit 
regulären Mietverträgen. Als kritisch beurteilt wurde in diesem Zusammenhang 
insbesondere die fehlende Möglichkeit, die Projektteilnehmenden im Falle mangelnder 
„Mitwirkungsbereitschaft“ sanktionieren zu können. Die fehlende Handhabe, 
Projektteilnehmenden im äußersten Fall den Betreuungsvertrag und damit auch die 
Wohnmöglichkeit kündigen zu können – wie in herkömmlichen Angeboten der 
Wohnungslosenhilfe üblich –, wurde als problematisch angesehen. In Projekten, in denen 
Träger als Zwischenvermietende aufgetreten waren, waren durch die „fehlende 
Mitwirkung“ der ehemals Wohnungslosen Mietschulden entstanden, sodass auch bei 
Beteiligung am Modellprojekt ein zu hohes (finanzielles) Risiko auf Trägerseite befürchtet 
wurde.16 

Letztlich konnte die Stadt Leipzig den langjährigen und vor allem in der 
Eingliederungshilfe erfahrenen Kooperationspartner das BOOT gGmbH als Träger 
gewinnen. Die das BOOT gGmbH verfügt über Expertise im Bereich der Arbeit mit 
psychisch erkrankten und auch suchtmittelabhängigen wohnungslosen Personen, sodass 
davon ausgegangen wurde, dass die Beschäftigten des Trägers die Projektteilnehmenden 
bedarfsgerecht und nachhaltig unterstützen können. 

 
16  Wobei das finanzielle Risiko in diesem Modellvorhaben nicht beim Träger liegt, der in diesem Fall nicht als 

Zwischenvermieter fungiert. 
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5 Auftrag und Methoden der Begleitforschung zum Leipziger 
Projekt ‚Eigene Wohnung‘ 

Im Juli 2021 begann das Auswahlverfahren für die Evaluation des Modellvorhabens. Auf 
Grundlage einer mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt abgestimmten Leistungsvereinbarung zur Evaluation 
schrieb das Sozialamt der Stadt Leipzig insgesamt sieben Personen/Einrichtungen an, die 
Erfahrungen in der Evaluation von Projekten der Wohnungsnotfallhilfe haben. Sie wurden 
gebeten, ein Angebot zur Evaluation des Modellprojektes ‚Eigene Wohnung‘ abzugeben. 
Zwei der angefragten Personen/Einrichtungen gaben ein Angebot ab. 

Die Leistungsbeschreibung für die Evaluation umfasste 14 Seiten mit einem Anhang von 
38 Seiten, der nicht nur zahlreiche Forschungsfragen, sondern auch eine Fülle bereits 
ausgearbeiteter Instrumente (Interviewleitfäden, Dokumentationsvorgaben) enthielt. Es 
sollte Teil der einzureichenden Angebote sein, die Instrumente und vorgesehenen Abläufe 
einer kritischen Würdigung zu unterziehen. 

Die Evaluation kann zurückgreifen auf ein kontinuierliches, teilstandardisiertes 
Dokumentationssystem des Trägers der Wohnbegleitung, auf halbjährliche Berichte der 
Sozialen Betreuung, auf den Vorabbericht und weitere Dokumente der 
Koordinierungsstelle des Sozialamtes, auf Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen, die 
von den Teilnehmenden und ihren Bezugsbetreuerinnen und -betreuern zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten des Projektverlaufs ausgefüllt werden, und auf Dokumente, 
die eine Vergleichsuntersuchung ermöglichen sollten.  

Zum Auftrag der Begleitforschung sollte es auch gehören, in drei Wellen insgesamt 
mindestens 30 Interviews mit Teilnehmenden des Modellprojektes vorzubereiten, 
durchzuführen, zu transkribieren und auszuwerten. Zehn dieser Interviews sollten bereits 
vor Beauftragung der Evaluation vom Personal des Sozialamtes selbst vorbereitet und 
durchgeführt werden. Auch mit zwölf Interviews in drei Wellen mit beteiligten Fachkräften 
der Sozialen Betreuung, der Wohnungswirtschaft und der Projektkoordination sollte 
vergleichbar verfahren werden. Die vier Interviews der ersten Welle mit diesen 
Fachkräften wollte das Sozialamt bereits vor Beauftragung des Evaluierungsinstituts 
durchführen. Im Übrigen war vorgegeben, dass insgesamt zwei Zwischenberichte und ein 
Endbericht vorgelegt werden. Der zweite Zwischenbericht im Herbst 2023 sollte bereits 
eine Empfehlung hinsichtlich der Fortsetzung des Projektes enthalten und mit einem 
Handlungsleitfaden zur Implementierung von Housing-First-Projekten in anderen 
Kommunen des Freistaats Sachsen verknüpft werden. 

Der Auftragnehmer musste sich auch dazu verpflichten, an vierteljährlichen Sitzungen der 
Arbeitsgruppe zum Modellprojekt, an halbjährlichen Abstimmungstreffen der 
Auftraggeberin mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie an diversen Informationsveranstaltungen für 
Politik und Kommunen teilzunehmen.  

Die Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e. V. wurde schließlich 
als geeignete Leistungserbringerin ausgewählt. Das Rechnungsprüfungsamt hat dem 
Vergabevorschlag am 22.10.2021 zugestimmt. Da nach der Hauptsatzung der Stadt 
Leipzig die Ratsversammlung über die Beauftragung von Sachverständigen, 
Beratungsleistungen und von Gutachten außerhalb der Vergabe- und Vertragsordnungen 
für Bauleistungen (VOB), Leistungen (VOL), freiberufliche Leistungen (VOF) und der 
Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (HOAI) ab einem 
Auftragswert von 50.000 Euro zu entscheiden hat, konnte ein entsprechender Beschluss 
der Ratsversammlung erst im März 2022 eingeholt werden. Nach der Beschlussfassung 
nahm die externe Evaluation im April ihre Arbeit auf. 
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Nach Auftragserteilung und in Absprache mit der Auftraggeberin wurden verschiedene 
Instrumente (Interviewleitfäden, Erhebungsbögen zur Selbst- und Fremdeinschätzung 
sowie die Einzelfalldokumentationen des Trägers) überarbeitet und eine Lösung für den 
Anspruch einer Vergleichsuntersuchung gesucht. Schnell war deutlich, dass die 
ursprünglich verfolgte Zielsetzung, die Verläufe von Einzelfällen in einer Notunterbringung 
und in einem Projekt des Betreuten Wohnens für Langzeitwohnungslose zu 
dokumentieren, sich kaum für eine Vergleichsuntersuchung eignen würde. Durch die 
Dokumentation in der Notunterkunft konnten Fragen nach dem Wohnungserhalt und der 
Entwicklung der Lebenssituation der Betroffenen nur schwerlich vergleichend erfasst 
werden. Und auch das Wohnprojekt für Langzeitwohnungslose war für eine 
Vergleichsuntersuchung nur bedingt geeignet. Naheliegend wäre eine 
Verlaufsuntersuchung gewesen, bei der Angehörige der gleichen Zielgruppe zu einem 
Teil über das Housing-First-Projekt und zu einem anderen Teil über die gängigen 
Angebote der Leipziger Wohnungsnotfallhilfe versorgt worden wären. Das warf jedoch 
erhebliche Zweifel an der Durchführbarkeit im gesetzten Kostenrahmen und an der 
Aufrechterhaltung der Kontakte nach Verlassen institutioneller Versorgungseinrichtungen 
auf.  

Hinzu kam, dass der ursprüngliche Plan, die erste Welle der Interviews mit den 
Teilnehmenden und den anderen Projektbeteiligten vom Sozialamt selbst durchführen zu 
lassen, wegen Personalmangels nicht realisiert werden konnte und die Begleitforschung 
die Aufgabe der Durchführung von Interviews auch für die erste Welle zu übernehmen 
hatte.  

Um im Kostenrahmen zu bleiben, wurde schließlich vereinbart, dass das Sozialamt sich 
selbst um eine annähernd vergleichbare Zielgruppe in den Notunterkünften der Stadt 
bemühen, von einigen der dort untergebrachten Personen und dem in den Einrichtungen 
tätigen Fachpersonal in mehreren Wellen die Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen 
ausfüllen lassen, Informationen über den weiteren Verlauf sammeln und die erhaltenen 
Informationen von der Evaluationsstelle auswerten lassen würde. Strikte Ansprüche an 
eine Vergleichsuntersuchung kann dieses Vorgehen nicht erfüllen, war aber die einzig 
denkbare Vorgehensweise ohne Verursachung deutlicher Mehrkosten. 

Für den vorliegenden Zwischenbericht wurden in der Zeit von 11.07. bis 14.07.2022 zwölf 
als Teilnehmende ausgewählte und mit Wohnungen versorgte ehemals Wohnungslose 
face-to-face interviewt.17 Die Interviews fanden auf freiwilliger Basis statt; zwei wurden in 
den Räumlichkeiten der das BOOT gGmbH durchgeführt, die übrigen in den eigenen 
Wohnungen der Teilnehmenden. Ferner wurden drei Fachkräfte der wohnbegleitenden 
Sozialarbeit (einschließlich der Projektleitung bei das BOOT gGmbH), zwei Vertreter der 
LWB sowie die Projektkoordinatorin mit themenzentrierten Interviewleitfäden befragt. Alle 
Interviews wurden vollständig transkribiert und mit der Software MAXQDA ausgewertet. 
Zum Zwecke der Anonymisierung der Projektteilnehmenden wurde jeder der zwölf 
interviewten Personen ein Pseudonym zugeordnet (Frau A. bis Herr L.), wobei bei 
möglicher Kennung der Personen und bei bestimmten Aussagen auf einen zweiten 
Aliasnamen (Frau M. bis Herr X.) zurückgegriffen wurde, um in keinem Fall Rückschlüsse 
auf reale Personen zu ermöglichen. Auch das Geschlecht ist in diesen Belegen 
anonymisiert wiedergegeben. Ferner liegen diesem Zwischenbericht die bis dahin 
erstellten Berichte und Einzelfalldokumentationen des Trägers der Wohnbegleitung und 
des Sozialamtes vor. 

 
17  Erfahrungsgemäß lässt es sich nicht vermeiden, dass in der zweiten und dritten Welle der Interviews weniger 

gesprächswillige Personen erreicht werden, daher die etwas höhere Zahl der Interviews in der ersten Welle. 
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6 Projektkoordination und Projektsteuerung 

Am 01.06.2021 – einen Monat vor dem offiziellen Projektstart am 01.07.2021 – nahm die 
an das Sozialamt der Stadt Leipzig, Abteilung Soziale Wohnhilfen, Sachgebiet 
Wohnungsnotfallhilfe, angegliederte Fachkraft im Umfang einer 35-Stunden-Woche (0,88 
Vollzeitäquivalenz [VZA]) ihre Tätigkeit der Projektkoordination und Projektsteuerung auf. 
Zu ihrem Tätigkeitsprofil gehören die folgenden Aufgaben: 

• Koordination der Registrierungsphase und des Auswahlverfahrens der am 
Modellprojekt interessierten Personen 

• Funktion als zentrale Ansprechperson zum Modellprojekt u. a. für die 
Vermieterseite, freie Träger und die externe Evaluationsstelle 

• Beschaffung und Koordination von Wohnraum für die Teilnehmenden des 
Modellprojektes von LWB  

• Steuerung der Tätigkeit des freien Trägers, der die soziale Betreuung und 
ambulante Wohnraumbegleitung der Teilnehmenden erbringt  

• Abstimmung mit der externen Evaluationsstelle und Mitwirkung an der 
Evaluation des Projektes 

• Organisation der Öffentlichkeitsarbeit zum Modellprojekt 

• Netzwerkarbeit zum Modellprojekt  

• Organisation einer Arbeitsgruppe zum Modellprojekt sowie Vor- und 
Nachbereitung der Arbeitstreffen 

• Jährliche Erstellung eines Sachstandsberichtes zur Umsetzung des 
Modellprojektes für die Ratsversammlung 

• Auswahl der potenziellen Projektteilnehmenden inklusive Einladung und 
Teilnahme am Erstgespräch, Vermittlung von Wohnungen und der ambulanten 
sozialen Betreuung an die Teilnehmenden  

• Erstellung der Vorlage zum Abschlussbericht des Modellprojektes 

Im Interview berichtete die Koordinatorin des Sozialamtes, dass sie ihre Tätigkeit seit 
Beginn „voll in Beschlag“18 nehme. Zu ihren ersten Aufgaben gehörte es, diverse 
Dokumentationsdateien für den internen Gebrauch zu erstellen sowie bei der Erarbeitung 
der Erhebungsinstrumente für die Evaluation und der entsprechenden 
Dokumentationssysteme für den Träger der Sozialen Betreuung, die federführend von der 
Sozialplanerin des Sozialamtes entwickelt wurden, mitzuwirken.  

In dem ersten Monat vor Projektbeginn hat die Projektkoordinatorin darüber hinaus 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben, den Faltflyer für die Registrierung potenzieller 
Projekteilnehmerinnen und -teilnehmer entworfen und vervielfältigen lassen, die 
Verteilung der Flyer an die vermittelnden Stellen organisiert sowie das weitere Vorgehen 
rund um den Auswahl- und Aufnahmeprozess der Teilnehmenden mit den freien Trägern 
der Wohnungslosenhilfe besprochen und abgestimmt. Parallel dazu führte die 

 
18  Koordinatorin Sozialamt. 
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Koordinatorin noch vor dem offiziellen Projektstart erste Umsetzungsplanungen mit der 
LWB und dem Träger der wohnbegleitenden Hilfen durch.  

Nach Ablauf der Registrierungsphase galt es, den konkreten Auswahlprozess der 
Teilnehmenden in enger Absprache mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Wohnungslosenhilfe zu planen und umzusetzen. Hierzu gehörte die Sichtung und 
Sortierung der Registrierungen, die Entwicklung und Durchführung des Losverfahrens, die 
Kontaktaufnahme mit den für das Projekt gelosten Personen sowie die Organisation und 
die Teilnahme an den Kennenlerngesprächen mit den ausgewählten Personen. Ferner 
war die Koordinatorin zuständig für die schriftliche Absage an alle Personen, die nicht ins 
Projekt aufgenommen werden konnten, sowie deren Weitervermittlung an den 
Sozialdienst der Wohnungsnotfallhilfe.19  

Seit dem offiziellen Projektstart war die Koordinatorin in enger Zusammenarbeit mit der 
LWB in den Prozess der Bereitstellung von Wohnraum für die Teilnehmenden des 
Modellprojektes einbezogen, wozu neben der Ermittlung des Wohnraumbedarfs auch die 
laufende Dokumentation des aktuellen Belegungsstandes zur Wohnungsvermittlung 
sowie die Dokumentation von Änderungen wie z. B. Aus- oder Umzügen gehören.  

Im Rahmen der Steuerung der Tätigkeiten der das BOOT gGmbH, die die soziale 
Betreuung und ambulante Wohnraumbegleitung der Teilnehmenden erbringt, ist die 
Koordinatorin neben der Kontrolle der Vertragsumsetzung auch für die Prüfung von 
Sachberichten und Statistiken zuständig. Zudem beteiligt sie sich an regelmäßigen 
Austauschtreffen mit der Projektleiterin des freien Trägers und den Fachkräften der 
Sozialen Betreuung, um beispielsweise aktuelle Vorkommnisse im Projektverlauf sowie 
die Fallverläufe der Projektteilnehmenden zu besprechen und zu reflektieren.  

Die laufenden Aufgaben der Koordinationsstelle umfassen darüber hinaus die 
Netzwerkarbeit sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt ‚Eigene 
Wohnung‘. In Bezug auf ersteres beteiligt sich die Koordinatorin regelmäßig an 
stadtweiten Fachaustauschtreffen von Akteurinnen und Akteuren des Leipziger 
Hilfesystems und berichtet zum Beispiel im Fachforum „Wohnhilfen“ und der 
Arbeitsgruppe „Recht auf Wohnen“ über den aktuellen Umsetzungsstand des Housing-
First-Projektes. Für die Öffentlichkeitsarbeit verfasste sie verschiedene Beiträge, die zum 
Beispiel im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Leipzig zur Verfügung gestellt 
wurden, um Interessierten Informationen zum Projekt ‚Eigene Wohnung‘ zur Verfügung zu 
stellen. Im Rahmen der Pressearbeit bekommt die Koordinatorin regelmäßig Anfragen 
von lokalen und überregionalen „Printmedien, Online-Medien, aber auch Drehanfragen“20.  

Neben ihrer Funktion als zentrale Ansprechperson für die LWB und den freien Träger das 
BOOT gGmbH, fungiert die Projektkoordinatorin als Ansprechperson für die externe 
Evaluationsstelle. In diesem Zusammenhang nimmt sie nicht nur an vierteljährlichen 
Austauschtreffen teil, sondern liefert der Evaluationsstelle die benötigten Informationen 
zum Projekt ‚Eigene Wohnung‘ und beteiligte sich auch an der Organisation der durch die 
Evaluationsstelle durchgeführten Interviews der ersten Welle mit den 
Projektteilnehmenden.  

Nicht zuletzt gehören auch die vierzehntägige Berichterstattung an die Sozialamtsleitung 
sowie die jährliche Erstellung eines Sachstandsberichtes zur Umsetzung des 
Modellprojektes ‚Eigene Wohnung‘ für die Ratsversammlung der Stadt Leipzig zum 
Tätigkeitsprofil der Koordinationsstelle.  

 
19  Nähere Ausführungen dazu vgl. Kapitel 7.1 und 7.2 
20   Koordinatorin Sozialamt. 
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7 Das erste Projektjahr – Prozesse, Verläufe und erste 
Erfahrungen 

7.1 Registrierungsphase und Auswahlprozess 

Die Registrierungsphase fand vom 01.07.2021 bis 31.07.2021 statt. Die 
Koordinationsstelle des Sozialamtes erstellte einen Anmeldebogen in Form eines 
Faltflyers mit einer hohen Auflage, der an diverse soziale Dienste und niedrigschwellige 
Angebote des Leipziger Hilfesystems – darunter Straßensozialarbeit, Beratungsstellen für 
wohnungslose Menschen, Suchtberatungsstellen, Tagesstätten und Notunterkünfte – mit 
der Bitte verteilt wurde, diesen vor Ort auszulegen bzw. an interessierte Personen 
auszuhändigen. Interessierte hatten zusätzlich die Möglichkeit, sich direkt beim Sozialamt 
zu melden und ihren Wunsch zur Teilnahme am Projekt zu bekunden. Auf dem 
Anmeldebogen wurden neben Angaben zu den persönlichen und formalen 
Zugangsvoraussetzungen auch die Kontaktdaten der Interessierten und ggf. einer 
weiteren (Vertrauens-)Person abgefragt.  

Mit dem ausgefüllten Faltflyer meldeten sich bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 
31.07.2021 insgesamt 174 Personen. In Anbetracht der hohen Anzahl an Registrierungen 
und der (zunächst) auf 25 begrenzten Platzzahl wurde für die weitere Auswahl eine 
Kategorisierung nach drei Dringlichkeitsstufen festgelegt, die sich an der aktuellen Wohn- 
und Lebenssituation der Interessierten orientierte:  

• Dringlichkeitsstufe eins: Personen, die ohne Unterkunft auf der Straße, in 
Abrisshäusern oder Gartenlauben nächtigen oder seit vielen Jahren wechselnd 
auf der Straße und in Notunterkünften leben und multiple Problemlagen 
aufweisen. 

• Dringlichkeitsstufe zwei: Personen, die in Notschlafstellen, 
Übernachtungshäusern oder Therapieeinrichtungen untergebracht sind. 

• Dringlichkeitsstufe drei: Personen, die als verdeckt Wohnungslose bei 
Bekannten und Verwandten unterkommen oder die sich langfristig in Haft 
befinden. 

In einem nächsten Schritt wurden alle Anfragen durch die Koordinierungsstelle gesichtet 
und entsprechend der drei Dringlichkeitsstufen geordnet. Wie in Abbildung 1 zu erkennen 
ist, gehörten 52 der bis zum Ende der Registrierungsphase angemeldeten Personen zu 
Dringlichkeitsstufe eins, 42 Personen zu Dringlichkeitsstufe zwei und 80 Personen zu 
Dringlichkeitsstufe drei. 
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Abbildung 1: Anzahl der registrierten Personen nach Dringlichkeitsstufen  

 

7.1.1 Anfragen und Aufnahmen ins Modellprojekt, Fluktuation  

Seit Projektstart am 01.07.2021 bis zum Stichtag 01.08.2022 gab es insgesamt 188 
Anfragen an das Modellprojekt, von denen sich 174 Personen während der regulären 
Registrierungsphase von 01.07.2021 bis 31.07.2021 registrierten. 14 Personen 
bekundeten erst im Nachgang daran ihr Interesse an dem Projekt und wurden bei der 
weiteren Auswahl nicht mehr berücksichtigt (vgl. Tabelle 1).  

Von den 174 Personen, die im Laufe der Registrierungsphase ihr Interesse an dem 
Projekt ‚Eigene Wohnung‘ bekundet hatten, wurden insgesamt 146 Personen nicht 
aufgenommen. Bei 122 dieser Personen war der Grund ihrer Nichtaufnahme, dass sie 
zum Zeitpunkt ihrer Registrierung nicht zu den Personen aus Dringlichkeitsstufe eins 
zählten und dementsprechend im weiteren Auswahlverfahren unberücksichtigt blieben.  

In die Vorauswahl kamen somit alle 52 Personen, die gemäß Dringlichkeitsstufe eins zum 
Zeitpunkt der Anmeldung ohne Unterkunft auf der Straße, in Abrisshäusern oder 
Gartenlauben nächtigten. Es handelte sich um 44 Männer und 8 Frauen, von denen ein 
Mann und eine Frau als Paar zusammenlebten. Von den 52 Personen waren sechs im 
Alter von 18 bis 27 Jahren, 40 im Alter von 28 bis 54 Jahren und sechs Personen waren 
älter als 55 Jahre. Vier Personen in Dringlichkeitsstufe eins hatten eine ausländische 
Staatsangehörigkeit, die übrigen waren Deutsche.  

Um aus diesen 52 Personen wiederum in einem möglichst objektiven und fairen 
Verfahren 25 Personen für die Teilnahme am Projekt auszuwählen, wurde schließlich am 
16.08.2021 ein Losverfahren durchgeführt, an welchem neben der Koordinierungsstelle 
auch Fachkräfte der das BOOT gGmbH und von zwei weiteren freien Trägern der 
Wohnungsnotfallhilfe (Suchtzentrum Leipzig gGmbH und Diakonisches Werk Innere 
Mission Leipzig e. V.) beteiligt waren. Dabei wurde auf eine verhältnismäßige Verteilung 
der Plätze zwischen Männern und Frauen sowie zwischen verschiedenen Altersgruppen 
und unterschiedlichen vermittelnden Stellen geachtet. 

Alle Personen, die nach Abschluss des Losverfahrens zunächst nicht für eine Teilnahme 
am Projekt ausgewählt wurden, erhielten von der Koordinierungsstelle eine schriftliche 

52

42

80

Quelle: Koordinierungsstelle, Sozialamt Stadt Leipzig 2022. 

Dringlichkeitsstufe 1

Dringlichkeitsstufe 2

Dringlichkeitsstufe 3
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Rückmeldung darüber, und wurden an den Sozialdienst der Wohnungsnotfallhilfe 
weitervermittelt, wo ihnen aktiv ein Gesprächsangebot über weitergehende 
Versorgungsmöglichkeiten unterbreitet wurde. Außerdem wurden diese Personen durch 
die Koordinierungsstelle auf eine Warteliste (Plätze 26–52) aufgenommen.  

Alle 26 Personen (darunter ein Paar), die per Losverfahren für das Projekt ausgewählt 
wurden, erhielten über die Koordinierungsstelle eine Einladung zu einem 
Kennenlerngespräch. Da die Koordinierungsstelle nach Durchführung des Losverfahrens 
nicht zu allen gelosten Personen Kontakt herstellen konnte oder sich die Projektaufnahme 
aus anderen Gründen erübrigt hatte, wurden im weiteren Aufnahmeverfahren nach und 
nach auch Personen ab Wartelistenplatz 26 zu einem Kennenlerngespräch eingeladen.  

Insgesamt schieden nach Durchführung des Losverfahrens bzw. nach ihrer Einladung 
zum Kennenlerngespräch 24 Personen für die Teilnahme an dem Projekt aus, wobei die 
Gründe für deren Nicht-Aufnahme sehr unterschiedlich sind: Zu sieben Personen konnte 
überhaupt kein Kontakt durch die Koordinierungsstelle hergestellt werden und ebenfalls 
sieben Personen hatten während des laufenden Aufnahmeprozesses anderweitigen 
Wohnraum (teilweise auch an anderen Orten) bezogen oder sie waren in einer anderen 
Wohnform versorgt worden. Eine Person wurde unmittelbar nach dem Losverfahren für 
länger als sechs Monate inhaftiert, was zur Entscheidung gegen eine Aufnahme führte, 
und bei neun Personen erübrigte sich die Projektaufnahme, da sie mindestens zwei der 
vereinbarten Kennenlerngespräche nicht wahrgenommen hatten.  

Dementsprechend wurden seit Projektbeginn bis zum Stichtag 01.08.2022 insgesamt 28 
Personen in das Projekt aufgenommen.  

Tabelle 1: Anfragen, Nichtaufnahmen und Aufnahmen ins Modellprojekt sowie 
ausgeschiedene Personen aus dem Projekt  

Anfragen 188 

im Nachgang der regulären Registrierungsphase (nicht berücksichtigt) 14 

im Laufe der Registrierungsphase von 01.07.2021 bis 31.07.2021  174 

davon Nichtaufnahmen 146 

davon nicht Dringlichkeitsstufe 1  122 

davon infolge des Losverfahrens bzw. des Kennenlerngesprächs 24 

davon keine Kontaktaufnahme möglich 7 

davon anderweitig Wohnraum bzw. andere Wohnform bezogen 7 

davon nach Losverfahren mindestens 6 Monate in Haft 1 

davon mindestens 2 Termine zum Kennenlerngespräch nicht 
wahrgenommen  9 

davon Aufnahmen 28 

davon ausgeschieden  4 

Teilnehmende zum Stichtag 01.08.2022 24 

Quelle: Koordinierungsstelle, Sozialamt Stadt Leipzig 2022. 

Von den 28 für das Projekt ausgewählten Personen schieden weitere vier schon vor dem 
Bezug einer Wohnung des Projektes aus. In zwei Fällen brach der Kontakt ab, und zwar 
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einmal nach der Wohnungsbesichtigung und einmal nach vorübergehendem 
Haftaufenthalt. Ein Teilnehmer sah nach Besichtigung von drei vorgeschlagenen 
Wohnungen aus eigenem Wunsch von einer Teilnahme ab und eine Alleinerziehende, die 
sich während ihrer Schwangerschaft für das Projekt interessiert hatte, erhielt durch 
Vermittlung des Jugendamtes eine Wohnung und wurde dort aus der Jugend- und 
Familienhilfe betreut. Da zwei Frauen und zwei Männer aus dem Projekt ausschieden, lag 
der Frauenanteil unter den teilnehmenden Personen des Projektes am Ende des 
Evaluationszeitraums für diesen ersten Zwischenbericht, also am 1. August 2022, nur 
noch bei 12,5 %. Von 24 Teilnehmenden waren nur noch drei Frauen. 

7.1.2 Die Kennenlerngespräche 

Das Kennenlerngespräch diente dazu, das Vorliegen der persönlichen und formalen 
Zugangsvoraussetzungen der Interessierten genauer zu prüfen, das Projekt einschließlich 
der Sozialen Betreuung ausführlicher vorzustellen, die Erwartungsperspektiven der 
Bewerberinnen und Bewerber, des Trägers der sozialen Betreuung, der 
Koordinierungsstelle und der LWB darzulegen sowie spezifischere Fragen, etwa zu den 
Rechten und Pflichten als Mietparteien, zu besprechen. Die Bewerberinnen und Bewerber 
wurden bei dem Kennenlerngespräch gebeten, sich kurz vorzustellen und ihre Motivation 
zur Teilnahme am Projekt zu schildern. In der Regel waren bei den 
Kennenlerngesprächen zudem die Koordinierungskraft des Sozialamtes, der Leiter des 
Sozialmanagements der LWB sowie die Fachkraft (oder eine entsprechende Vertretung) 
der das BOOT gGmbH beteiligt, die auch die Bezugsbetreuung übernehmen sollte. In der 
Mehrheit der Gespräche wurden die Bewerberinnen und Bewerber außerdem von einer 
Vertrauensperson ihrer Wahl begleitet, bei welcher es sich z. B. um Personal der 
Straßensozialarbeit, der Bahnhofsmission oder anderer Kontaktstellen für wohnungslose 
Menschen oder aus dem Bereich der Bildungsträger handelte.  

Bis zum 01.08.2022 wurden an 15 Terminen insgesamt 64 Kennenlerngespräche 
vereinbart, zu denen jeweils eine bis zehn interessierte Personen eingeladen waren (vgl. 
Tabelle 2). Die Quote derjenigen Personen, die auch tatsächlich zum vereinbarten Termin 
erschienen, erwies sich insgesamt als sehr unterschiedlich. Insbesondere die ersten – im 
Sozialamt angesetzten – Kennenlerngespräche nahm nur ein Bruchteil der eingeladenen 
Personen wahr. Weil angenommen wurde, dass das Sozialamt als Gesprächsort eine 
eher abschreckende Wirkung entfaltete, fanden die Kennenlerngespräche später in 
Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe – darunter in Tagestreffs für Wohnungslose oder 
dem Streetwork-Büro der Suchtzentrum Leipzig gGmbH – statt.  

Kurzzeitig gab es auch Überlegungen, die Personen zum Kennenlerngespräch an ihrer 
„Platte“ (ihrem Biwak) aufzusuchen, was jedoch aus Gründen der Wahrung der 
Privatsphäre wieder verworfen wurde. Schließlich führten die Bemühungen um eine 
persönliche Begleitung der Bewerberinnen und Bewerber durch eine ihnen bekannte 
(Vertrauens-)Person, die in der Mehrheit der Fälle aus dem Hilfesystem kam, zu einer 
verbesserten Teilnahmequote.  

Als weitere Barriere sind auch die Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen 
anzusehen, wie z. B. die Vorschrift zum Tragen einer medizinischen Mund- und 
Nasenbedeckung und der Nachweis über einen tagesaktuellen Schnelltest bzw. eine 
Impfung. Zwischen allen am Projekt beteiligten Akteurinnen und Akteuren wurde daher 
vereinbart, dass die Personen, die nicht auf die erste Einladung zum Kennenlerngespräch 
reagiert hatten, eine zweite, und bei nachvollziehbaren Gründen auch eine dritte 
Einladung zum Kennenlerngespräch erhalten sollten, bevor sie durch andere Personen 
auf der Warteliste ersetzt wurden.  
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20 Personen (71,4 %) nahmen den ersten vereinbarten Termin zum Kennenlerngespräch 
wahr und mit acht Personen (28,6 %) musste ein Wiederholungstermin vereinbart werden, 
da sie zum ersten Termin nicht erschienen waren bzw. nicht erscheinen konnten. 

Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, konnte an vier der vorgesehenen Termine keines der 
geplanten Kennenlerngespräche stattfinden, da keine der geladenen Personen 
erschienen war. An elf der festgesetzten Termine konnten jeweils zwischen ein und 
sieben Kennenlerngespräche realisiert werden. Im Rahmen eines der 
Kennenlerngespräche übte die LWB zunächst ihr Vetorecht aus, da die betreffende 
Person dem Wohnungsunternehmen bereits als sogenannter „Zustandsstörer“ bekannt 
war. Nach erneuter Prüfung und einer gemeinsamen Fallbesprechung mit dem Sozialamt 
wäre die LWB dann doch noch zum Abschluss eines Mietvertrages bereit gewesen, weil 
man der betreffenden Person nach vielen Jahren nochmal eine „Chance“ geben wollte. Es 
kam aber dann doch nicht zur Aufnahme, weil der Kontakt zu dem Bewerber abbrach. 
Tabelle 2: Vergebene, wahrgenommene und nicht wahrgenommene Termine zum 

Kennenlerngespräch 
  

Vergebene Termine 
zum 

Kennenlerngespräch 

Wahrgenommene 
Termine zum 

Kennenlerngespräch 

Nicht wahrgenomme-
ne Gesprächstermine 

(inkl. Mehrfachver-
gabe an eine Person) 

2021 

30.08. 5 3 2 

12.10. 2 0 2 

14.10. 7 1 6 

03.11. 7 2 5 

16.11. 10 7 3 

07.12. 9 2 7 

   
Vergebene Termine 

zum 
Kennenlerngespräch 

Wahrgenommene 
Termine zum 

Kennenlerngespräch 

Nicht wahrgenomme-
ne Gesprächstermine 

(inkl. Mehrfachver-
gabe an eine Person) 

2022 

13.01. 9 5 4 

04.02. 5 4 1 

21.02. 1 0 1 

04.03. 1 0 1 

21.03. 4 2 2 

21.04. 1 1 0 

05.05. 1 1 0 

01.06. 1 1 0 

29.07. 1 0 1 

Gesamt 2021 und 2022 64 29 35 

Quelle: Koordinierungsstelle, Sozialamt Stadt Leipzig 2022. 

Im Anschluss an die jeweiligen Kennenlerngespräche wurden die ausgewählten Personen 
in das Projekt aufgenommen und zeitgleich mit der Aufnahme ins Projekt ging die 



28 

Fallverantwortung gegenüber den Teilnehmenden von der Koordinierungsstelle des 
Leipziger Sozialamtes an den freien Träger der sozialen Betreuung, die das BOOT 
gGmbH, über. 

7.1.3 Methodische Vorbemerkung zur Sozialstruktur der Teilnehmenden bei 
Projektaufnahme 

Die soziodemographischen Merkmale und die weiteren Angaben wurden zum Stichtag 
01.08.2022 ausgewertet. Somit beziehen sich die folgenden Angaben seit Projektbeginn 
am 01.07.2021 auf einen Berichtszeitraum von 13 Monaten. In der Auswertung werden 
alle Personen berücksichtigt, die seit Projektbeginn in das Projekt aufgenommen wurden, 
dies schließt dementsprechend auch die vier Teilnehmenden ein, die bis zum Stichtag 
01.08.2022 bereits wieder aus dem Projekt ausgeschieden waren. Sofern keine andere 
Angabe erfolgt, beziehen sich die folgenden Auswertungen auf 28 Projektteilnehmende 
(Fallzahl n = 28). Die Angaben zur Soziodemographie der Teilnehmenden und zu den 
weiteren Merkmalen beziehen sich mehrheitlich auf den Zeitpunkt der Projektaufnahme. 

7.1.4 Wohnsituation vor Bezug, Dauer der Wohnungslosigkeit und Problemlagen, 
die die Wohnsituation beeinflusst haben 

7.1.4.1 Wohnsituation vor Bezug 
Zum Zeitpunkt der Projektaufnahme lebten 26 Personen (92,9 %) – und damit nahezu alle 
der ins Projekt Aufgenommenen – ohne Unterkunft auf der Straße, in einem Park, in 
einem Zelt, einer Gartenlaube oder einem Abrisshaus. Eine Person (3,6 %) war zum 
Zeitpunkt ihrer Aufnahme verdeckt wohnungslos bei Verwandten und Bekannten 
untergekommen und verbrachte einzelne Nächte auch ohne Unterkunft im Freien. Eine 
weitere Person (3,6 %) lebte bei Projektaufnahme in einer Notunterkunft für 
wohnungslose Menschen. Keine der teilnehmenden Personen befand sich bei 
Projektaufnahme in Haft oder lebte wohnungslos in einem Wohnheim. 
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Abbildung 2: Teilnehmende nach Wohnsituation bei Projektaufnahme, in Prozent 

 

7.1.4.2 Dauer der Wohnungslosigkeit 

Mehr als zwei Drittel aller Teilnehmenden (67,9 % bzw. 19 Personen) waren bei 
Aufnahme in das Projekt bereits seit mindestens drei Jahren wohnungslos. Ein Viertel der 
Teilnehmenden (25 % bzw. sieben Personen) war bei Aufnahme bereits zwischen einem 
Jahr und fast drei Jahren wohnungslos – sie nächtigten zu diesem Zeitpunkt wie nahezu 
alle übrigen Teilnehmenden ohne Unterkunft im Freien oder in einer Behelfsunterkunft. 
Von den beiden Personen, die noch nicht länger als ein Jahr wohnungslos waren, war 
eine bereits vor mehr als sechs Monaten und eine weitere innerhalb des letzten halben 
Jahres vor Aufnahme wohnungslos geworden. 

92,9

3,6 3,6

Quelle: Koordinierungsstelle, Sozialamt Stadt Leipzig 2022.  

Ohne Unterkunft auf der Straße, in
einem Zelt, einem Abrisshaus o. Ä.

In einer Notunterkunft für
wohnungslose Personen

Verdeckt wohnungslos bei
Verwandten oder Bekannten
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Abbildung 3: Teilnehmende nach Dauer der Wohnungslosigkeit und Wohnsituation bei 
Projektaufnahme, in Prozent 

 

7.1.4.3 Problemlagen, die die Wohnungssituation beeinflusst haben 
Die Teilnehmenden wurden bei ihrer Projektaufnahme gefragt, ob – und wenn ja, welche 
– Problemlagen ihre Wohnsituation in der Vergangenheit negativ beeinflusst hatten und 
welche Gründe gegebenenfalls vorherigen Wohnungsverlusten zugrunde gelegen hatten. 
Für zwei Personen liegen dazu keine Angaben vor, wobei es sich in beiden Fällen um 
Personen handelt, die vier bis fünf Jahre vor Projektaufnahme in einem Leipziger 
Wohnprojekt gelebt hatten. Alle übrigen 26 Personen (92,9 %) gaben an, dass sie in der 
Vergangenheit mit Problemlagen, die sich negativ auf ihre Wohnsituation ausgewirkt 
hatten, zu kämpfen hatten bzw. noch heute zu kämpfen haben. 

Zu konkreten Problemlagen – Mietschulden, Störung des Hausfriedens, 
Sachbeschädigung der früheren Wohnung sowie „Sonstiges“ – wollten die 
Teilnehmenden häufig keine konkreten Angaben machen (vgl. Abbildung 4). 
Insbesondere bei den Fragen nach dem Vorliegen einer Sachbeschädigung und der 
Störung des Hausfriedens liegt für über die Hälfte der Teilnehmenden keine Angabe vor. 
Unter denjenigen Personen, die bereit waren, Auskunft über ihre Problemlagen zu geben, 
bejahten jeweils vier Personen (14,3 %), dass diese in Zusammenhang mit einer 
Sachbeschädigung und/oder einer Störung des Hausfriedens standen. 14 Personen und 
damit genau die Hälfte aller Teilnehmenden gaben an, dass sie in der Vergangenheit 
(zusätzlich) aufgrund von Mietschulden ihre vorherige Wohnung verloren hatten. In 13 
Fällen (46,4 %) liegen Angaben in der Rubrik „Sonstiges“ vor, wobei vier Personen die 
Trennung von der Partnerin bzw. dem Partner oder anderweitige familiäre Probleme als 
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Quelle: Koordinierungsstelle, Sozialamt Stadt Leipzig 2022.  
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Grund für den Wohnungsverlust nannten und je eine Person ihre Wohnung infolge eines 
Wohnungsbrandes, infolge des Todes einer Familienangehörigen oder infolge des 
Auszugs aus der elterlichen Wohnung verloren hatte. Fünf Personen, die zum Zeitpunkt 
der Aufnahme ins Projekt ohne Unterkunft auf der Straße nächtigten, gaben an, zuvor in 
einem Wohnprojekt für junge Erwachsene (zwei Personen) bzw. für wohnungslose 
Menschen (zwei Personen) oder in einer anderen institutionellen Einrichtung für 
Wohnungslose (eine Person) gelebt zu haben.21 Eine Person, die nach ihrer Flucht nach 
Deutschland zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete untergebracht 
war und im Anschluss ohne Unterkunft auf der Straße genächtigt hat, konnte nach 
eigener Einschätzung aufgrund ihrer psychischen Erkrankung keine eigene Wohnung 
finden. 

Abbildung 4: Teilnehmende nach Problemlagen in Bezug auf die Wohnsituation bzw. 
Gründe des vorherigen Wohnungsverlusts, in Prozent 

 

 
21  Ob diese Personen vor ihrer Wohnungslosigkeit jemals über eine eigene, mietvertraglich abgesicherte Wohnung 

verfügt haben, kann den Falldokumentationen nicht entnommen werden. 
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Quelle:  Koordinierungsstelle, Sozialamt Stadt Leipzig 2022.
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7.1.5 Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Haushaltsstruktur der 
Teilnehmenden 

Bis zum Stichtag 01.08.2022 wurden fünf Frauen (17,9 %) und 23 Männer (82,1 %) in das 
Projekt aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Projektaufnahme war die jüngste Person 21 
Jahre alt und die älteste Person 57 Jahre; der Altersdurchschnitt lag bei knapp 40 Jahren. 
Nach Altersgruppen betrachtet war die größte Gruppe der Teilnehmenden (zehn 
Personen bzw. 35,7 %) bei Aufnahme zwischen 30 bis unter 40 Jahren. Acht Personen 
(28,6 %) – ausschließlich Männer – gehörten zur Altersklasse der 40- bis unter  
50-Jährigen. Je zwei Personen (je 7,1 %) waren bei Projektaufnahme zwischen 21 und 
unter 25 Jahre bzw. 25 bis unter 30 Jahre alt und sechs Personen (21,4 %) zählten zur 
Altersgruppe der 50- bis unter 65-Jährigen. 

Abbildung 5: Teilnehmende nach Alter und Geschlecht bei Projektaufnahme, in 
Prozent 

 

24 Personen (85,7 %) hatten bei Aufnahme in das Projekt die deutsche 
Staatsangehörigkeit und je zwei Teilnehmende (7,1 %) besaßen die Staatsangehörigkeit 
eines anderen EU-Staates oder kamen aus einem Staat außerhalb der EU. Den 
Falldokumentationen zufolge waren alle 28 Teilnehmenden bei Aufnahme ins Projekt 
alleinstehend. Eine von insgesamt fünf Frauen, die bis zum 01.08.2022 ins Projekt 
aufgenommenen wurden, war bei Projektaufnahme schwanger.22 

 
22  Bei dieser Projektteilnehmerin handelt es sich um eine der Frauen, die zum Stichtag 01.08.2022 bereits aus dem 

Projekt ausgeschieden war.  
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7.1.6 Berufsabschluss, Bildungsstatus und Einkommenssituation der 
Teilnehmenden 

Zum Berufsabschluss bei Aufnahme liegen in den Falldokumentationen lediglich Angaben 
zu zwei Personen vor. Eine von ihnen verfügte zu diesem Zeitpunkt über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung und die andere über eine (Fach-)Hochschulreife.  

Knapp 93 % der bis zum Stichtag 01.08.2022 aufgenommenen Personen waren bei 
Aufnahme erwerbslos, die übrigen Personen (7,1 %) bezogen zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund ihrer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit eine Rente oder Ähnliches. Keine der 
teilnehmenden Personen befand sich bei Aufnahme in schulischer oder beruflicher 
Ausbildung oder ging einer Erwerbstätigkeit nach. Dementsprechend bestritt bei 
Projektaufnahme keine der aufgenommenen Personen ihren Lebensunterhalt durch ein 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Etwa 82 % bzw. 23 Personen erhielten bei 
Projektaufnahme Transferleistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Eine Person bezog 
bei Projektaufnahme eine Rente bzw. Pension und vier Personen (14,3 %) verfügten zu 
diesem Zeitpunkt über keinerlei reguläres Einkommen. 

Abbildung 6: Teilnehmende nach Einkommenssituation und Erwerbsstatus bei 
Projektaufnahme, in Prozent 

 

7.1.7 Krankenversicherungsschutz und gesundheitliche Situation 

Bei Projektaufnahme verfügten 24 Personen (85,7 %) über eine Krankenversicherung und 
vier Personen (14,3 %) waren zu diesem Zeitpunkt nicht krankenversichert. Dies betraf 
drei Person mit deutscher Staatsangehörigkeit und eine Person nichtdeutscher Herkunft. 
Was die Angaben zur gesundheitlichen Situation der Teilnehmenden betrifft (vgl. 
Abbildung 7), so fehlen in je einem Fall (je 3,6 %) Angaben in Bezug auf das 
Vorhandensein einer psychischen Erkrankung sowie eines Pflegebedarfs und in je zwei 
Fällen (je 7,1 %) die Angaben zum Bestehen einer Alkohol- oder anderweitigen 
Drogenabhängigkeit. Wie in Abbildung 7 gut zu erkennen ist, ist in den 
Falldokumentationen außerdem häufig angegeben, dass die interessierenden Merkmale 
zum Gesundheitszustand bei Projektaufnahme nicht erkennbar gewesen waren bzw. von 
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den Teilnehmenden über keine entsprechenden Einschränkungen berichtet worden war. 
Je nach der abgefragten gesundheitlichen Beeinträchtigung trifft dies in 14,3 bis 92,9 % 
der Fälle zu. Nimmt man ausschließlich die gesicherten Angaben, bei welchen die Frage 
nach dem Vorliegen einer bestimmten gesundheitlichen Beeinträchtigung entweder mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet wurde, in den Blick, so wiesen bei Projektaufnahme 
insgesamt nur sehr wenige Personen eine körperliche Behinderung auf: Lediglich zwei 
Personen (7,1 %) litten bei Aufnahme an einer Gehbehinderung und niemand wies eine 
Sprach- und Hörbehinderung oder eine Sehbehinderung auf. Bei insgesamt fünf 
Personen (17,8 %) konnte bei Projektaufnahme mit Sicherheit ausgeschlossen werden, 
dass sie an einer der genannten Behinderungen litten. Sechs Teilnehmende (28,6 %) 
wiesen bei Projektaufnahme offenkundig eine psychische Erkrankung auf. Darüber hinaus 
litten bei Projektaufnahme zehn Personen (35,7 %) an einer Alkoholabhängigkeit und 17 
Personen (69,7 %) gaben an, abhängig von illegalen Drogen zu sein. 

Abbildung 7: Teilnehmende nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei 
Projektaufnahme, in Prozent 

 

7.1.8 Wunsch nach wohnbegleitender Hilfe bei Projektaufnahme 

Was den Wunsch nach wohnbegleitender Hilfe bei Projektaufnahme betrifft, so äußerten 
– ausnahmslos – alle 28 teilnehmenden Personen den Wunsch, durch die Fachkräfte der 
Sozialen Arbeit der das BOOT gGmbH sozialpädagogisch betreut und begleitet zu 
werden.  
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7.1.9 Verzögerungen bei der Aufnahme ins Projekt 

Wie Abbildung 8 zu entnehmen ist, kam es in 19 Fällen (67,9 %) zu keiner Verzögerung 
bei der Projektaufnahme, was bedeutet, dass die Aufnahme ins Projekt und damit auch 
der Beginn der sozialen Betreuung direkt nach dem Kennenlerngespräch erfolgte.  

Abbildung 8: Verzögerungen bei der Projektaufnahme, in Prozent der Teilnehmenden 

 
In den übrigen Fällen wurde eine Verzögerung bei der Projektaufnahme dokumentiert, 
wobei in acht der neun Fälle die Angaben identisch mit den Angaben der Gründe sind, 
warum ein Wiederholungstermin für das Kennenlerngespräch anberaumt wurde. Bei einer 
Person gab es andere Gründe. 

7.2 Die verfügbaren Wohnungen für das Projekt, die Wohnungsauswahl durch 
die Teilnehmenden und der Zuweisungsprozess  

7.2.1 Die Kooperationsvereinbarung mit der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft 
und das Angebot von Wohnungen  

Nach etwas längeren Verhandlungen schloss die Stadt Leipzig, vertreten durch das 
Sozialamt Leipzig, im November 2021 schließlich eine Kooperationsvereinbarung „zur 
Durchführung des Modellprojektes ‚Eigene Wohnung‘ zur Erprobung des Housing-First-
Ansatzes für obdachlose Personen in Leipzig“ mit der LWB ab. Die 
Kooperationsvereinbarung enthält eine Reihe von Regelungen und Klauseln, die unter 
anderem die Bereitstellung von Wohnraum durch die LWB, die Auswahl der 
Teilnehmenden für das Projekt sowie die zu erbringenden Leistungen von Seiten der 
Stadt Leipzig betreffen. 

Es wurde vereinbart, dass die LWB den Projektteilnehmenden Wohnraum zur Verfügung 
stellt, der sich entsprechend der jeweiligen Haushaltsgröße flächen- und 
kostenangemessen an den aktuell geltenden Richtwerten zu den Kosten der Unterkunft 
der Stadt Leipzig orientiert. Darüber hinaus enthält die Kooperationsvereinbarung die 
Absprachen, dass die Wohnungen dezentral gelegen und gleichmäßig über alle zehn 
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Stadtbezirke des Leipziger Stadtgebietes verteilt sein sollen und dass die 
Wohnungsbedarfe der Teilnehmenden über die Koordinationsstelle des Sozialamtes an 
die LWB übermittelt werden. Um den Teilnehmenden eine gewisse Wahl zwischen 
verschiedenen Wohnungen ermöglichen zu können, wurde außerdem vereinbart, dass die 
LWB einen Grundstock von insgesamt 35 Wohnungen für die ersten 25 
Projektteilnehmenden zur Verfügung stellt, die wiederum im Zeitraum von November 2021 
bis Februar 2022 in insgesamt vier Tranchen durch die LWB zum Bezug bereitgestellt 
werden: 15 Wohnungen wurden im November 2021, zehn Wohnungen im Dezember 
2021 und je fünf Wohnungen im Januar und Februar 2022 zur Vermietung angeboten. Für 
die Fälle, in denen es zu Verzögerungen des vereinbarten Anmietungszeitpunktes 
kommen würde, stellte die LWB der Stadt Leipzig in Aussicht, dass die Bereitstellung des 
Wohnraums grundsätzlich verlängert werden könne, das Sozialamt in diesen Fällen 
jedoch die anfallenden Bereitstellungskosten zu tragen habe. 

Was die Auswahl der Mieterinnen und Mieter betrifft, so wurde vertraglich festgehalten, 
dass mit allen potenziellen Projekteilnehmenden ein Kennenlerngespräch durchgeführt 
wird, an dem neben der Koordinierungsstelle des Sozialamtes und dem Träger der 
sozialen Betreuung auch eine Person aus dem Personal der LWB teilnimmt und bei 
welchem die wohnungslosen Personen gebeten werden, den beteiligten 
Kooperationsparteien eine Datenschutzbefreiung zur Freigabe des gegenseitigen 
Datenaustausches zu erteilen. In Bezug auf die Mieterinnen und Mieter wurde vertraglich 
vereinbart, dass das Bestehen von Mietschulden oder eine vorangegangene 
Zwangsräumung der Projektteilnehmenden – anders als bei herkömmlichen 
Vermietungen – nicht als Ausschlusskriterium für die Anmietung von Wohnraum gilt. Für 
den Fall, dass Interessentinnen oder Interessenten in der Vergangenheit bereits 
mindestens zweimal aus einer Wohnung der LWB geräumt wurden oder der LWB wegen 
mietwidrigem Verhalten bekannt sind, wurde der LWB die Möglichkeit eines Vetorechts 
eingeräumt. Die Kooperationsvereinbarung regelt für solche Fälle, dass ein weiteres 
Gespräch zwischen LWB, der Koordinierungsstelle, dem Träger der sozialen Betreuung 
und gegebenenfalls anderen professionellen Akteuren, wie z. B. dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst anberaumt wird und zu überprüfen ist, ob es an den 
Ursachen für das mietwidrige Verhalten– wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung 
oder eine Suchtmittelerkrankung – zuletzt positive Veränderungen gab und somit von dem 
Vetorecht abgesehen werden kann. Ist dies nicht der Fall, kann die LWB im Anschluss 
daran ihr Vetorecht final ausüben.  

In Bezug auf den Anmietungsprozess der Wohnungen wurde in der 
Kooperationsvereinbarung festgehalten, dass die LWB jeder teilnehmenden Person drei 
Exposés zur Durchsicht vorlegt, aus welchen diese sich eine Wohnung auswählen und im 
Anschluss besichtigen können. Sagt ihnen die besichtigte Wohnung aus 
nachvollziehbaren Gründen nicht zu, wird ihnen die Möglichkeit gegeben, eine weitere 
Wohnung zu besichtigen. In der Kooperationsvereinbarung hat sich das Sozialamt der 
Stadt Leipzig verpflichtet, während des gesamten Wohnungsvermittlungsverfahrens 
– beginnend mit dem ersten vollen Monat der Zurverfügungstellung der jeweiligen 
Exposés bis zum Abschluss des Mietvertrages zu einer Wohnung – für die Kaltmieten und 
die kalten Nebenkosten der bereitgestellten Wohnungen aufzukommen.  

Die Kooperationsvereinbarung sieht außerdem vor, dass die Mietverträge stets zwischen 
der LWB und der bzw. dem Teilnehmenden zu schließen sind, wobei sich die Mietenden 
damit einverstanden erklären, dass ein direkter Kontakt zwischen dem Sozialdienst der 
Wohnungsnotfallhilfe der Stadt Leipzig, dem Träger der sozialen Betreuung des Projektes 
und der LWB stattfinden darf und Daten ausgetauscht werden dürfen.  

Zu den Kautionszahlungen von jeweils drei Monatsmieten wurde vertraglich vereinbart, 
dass diese darlehensweise durch den zuständigen Sozialleistungsträger übernommen 
und noch vor Mietbeginn direkt an die LWB überwiesen werden. Die laufenden 
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Mietzahlungen der Teilnehmenden sollten bei Möglichkeit ebenfalls direkt vom 
zuständigen Sozialleistungsträger an die LWB überwiesen werden. Im Hinblick auf 
eventuelle Mietausfälle und durch die Teilnehmenden verursachte Schäden sollten die 
Fachkräfte der Sozialen Wohnbegleitung im Idealfall darauf hinwirken, dass die 
Mieterinnen und Mieter vor Bezug der Wohnung eine Haftpflichtversicherung abschließen. 
Sofern Aufwendungen von Schäden nicht über die entsprechenden Versicherungen der 
Teilnehmenden abgegolten werden können, regelt die Kooperationsvereinbarung, dass 
das Sozialamt der Stadt Leipzig während der Modellphase des Projektes für die 
Beseitigung von Schäden an der Mietsache aufkommen muss. Im Kooperationsvertrag ist 
die maximale Summe zur Schadensregulierung pro Mietverhältnis auf 700 Euro nach 
Abzug der Kautionszahlung festgelegt. Falls der finanzielle Schaden an einer einzelnen 
Wohnung außerordentlich hoch sein sollte, wäre auch eine Kumulierung der für 
verschiedene Wohnungen vorgesehene Regulierungssummen von 700 Euro denkbar. Im 
Rahmen der Beschlussvorlage wurden freiwillige Gesamtaufwendungen der Stadt Leipzig 
bis maximal 69.900 € für Mietsausfälle und die Beseitigung eventueller Schäden während 
des gesamten Projektzeitraums veranschlagt. 

Schließlich wurde festgehalten, dass bei auftretenden Problemen im Mietverhältnis die 
jeweils für die Mieterin bzw. den Mieter zuständige Fachkraft der Sozialarbeit des Trägers 
der wohnbegleitenden Hilfe der LWB als Ansprechperson zur Verfügung steht und aktiv 
und zeitnah (innerhalb von maximal 48 Stunden) sowohl bei Konflikten mit dem 
teilnehmenden Haushalt als auch bei Konflikten mit der Nachbarschaft im Haus 
interveniert. 

7.2.2 Die Wünsche der Teilnehmenden bei der Auswahl der Wohnungen 

Die Teilnehmenden wurden bereits im Rahmen der Kennenlerngespräche nach ihren 
Wünschen in Bezug auf die anzumietende Wohnung gefragt. Neben der Lage der 
Wohnung im Stadtgebiet konnten die Teilnehmenden auch Präferenzen zur Ausstattung 
der Wohnung angegeben. In einem Fall (3,6 %) lagen diesbezüglich zum Stichtag noch 
keine Angaben vor. Sechs Personen (21,4 %) gaben an, dass ihnen die Lage der 
Wohnung im Stadtgebiet „egal“ sei, drei Viertel der Teilnehmenden (75 % bzw. 21 
Personen) nannten spezielle Wünsche in Bezug auf die Lage ihrer Wohnung. Dabei 
konnte es sich sowohl um präferierte Stadtteile handeln als auch um solche, die möglichst 
ausgeschlossen werden sollten.  

Als Präferenzen wurden beispielsweise „Zentrumsnähe“ oder Ortsteile genannt, mit denen 
die Interessierten besonders vertraut waren. Einer der Teilnehmer wünschte sich, dass 
die Wohnung „nicht mehr als sieben Straßen weg“ von seinem letzten Schlafplatz sein 
sollte. Mehrere Interessierte wollten nicht in Wohngebiete ziehen, in denen 
überdurchschnittlich viele Menschen mit geringem Einkommen leben, oder gaben als 
Wunsch „keine Plattenbauten“ an. 

Hinsichtlich der Lage im Haus wurden sowohl (vermutlich aus einem Sicherheitsbedürfnis) 
obere Stockwerke als auch (wegen körperlicher Einschränkungen) Parterrewohnungen 
als Präferenz angegeben. 
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Abbildung 9: Teilnehmende mit Wunsch einer bestimmten Wohnungslage, in Prozent 

 

7.2.3 Der Zuweisungsprozess und der Wohnungsbezug 

Der Wohnungsbezug hat sich aus verschiedenen Gründen deutlich verzögert. Die 
ursprüngliche Planung, im September 2021 bereits nach den ersten 
Kennenlerngesprächen mindestens zehn Personen für einen Bezug der Wohnungen 
benennen zu können, scheiterte zunächst an der geringen Teilnahme von eingeladenen 
Interessierten an den ersten angesetzten Terminen. Im September und Oktober 2021 
wurden lediglich vier Interessierte als Teilnehmende ins Projekt aufgenommen, im 
November waren es acht und im Dezember drei.  

Aber auch der Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit dem Wohnungsunternehmen 
und die Bereitstellung der Wohnungen verzögerten sich. Erst Mitte Oktober standen die 
ersten 15 Wohnungen zur Verfügung. Diese und auch die im weiteren Verlauf 
angebotenen Wohnungen waren wie vereinbart über das gesamte Stadtgebiet verteilt, da 
jede Geschäftsstelle der LWB jeweils nur zwei Wohnungen zur Vermittlung benannt hatte.  

Die Koordinatorin beim Sozialamt übernahm die Auswahl von jeweils drei Exposés für die 
Teilnehmenden, deren Wünschen diese am besten entsprachen. Aus diesen drei 
Exposés wählten die Teilnehmenden jeweils eines aus, welches sie mit erster Priorität 
besichtigen wollten. 

Die Wohnungsbesichtigungen verliefen nach Ansicht aller Beteiligten relativ problemlos. 
Fast alle Termine wurden gleich beim ersten Mal eingehalten und alle Teilnehmenden 
entschieden sich nach der ersten Wohnungsbesichtigung für die besichtigte Wohnung, die 
sie zuvor schon als die beste von drei als Exposés angebotenen Optionen ausgewählt 
hatten. In einem Fall musste nach der Wohnungsbesichtigung von der präferierten 
Wohnung abgewichen werden, weil diese noch bewohnt war. Aus diesem Grund kam ein 
erneuter Besichtigungstermin zustande, für eine Wohnung, die die entsprechende Person 
schließlich auch anmietete. 

Ende Januar 2022 befanden sich jedoch erst sieben Teilnehmende in ihren Wohnungen. 
Zum Abschluss des ersten Evaluationszeitraums Ende Juli 2022 waren zwar bereits alle 
25 Teilnehmenden aufgenommen, 24 Wohnungen waren besichtigt worden, aber nur 20 
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Mietverträge unterschrieben und 20 Wohnungen bezogen; bei einigen stand der Bezug 
unmittelbar bevor.  

Die Verzögerungen zwischen Projektaufnahme und Einzug in die Wohnung waren zum 
Teil beträchtlich. Bei sechs der bereits in eigene Wohnung gezogenen Personen (21,4 %) 
betrugen sie weniger als zwei Monate, bei vier (14,3 %) zwischen zwei und unter drei 
Monaten, bei immerhin einem Viertel aller Teilnehmenden (sieben Personen) drei bis vier 
Monate, bei einer Personen fünf bis unter sechs Monate und bei zwei Personen mehr als 
ein halbes Jahr. Die übrigen Teilnehmenden sind entweder bereits vor dem 
Wohnungsbezug aus dem Projekt ausgeschieden oder sie hatten die Wohnung noch nicht 
bezogen. 

Abbildung 10:  Dauer zwischen Projektaufnahme und Einzug, in Prozent der 
Teilnehmenden 

 

7.3 Das Team der Wohnbegleitung 

In der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der das BOOT gGmbH, 
wurden die Rahmenbedingungen der sozialen Betreuung geregelt und festgehalten. Die 
das BOOT gGmbH leistet „Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ 
gemäß §§ 67–69 SGB XII, die unter dem Einsatz von vier Sozialarbeitenden (3,56 VZÄ) 
und einer Projektleitung (0,25 VZÄ) im Rahmen eines Betreuungsschlüssels von 1:7 zu 
erbringen sind. Nachdem der Vertrag zur Erbringung der ambulanten sozialen Hilfe 
zwischen der Stadt Leipzig und der das BOOT gGmbH unterzeichnet war, nahm die 
Projektleitung bei dem freien Träger mit dem offiziellen Projektstart am 01.07.2021 ihre 
Tätigkeit auf.  

Im Laufe des Monats Juli 2021 fanden mehrere gemeinsame Treffen mit der 
Koordinierungsstelle des Sozialamtes statt, die zur Vorbereitung des Projekts und zur 
weiteren Organisation des Auswahlverfahrens dienten. Darüber hinaus wurden 
allgemeine Abläufe des Modellprojektes, die anstehende Personalplanung sowie 
verschiedene Szenarien hinsichtlich der bevorstehenden Projektanmeldungen von 
interessierten Wohnungslosen diskutiert. Zudem fand ein erster Abgleich mit den 
konzeptionellen Vorgaben zum Modellprojekt statt. Parallel zur Registrierungsphase für 
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potenzielle Projektteilnehmende lief das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren 
innerhalb des freien Trägers, der das BOOT gGmbH, für die Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit, die künftig für die soziale Betreuung der Teilnehmenden zuständig sein würden. 

Eingestellt wurden schließlich zwei männliche und zwei weibliche Fachkräfte mit 
Qualifikation für Soziale Arbeit, von denen eine Sozialarbeiterin und ein Sozialarbeiter in 
Vollzeit und die beiden anderen Fachkräfte in Teilzeit (mit 0,7 und 0,85 VZÄ) beschäftigt 
sind. Mit Ausnahme der Projektleitung, die seit dem 1.07.2021 mit 0,25 VZÄ im Projekt 
tätig ist und in der übrigen Zeit überwiegend Leitungsaufgaben in anderen Projekten des 
Trägers für psychisch kranke Wohnungslose, aber auch Einzelbetreuungen23 ausführt, 
und einem der Bezugsbetreuer, der zuvor beim selben Träger bereits in der 
Eingliederungshilfe tätig war, wurden alle anderen Stellen extern ausgeschrieben und 
besetzt. Die beiden Bezugsbetreuerinnen und einer der beiden Bezugsbetreuer waren zu 
ihrem Einstellungstermin (zwischen 01.08. und 01.10.2021) somit neu im Team der das 
Boot gGmbH. Zwei dieser drei Personen verfügten bereits über Erfahrungen an der 
Schnittstelle zur Eingliederungshilfe (insbesondere für Suchtkranke), die andere Person 
war zuvor über längere Dauer im Bereich der Jugendhilfe tätig. 

Die Einstellung von Peer-Mitarbeitenden mit eigenen Erfahrungen von 
Wohnungslosigkeit, Sucht oder psychischer Erkrankung, die anderswo als sehr positiv 
beschrieben wurde, war im Leipziger Modellvorhaben ‚Eigene Wohnung‘ weder von der 
Auftraggeberin vorgesehen, noch hat der Träger sich darum bemüht. Eine ehrenamtliche 
Person kümmerte sich um die Beschaffung von Mobiliar und übernahm auch Fahrten. Aus 
Spendenmitteln konnten kleine Haushaltspakete als Ergänzung der Erstausstattung 
verteilt werden. Außerdem war im Jahr 2022 eine Praktikantin im Projekt tätig.  

In der Regel waren die Fachkräfte, die später für die wohnbegleitende Bezugsbetreuung 
zuständig sein sollten, bereits bei den Kennenlerngesprächen zugegen. Vorlieben der 
Interessierten, beispielsweise in Bezug auf das Geschlecht der Person, die die 
Bezugsbetreuung übernehmen, hätten berücksichtigt werden können, wurden jedoch 
auch auf explizite Nachfrage kaum geäußert.24 Nach einiger Zeit wurde auch eine 
Regelung bezüglich gegenseitiger Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall getroffen, 
sodass sich zumindest immer zwei Teammitglieder für jeweils dieselbe Person zuständig 
fühlten. Bis zum Abschluss der ersten Evaluationsphase hat auch noch kein Wechsel der 
Bezugsbetreuung stattgefunden. In einem Fall hat eine der Fachkräfte dies aufgrund von 
Komplikationen in einem Betreuungsverhältnis erwogen, just zu diesem Zeitpunkt hatten 
sich diese Komplikationen aber auch wieder aufgelöst. 

Zweimal wöchentlich kommt das Team regelmäßig zu Besprechungen zusammen, einmal 
im engeren Kreis der am Projekt ‚Eigene Wohnung‘ Beteiligten und einmal im erweiterten 
Kreis mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Projekte des Trägers für psychisch 
kranke Wohnungslose. In beiden Teambesprechungen können auch Einzelfälle 
gemeinsam diskutiert werden, um beispielsweise Rat über das weitere Vorgehen 
einzuholen. Etwa alle sechs Monate ist eine gemeinsame Sitzung des Teams mit der 
Koordinierungsstelle beim Sozialamt vorgesehen, die Projektleiterin trifft sich aber sehr 
viel häufiger mit der Koordinatorin (etwa alle 14 Tage), bislang häufig auch mit der 
Sachgebietsleiterin Wohnungsnotfallhilfe der Abteilung Soziale Wohnhilfen beim 
Sozialamt. 

Relativ zum Beginn der Hilfe wurde für alle Teilnehmenden im Rahmen eines 
gemeinsamen Gesprächs ein informeller Hilfeplan erstellt, der für die Arbeit als eine Art 

 
23  Die das Boot gGmbH ist auch Träger der Leipziger „Obdach Plus“, einer Einrichtung für psychisch kranke 

Wohnungslose, sowie einer Notunterkunft, die als Clearingstelle für psychisch kranke Wohnungslose an der Schwelle 
zur Eingliederungshilfe fungiert und bei der der Aufenthalt auf drei Monate beschränkt ist.  

24  Lediglich in einem Fall hat dem Vernehmen nach eine Teilnehmerin gebeten, von einer männlichen Fachkraft und 
nicht von einer Frau begleitet zu werden. 
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„roter Faden“ dienen sollte, und in dem insbesondere auch die selbst gesetzten Ziele und 
Pläne der Teilnehmenden festgehalten wurden. 

Nach den Kennenlerngesprächen und ihrer Aufnahme ins Projekt wurden die 
Teilnehmenden auch schon „auf der Straße“ intensiv betreut, es wurden Wohnwünsche 
eruiert, aus jeweils drei Wohnungsexposés das beste ausgewählt, die Teilnehmenden 
wurden bei der Wohnungsbesichtigung begleitet und schließlich wurde der Anmietprozess 
in all seinen Details flankiert. Dazu gehörte es unter anderem, Sozialleistungen (meistens 
des Jobcenters) für Miete, Kaution und Erstausstattung zu beantragen, die 
Teilnehmenden beim Ausfüllen einer Mieterselbstauskunft zu unterstützen, die 
Unterschrift unter den Mietvertrag zu veranlassen, sowie die Wohnungsübergabe und 
auch die Beschaffung von Mobiliar und Erstausstattung zu begleiten. Wie bereits erwähnt 
verlief dieser Prozess nicht in allen Fällen reibungslos, weil es auch nicht immer einfach 
war, vor dem Wohnungsbezug den Kontakt zu den Teilnehmenden aufrechtzuerhalten. 

Mindestens einmal wöchentlich in der Phase nach Bezug der Wohnung war angestrebt, 
die Mieterinnen und Mieter in ihrem neuen Zuhause zu besuchen. Dies gelang in 
unterschiedlichem Ausmaß. Einige der ehemals Wohnungslosen waren zu Beginn 
schlecht zu erreichen oder reagierten nicht auf Kontaktversuche. Bis Ende Januar 2022 
(zum Zeitpunkt des ersten Zwischenberichtes des Trägers der Wohnbegleitung) konnte 
jedoch der Kontakt zu allen Teilnehmenden aufrechterhalten werden.  

Später kam es etwas häufiger zu Kontaktabbrüchen, aber zu den allermeisten der bis 
Ende Juli 2022 in Wohnungen vermittelten 20 Personen blieb der Kontakt erhalten. Im 
Interview im Juli 2022 gab die Projektleiterin dazu folgendes zu Protokoll: 

„Also Unterbrechungen gibt es tatsächlich häufiger, obwohl, ich überlege gerade… Wir 
sortieren das ja auch jede Woche, was gibt es für Kontaktunterbrechungen, und es waren 
jetzt noch nie mehr als fünf auf einmal, die jetzt irgendwie über einen Zeitraum, also länger 
als eine Woche, aber kürzer als einen Monat quasi weg waren. Oft haben wir die Klienten 
dann in der JVA gefunden. Und dass Leute quasi so über eine ganz lange Zeit, also länger 
als vier Wochen, also komplett wegbrechen, passiert doch aus meiner Sicht relativ selten. 
Das sind vor allen Dingen so zwei, drei Leute, wobei der eine immer mal wieder mit uns in 
Kontakt ist. Genau, also das finde ich schon relativ wenig. Die meisten sind tatsächlich mal 
irgendwie eine Zeit abgetaucht, so zwei, drei Wochen mal irgendwie, aber sind dann 
irgendwie wieder am Start… nehmen dann irgendwie wieder Kontakt auf oder wir können sie 
dann wieder erreichen.“25 

Im Bericht des Trägers vom Januar 2022 werden die vielfältigen Aufgaben der 
Wohnbegleitung nach dem Wohnungsbezug aufgezählt, die neben den bereits 
aufgeführten Themen im direkten Kontext der Anmietung von Relevanz waren: 

• Beantragung von Sozialleistungen 

• Einrichten von Konten 

• Beratung zu Schuldenangelegenheiten 

• Beantragung von Ausweisdokumenten (auch bei Personen ausländischer Herkunft) 

• Nutzbarmachen von Vergünstigungen (Leipzig Pass, LVB Mobilticket o. ä.) 

• Vermittlung von Jobcenter-Maßnahmen 

 
25  Projektleiterin Träger Wohnbegleitung. 
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• Beschaffung von Mobiliar etc. 

• Beratung zu notwendigen Versicherungen 

• Beratung zu notwendigen oder gewünschten Verträgen wie Telefon oder Internet 

• Beratung zu strafrechtlichen Angelegenheiten 

• Vermittlung zu Nachbarinnen und Nachbarn oder bei Nachbarschaftskonflikten 

• Vermittlung zum Vermieter 

• Krisenintervention 

• Etc. 

Die Vielfalt der Themen wird auch aus der Schilderung einer Fachkraft der 
Wohnbegleitung in einem der durchgeführten Interviews deutlich: 

„Ah ja alles halt. Also ‚die Bank hat mein Konto geschlossen‘ und ‚wo ist mein Geld‘, ‚mein 
Bruder hat seine Tochter missbraucht und ist jetzt im Knast‘ oder ‚ich habe irgendwie eine 
Verletzung und da kommt Eiter raus und was mache ich jetzt.‘ Also ja. Ich habe am Anfang 
es allen Klienten so gesagt, dass unsere Betreuung alles abdecken kann, dass die Themen 
offen sind, sie sich auch melden sollen. Dass es grundsätzlich darum geht, dass sie (..) eine 
Wohnung beziehen und in ihrer Wohnung bleiben können, dass ich aber auch von jedem 
Thema her da irgendwie einen Bezug zu herstellen kann und es in der Hand der 
Hilfeempfänger liegt, zu sagen, wobei sie Hilfe möchten und das im besten Fall eben auch 
anzuzeigen. Manchmal muss man so ein bisschen bohren. Und‚ müssen wir da auch noch 
was machen?‘ ‚Haben Sie da noch was?‘ ‚Soll ich da mit hinkommen?‘ oder so. Aber im 
Grunde haben wir Bankgespräche, haben wir Behörden, haben wir Familie. Bei manchen 
haben wir mehr Finanzsorge. Bei manchen haben wir nur Wohnung. Dass die sagen, ‚nein, 
das andere mache ich alles mit dem und dem oder anderen oder habe ich die für‘, Sie nur 
Wohnungsangelegenheiten. Ja. Also ist schon sehr, sehr breit gefächert auf jeden Fall. 
Aufenthalt ist bei einem ein Thema gewesen. Da müssen wir jetzt auch noch zum Deutschen 
Roten Kreuz, um so eine Familienbesuchsanfrage zu stellen. Ja. Was gibt so an Themen? 
Wohnungsausstattung natürlich. Generell so finanzielle Ausstattung. Was wir noch nicht so 
wirklich viel hatten, wo ich noch ein bisschen eigentlich persönlich auch hoffe, dass das noch 
ein bisschen mehr kommt, ist so Alltagsgestaltung. Also vielleicht mal ein bisschen kochen 
oder mal so einkaufen und solche Sachen.“ 26 

Auf Nachfrage, wie sich die Arbeit der Wohnbegleitung im Projekt ‚Eigene Wohnung‘ von 
anderen Betreuungsverhältnissen mit Wohnungslosen unterscheidet, äußerten sich 
mehrere der interviewten Fachkräfte ganz im Sinne des Ansatzes, der sich explizit von 
Stufensystemen und der Arbeit mit Sanktionen abhebt und die Orientierung an den 
Präferenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders betont: 

„Na ich finde halt, dass vor allen Dingen die Eingangsphase, also dieses erstmal wir trauen 
den Menschen quasi zu von Anfang an, in dem eigenen Wohnraum selbstständig zu leben. 
Ich finde, das ist oft in der Eingliederungshilfe noch nicht der Fall, weil es dort ja schon 
zugeht, wie in der Wohnungsnotfallhilfe oft auch, so diese, diesen Stufencharakter hat. Also 
man probiert sich erstmal meinetwegen in einer sozialtherapeutischen Wohnstätte. Wenn 
das gut läuft, kann man es noch so ein bisschen selbständiger in einer Außenwohngruppe 
probieren, und wenn es dann gut läuft, dann kann man dann mit einer ambulanten Hilfe, 
dann auch mal ausziehen. Das ist ja schon tatsächlich in der Eingliederungshilfe sehr 

 
26  Alle weiteren Zitate in diesem Abschnitt sind von Fachkräften des Trägers der Wohnbegleitung. 
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etabliert. Und das unterscheidet sich natürlich wesentlich. Und dass wir natürlich auch, ich 
sag mal, mehr ackern müssen, um eben den Kontakt und den Zugang herzustellen, weil in 
der Eingliederungshilfe ja auch ganz klar ist, wenn die Klienten nicht mitwirken, dann fliegen 
sie aus der Hilfe raus. Und das Prinzip hier: Wir bieten immer wieder Kontakt an und wenn 
der Kontakt aber nicht wahrgenommen wird, dann verbleiben die Leute trotzdem in der 
Wohnung und wir bieten uns trotzdem weiter an und wir müssen uns bestenfalls was 
einfallen lassen, um die Leute gut zu erreichen. Das ist auf jeden Fall umgedreht.“ 

Im Hinblick auf die relativ hohe Zahl nicht eigehaltener Termine gab eine der Fachkräfte 
des Trägers folgende Einschätzung ab: 

„[…] dass schon das relativ ausgeprägte Suchtverhalten einiger Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine große Herausforderung darstellt, weil sich das natürlich auf die 
Zusammenarbeit auswirkt. Also nicht nur darauf, dass Leute vielleicht nicht zu Terminen 
kommen, sondern, dass wenn dann schon mal irgendwie Kontakt stattfindet, dass manche 
Sachen auch einfach gar nicht besprochen werden können, weil die Teilnehmenden dann in 
dem Moment gerade gar nicht in der Lage sind aufgrund des Konsums und sich da 
irgendwie alles arg drum dreht und eben Sucht, dass der Fokus einfach stark darauf liegt. 
Und dass man da wirklich Mühe hat, da reinzukommen in dieses System und da einen 
regelmäßigen Kontakt herzustellen und dann eben auch was zu erreichen für die Leute. Oft 
ist es ja schon so, dass die so Ziele und Wünsche formulieren können, aber eben natürlich 
die Umsetzung entsprechend schwerfällt.“ 

Und im expliziten Bezug auf die Zeit vor dem Wohnungsbezug: 

„Es ist natürlich immer in dem, also an dem Tag und generell schwer zu sagen, warum 
kommen jetzt Leute nicht zu ihren Terminen. Es ist aber allgemein, ja, eine der größten 
insgesamt Thematiken für die Menschen, die wir da eben in Wohnungen bringen wollen, 
dass die einfach nicht so normal regelmäßig zu Terminen kommen. Sei es kommen können, 
können wollen, kommen wollen. Das ist einfach nicht so drin. Und deswegen ist da einfach 
schon mal generell so ein etwas niedrigerer Erwartungshorizont sozusagen und die einzige 
Sache, die man da eben machen kann, ist, die Beziehungen der Leute nutzen. Also die 
Idealsituation ist, man kennt irgendeinen Kumpel von den Leuten, der abends immer saufen 
geht mit denen oder sich trifft irgendwie, weil er die Leute kennt, und den man irgendwie 
über die Straßensozialarbeiter erreichen kann und der dann morgens da ist, mit dabei ist 
und so weiter. […] Deswegen ist das Beste, was wir mal hatten, die Straßensozialarbeiter 
und Sozialarbeiterinnen, weil die eine Beziehung zu den Menschen haben und die uns auch 
am ehesten sagen konnten, ‚laden Sie mal den nicht um neun ein.‘ ‚Machen Sie mal den erst 
um 13 Uhr.‘ ‚Machen Sie mal den hier. Nein, das ist gut um zehn.‘ “ 

Ohnehin wird die Kooperation mit der Straßensozialarbeit von den Fachkräften des 
Trägers der Wohnbegleitung als ausgesprochen positiv bewertet. Viele der jetzigen 
Mieterinnen und Mieter haben über ihre Bezugspersonen der Straßensozialarbeit 
überhaupt erst von dem Modellvorhaben erfahren und wurden motiviert, sich für eine 
Teilnahme zu bewerben. Manche von ihnen waren auch nach Wohnungsbezug noch mit 
der Straßensozialarbeit in engem Kontakt, auch wenn allgemein die Absprache getroffen 
wurde, dass nach Aufnahme in das Projekt das Personal der das Boot gGmbH die 
Hauptansprechpersonen sein sollten. 

Diese bemühten sich auch aktiv und nachdrücklich darum, sowohl vor als auch nach dem 
Wohnungsbezug den Kontakt aufrechtzuerhalten. Kam es zum vorübergehenden 
Kontaktabbruch, so sollte eine Monitoring-Absprache mit dem Wohnungsunternehmen (zu 
der die Mieterinnen und Mieter ihre Zustimmung erteilt hatten) rechtzeitig darüber 
informieren, wenn es zu Problemen im Mietverhältnis kommen sollte:  

„[…], dass dort wo die Unterstützung angenommen wird und ein Kontakt gut funktioniert 
tatsächlich auch viele Sachen gut und Lösungen gefunden werden konnten und so weiter. 
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Also da habe ich ein gutes Bauchgefühl eher. Unsicher bin ich bei den Teilnehmenden, bei 
den wenigen, wie gesagt zwei oder drei sind es gerade aktuell, die so gänzlich im 
Kontaktabbruch sind und wo wir nur regelmäßig Kontakt anbieten oder ein Stück weit darauf 
warten, bis sich vielleicht mal der Mieterbetreuer bei uns meldet, um zu sagen, wir haben 
hier irgendein Problem oder so. […] Von der LWB quasi. Also, die für die Wohnung 
zuständig sind. Da gibt es ja quasi die Abmachung, wenn denen irgendwas bekannt wird 
und die merken, da laufen Mietschulden auf oder hier gibt es Beschwerden aus der 
Nachbarschaft und die sich eben an uns wenden, sodass wir dort proaktiv nochmal 
intensiver gucken können, können wir da irgendwas machen. Können wir den Kontakt 
herstellen.“  

„Tatsächlich ist das wohl auch in der Kooperationsvereinbarung zwischen Sozialamt und 
LWB festgeschrieben, dass es diesen Austausch geben soll und dass wir da frühzeitig auch 
über Probleme informiert werden. Das klappt unterschiedlich gut.“  

Auf Nachfrage zu den Methoden der Wohnbegleitung stellten die befragten Fachkräfte vor 
allem die motivierende Gesprächsführung und die individuelle Beziehungsarbeit in den 
Vordergrund: 

„Ja. Ich sage mal, motivierende Gesprächsführung ist auf jeden Fall was, was wir alle 
kennen. Wie tief wir das alle kennen oder anwenden können, ist jetzt schwer einzuschätzen, 
aber das kennen wir alle. Wir haben alle davon gehört. Wir haben mit Sicherheit auch mal 
eine Veranstaltung dazu besucht. Weiß ich zumindest von mir selbst. Und genau, also diese 
Dinge kennen wir. Ich gehe davon aus, dass wir das auch anwenden. Es gibt aber jetzt 
keinen speziellen Methodenkasten, keinen Werkzeugkasten, den wir jetzt gemeinsam 
besprochen hätten, wo wir sagen, wir gehen mit dem ran, wir gehen mit dem ran, wir gehen 
mit dem ran. Worauf wir uns geeinigt haben, sozusagen, ist, dass die Beziehungsarbeit an 
erster Stelle steht und dass wir auch bei uns in der sozialen Betreuung sozusagen nicht 
direkt mit der Wohnung um die Ecke und den Antragsformularen und so weiter kommen, 
sondern dass wir uns auch durchaus mal drei Termine Zeit nehmen, um die Leute vor allem 
kennenzulernen. Also bringen natürlich schon auch mal irgendwie was zum Unterschreiben 
mit sozusagen, aber wir richten unsere Arbeit daran aus am Anfang.“ 

Die wohnbegleitende Sozialarbeit ist in der Regel zu den Kernarbeitszeiten von 9 bis 17 
Uhr von Montag bis Freitag tätig. Terminabsprachen außerhalb dieser Zeiten sind jedoch 
jederzeit möglich. Der Großteil der Kontakte zu den Teilnehmenden findet nach 
Terminvereinbarung in deren Wohnungen oder an anderen Orten „draußen“ statt. Es gibt 
aber auch zwei „Bürotage“, an denen die Sozialarbeitenden ohne Terminabsprache 
aufgesucht werden. Die Regel sind jedoch eher Absprachen der Bezugssozialarbeitenden 
mit ihren jeweiligen Klientinnen und Klienten über Mail, SMS oder andere soziale Medien. 
In einigen Fällen wurden auch Treffen an einem bestimmten Tag zu einer festen Zeit in 
der Wohnung vereinbart, um eine gewisse Routine zu entwickeln. 

7.4 Fallverläufe bis 1. August 2022 

Bis Ende Juli waren – wie weiter oben angemerkt – 20 Wohnungen bezogen, bei einigen 
stand der Bezug unmittelbar bevor. 

7.4.1 Inwieweit lassen sich Probleme voraussehen und Verläufe prognostizieren? 

Immer wieder wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass anfängliche Einschätzungen, 
wer nach Bezug der Wohnung eher gute oder eher schlechte Chancen auf den 
Wohnungserhalt aufweisen wird und wer eher mehr oder weniger Unterstützung benötigt, 
sich häufig als falsch erweisen. 
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Das hat sich auch im Projekt ‚Eigene Wohnung‘ relativ rasch gezeigt. So betraf eine von 
lediglich zwei bislang ausgesprochenen Kündigungen eine Person, die aufgrund einer 
akuten Psychose Wohnungsschäden von nicht unerheblichem Ausmaß verursacht hatte. 
Bei dieser Person, so berichten die beteiligten Fachkräfte sowohl des Sozialamtes als 
auch des Trägers der Wohnbegleitung und der Wohnungswirtschaft, habe man im 
Kennenlerngespräch zunächst Zweifel gehabt, ob man sie aufgrund eines positiven 
Eindrucks überhaupt ins Projekt aufnehmen solle: 

„Also die Beteiligten, da war jemand vom Boot mit dabei, von der LWB, dass wir gesagt 
haben, okay, also der war so klar orientiert, der konnte das so gut formulieren, der hat 
gesagt er hat vorher 20 Jahre gewohnt problemfrei. Ich hatte tatsächlich auch bei uns in der 
Datenbank geschaut, war der auffällig wegen Mietschulden oder wegen irgendwas. Also wo 
wir gesagt haben, Mensch, der hätte doch bestimmt noch auf dem normalen 
Wohnungsmarkt eine Wohnung vermittelt bekommen. Und mit Einzug kam so eigentlich das 
große Ganze erstmal zum Tragen, also man merkt auch, man kann das manchmal gar nicht 
in so einem Gespräch, vielleicht auch nicht in drei Gesprächen, herausfiltern, ja, wie sich das 
vielleicht entwickelt.“27 

Ein gegenteiliges Beispiel wurde von der Koordinatorin wie folgt geschildert: 

„Ein Fall fällt mir ein [...], der war glaube ich [...] 17 Jahre obdachlos, der ist auch am Anfang 
uns immer so ein bisschen weggebrochen, wir haben den in das Projekt aufgenommen. 
Dann habe ich gesagt, ‚Mensch, Sie können nächste Woche direkt eine Wohnung 
besichtigen‘, dann war er erstmal Kontakt abgebrochen. Es stellte sich heraus, es ging ihm 
alles ein bisschen zu schnell, er hat gesagt: ‚Oh das ist mir jetzt zu viel. Also damit habe ich 
jetzt nicht gerechnet, ich muss mich da jetzt erstmal drauf einstellen. Ich bin 17 Jahre auf der 
Straße und das ist mir jetzt einfach zu schnell.‘ Da haben wir auch gesagt, okay, es braucht 
halt einfach seine Zeit für diesen Prozess, der ist dann in die Wohnung eingezogen. Und 
soweit ich weiß, ist er unmittelbar danach in eine Arbeitsmaßnahme gekommen, geht dort 
jeden Tag hin, nimmt regelmäßig an seiner Arbeitsmaßnahme teil, wohnt. Also ist alles 
abgesichert, die Miete läuft und er fühlt sich wohl in seiner Wohnung. Das ist jetzt, was man 
sagen kann, der ist im März eingezogen, jetzt nach dreieinhalb Monaten, für mich ein gutes 
Beispiel auf jeden Fall.“ 

Im Rahmen der Evaluation wurden weitere anfängliche prospektive Einschätzungen der 
Sozialarbeit und der Koordinationsstelle beim Sozialamt erfasst. Erst im Laufe des 
Projektes wird sich zeigen, welche Einschätzungen sich bestätigen und welche von der 
Realität eher widerlegt werden. 

7.4.2 Probleme im Mietverhältnis und der Umgang damit 

Im Verlauf der Mietverhältnisse kam es gelegentlich zu Mietrückständen, Beschädigungen 
an der Mietsache und auch zu Nachbarschaftsbeschwerden. Im ersten Zwischenbericht 
des Trägers der Wohnbegleitung wurde zu den Lösungsversuchen vermerkt: 

„Beim Vorliegen von Mietschulden konnte mit Unterstützung der sozialen Betreuung schnell 
eine Lösung herbeigeführt werden: in der Regel war die Mietzahlung mit dem 
Sozialleistungsträger der Klient*innen zu klären und es konnte in allen Fällen auch eine 
Abtretungserklärung für die Miete abgeschlossen werden. Hinsichtlich erfolgter 
Beschwerden (wegen Ruhestörung oder starkem Cannabis-Geruch) konnte zunächst ein 
klärendes Gespräch mit dem betreffenden Projektteilnehmer geführt werden. […] In allen 
genannten Fällen fand ein Austausch zwischen Mieterbetreuung der LWB und dem 
Sozialdienst der das BOOT gGmbH statt. Zusammenfassend muss davon ausgegangen 

 
27  Koordinatorin Sozialamt. 
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werden, dass im weiteren Projektverlauf erneut Komplikationen ähnlicher Art auftreten 
können.“ 

Im Evaluationszeitraum kam es in sieben Mietverhältnissen zu Mietschulden, die in der 
Mehrzahl reguliert werden konnten. In jeweils vier Mietverhältnissen wurde eine Störung 
des Hausfriedens angezeigt und/oder es wurden Schäden an der Mietsache 
dokumentiert. Insgesamt konzentrieren sich die dokumentierten Störungen jedoch auf 
wenige der Mieterinnen und Mieter. In drei Mietverhältnissen wurden sowohl eine Störung 
des Hausfriedens als auch Schäden an der Mietsache festgehalten, in einem 
Mietverhältnis auch alle drei mietrechtlich relevanten Probleme. Den insgesamt sechs 
Mietverhältnissen, in denen Probleme aufgetreten sind, stehen 14 entgegen, in denen das 
bislang nicht der Fall war. Allerdings bestanden bei Abschluss dieser Phase der 
Begleitforschung auch diverse Mietverhältnisse erst seit kurzer Zeit. 

In zwei Fällen war die vorliegende Problematik schwieriger zu lösen und es wurden auch 
Grenzen des Housing-First-Ansatzes deutlich. Einer dieser Fälle wurde weiter oben 
bereits erläutert. Nach der Verursachung von Wasserschäden in zwei Wohnungen im 
Kontext einer akuten Psychose erhielt diese Person zwischenzeitlich die Kündigung des 
Wohnungsunternehmens. Die Wohnbegleitung hatte intensiveren Kontakt mit dem 
Sozialmanagement der LWB und mit dem „Verbund Gemeindenahe Psychiatrie“ 
aufgenommen. Es gelang nicht, der Person den Mietwohnraum zu erhalten, zumal auch 
ein beträchtlicher finanzieller Schaden entstanden ist, der bis zum Abschluss der ersten 
Evaluationsphase noch nicht beziffert werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt stand eine 
alternative Unterbringung in einer enger betreuten Wohngemeinschaft in Aussicht, der der 
betreffende Teilnehmende auch bereits zugestimmt hatte.  

Ein längerfristiger Kontaktabbruch sowie ein Haftaufenthalt begünstigten, dass auch eine 
zweite Person ihre Wohnung nach dem Entstehen von Mietschulden aufgegeben hat. 

„Vielleicht gibt es das tatsächlich in einem Fall. Dass sich derjenige tatsächlich fast von 
Beginn so gut wie gar nicht in seiner Wohnung aufgehalten hat und das eher nicht für sich 
annehmen konnte und festgestellt hat, dass das eben nicht geht, dass er sich dort aufhält. 
Das ist aber auch der einzige Fall, der mir dazu einfällt. […] Dort kamen mehrere Sachen 
zusammen in diesem Fall. Dort war es auch so, dass er dadurch, dass er sich nicht in der 
Wohnung aufgehalten hat, auch sehr schwierig zu erreichen war. Es dort noch zu einer 
Haftstrafe kam, zu einer längeren, wo wir ihn jetzt mal erreichen konnten. Dort ging es dann 
um so eine Mietschuldengeschichte und er hat sich letztlich dafür entschieden, das hat die 
LWB angeboten und wurde durch uns einfach nur vermittelt, dass er eine sogenannte 
Besitzaufgabeerklärung unterschrieben hat. Also quasi […] unterschrieben hat, dass er auf 
diese Wohnung verzichten möchte oder die wieder abgibt inklusive allem was da noch so 
drinstand. Also das ist jetzt, also das… der hat die Wohnung also aufgegeben quasi. Und 
jetzt sind wir gerade noch so ein Stück am Überlegen quasi. Er ist gerade noch in Haft. […] 
Also er muss wohl in den Gesprächen angedeutet haben, dass es nicht an der Wohnung als 
solches lag, also dass ihm die jetzt nicht gefallen hat oder so, sondern dass er quasi einfach 
das Alleinsein dort nicht gut aushalten konnte und dass ihn das alles quasi eingeengt hat. Er 
war wohl vorher auch viele Jahre auf der Straße und dass er dort diese Situation in den vier 
Wänden alleine nicht aushalten konnte.“28 

Es wird sich noch herausstellen, ob eine extrem geringe Kontaktdichte auch in anderen 
Fällen auf Probleme im Mietverhältnis schließen lässt. Maßgeblich in diesem 
Zusammenhang ist, dass die Wohnbegleitung ihr Unterstützungsangebot immer wieder 
ins Bewusstsein ruft und auch zu einer schnellen Reaktion bei Unterstützungsbedarfen in 
der Lage ist. Eine der befragten Fachkräfte schilderte einen Fall, in dem sie immer wieder 

 
28  Alle Zitate in den Abschnitten 7.4.3 bis 7.4.5 sind von Fachkräften des Trägers der Wohnbegleitung. 
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das Gesprächsangebot unterbreitet hatte, wo es aber bislang nur selten zu einem Kontakt 
gekommen sei: 

„Also es gibt jetzt auch einen Klienten, wo ich jetzt in den letzten vier Monaten jede Woche 
war und dann habe ich ihn jetzt, glaube ich, zweimal getroffen, was jetzt sehr schwierig 
gewesen ist, die Kontaktaufnahme immer wieder. Vor zwei Wochen haben wir telefoniert. 
Aber der ist in der Wohnung. Hat auch seinen WBA gemacht gehabt, seinen 
Weiterbewilligungsantrag. Also Wohnung, Miete ist gesichert. Ich hoffe jetzt, dass die ihm 
auch noch mal die Stromkosten, das mit der Abtretung und so weiter, alles beim Jobcenter 
eingerichtet haben. Solche Sachen dauern dann natürlich immer mal bisschen länger. Man 
muss ja dann hin und wieder doch mal was organisieren. Und wenn dann die Leute nicht so 
gut im Kontakt stehen, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger, wo man sich 
denkt, eh, das hätten wir jetzt auch schon, anstatt, dass es vier Wochen dauert, hätte es 
auch eine Woche dauern können. Sage ich mir natürlich auch irgendwie, ah, das ist ein 
bisschen nervig irgendwie von der Arbeit her. Aber gut. Ist okay.“ 

7.4.3 Umgang mit drohender sozialer Isolation und Szenebindung 

Wie in zahlreichen anderen Housing-First-Projekten auch, war die drohende soziale 
Isolation nach Bezug der Wohnung immer dann ein Problem für die ehemals 
Wohnungslosen, wenn sie sich dafür entschieden, alte Szenekontakte zu kappen, um 
potenziellen Gefährdungssituationen aus dem Weg zu gehen. 

„Also ja, wenn Teilnehmer uns quasi so Erfahrungen berichten, dass denen so die Decke auf 
den Kopf fällt, weil sie sich so einsam in der Wohnung fühlen, dann ist das schon 
Gesprächsthema und Thema in der sozialen Unterstützung eben zu gucken, wo könnte man 
denn gegebenenfalls Kontakte herstellen, welche Möglichkeiten könnten die Leute nutzen, 
wo können sie Kontakt bekommen, gibt es vielleicht Leute, die sie schon kennen und man 
guckt mal, wie kann man regeln, wie man dort auch Besuch empfängt, ohne dass der 
Besuch die Oberhand in der Wohnung übernimmt. Die Fälle hatten wir tatsächlich auch 
schon. Ja, dass man einfach quasi guckt, was geht für denjenigen, was wünscht er sich oder 
für diejenige und wo kann man das gegebenenfalls finden. (…) Ja zum Beispiel, das war ja 
in vielen Fällen schon vorher so und viele machen das tatsächlich jetzt auch weiter. Das ist 
eben trotzdem auf nen Kaffee in den Tagestreff zum Beispiel zu gehen und dort Bekannte zu 
treffen Genau, es gab auch schon Versuche, Kontakte zu vermitteln zur Nachbarschaft, weiß 
ich, auch zum Teil schon erfolgreich. Auch wo dann schon mal gemeinsam Kaffee getrunken 
wurde oder sowas. Also dann eben im sozialen Umfeld eben gucken.“ 

Werden die Kontakte zur Szene aufrechterhalten, ist soziale Isolation weniger das 
Problem, aber es ergeben sich häufiger Abgrenzungsprobleme, die auch zur Gefährdung 
des Wohnverhältnisses führen können: 

„Leute die Suchtmittel konsumieren, haben ja auch sowieso Kontakte, mit denen dann auch 
gemeinsam konsumiert wird, sodass da die Vereinsamung nicht so groß ist, aber eher das 
Thema der Abgrenzung eine Rolle spielt.“  

„Das war wohl so, dass in dem Einzelfall ein Teilnehmer vom Projekt eben tatsächlich Leute 
zu sich nach Hause eingeladen hat und es auch gemeinsame Konsumgeschichten und so 
weiter gab, und da hat einer der Besucher wohl ihm dem Schlüssel abgenommen hat, und 
weil es demjenigen, der eigentlich in der Wohnung wohnte, zu viel war und der aus der 
Wohnung geflüchtet ist, hat der sich da nicht mehr hin getraut. Und es gibt in dem Fall einen 
rechtlichen Betreuer, und der Klient hat sich dann erstmal an uns gewendet mit dem 
Problem, und gemeinsam wurde dann besprochen, dass der Betreuer, bzw. dass sie das 
über die Polizei geregelt haben und die Leute dort wieder rausgeflogen sind und dass denen 
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ein Hausverbot gegeben wurde, den Besuchern dort. Er dann das Schloss auch nochmal 
getauscht hat und er jetzt wieder seinen eigenen Schlüssel hat.“  

7.4.4 Erste (gescheiterte) Ansätze zur Entwicklung von Gruppenangeboten  

Ein Ansatz, die soziale Isolation der Teilnehmenden aufzubrechen, bestand in der 
Implementierung von Gruppenangeboten, die zum Auftragsbestandteil des Trägers der 
Wohnbegleitung gehörten. Allerdings stießen verschiedene Versuche, solche Angebote 
zu entwickeln, bislang nicht auf die erhoffte Resonanz: 

„[…] also die Idee war ja erstmal, also man kann mit den Gruppenangeboten perspektivisch 
gegebenenfalls auch nochmal so bestehende Angebote in der Stadt den Leuten 
näherbringen und diese bei Bedarf dann auch in Anspruch nehmen könnten. So weit sind wir 
ja noch gar nicht. Wir haben erstmal angefangen, so ganz aus unserer Sicht hoffentlich 
attraktive Angebote so zu machen, in denen es noch was zu essen gibt und in denen man 
erstmal was ganz Gemütliches macht –, Tischtennis spielen oder so Sachen. Oder so 
kostenlose Angebote, die es in der Stadt Leipzig gibt zu nutzen, – kostenlose Freizeit-
Geschichten. Im Vorfeld war es bisher immer so, dass ein paar Leute immer gesagt haben, 
‚ja, können wir uns vorstellen‘ und hier gab es einen Handzettel, wo dann auch die Daten 
draufstanden: wann findet das statt und wo wird sich gegebenenfalls getroffen, 
gegebenenfalls hat man noch besprochen, dass man diejenigen abholt von zuhause oder 
so. Und dann letztlich aber doch […] die Höchstteilnehmerzahl war eins.“  

7.4.5 Einrichtung und Nutzung der Rufbereitschaft  

Ab Oktober 2021 wurde die vertraglich mit dem Sozialamt vereinbarte Rufbereitschaft für 
die Zeit von Montag bis Freitag, jeweils von 17 Uhr abends bis 9 Uhr morgens und an 
Wochenenden und Feiertagen ganztags, vom Träger der wohnbegleitenden Hilfen 
vorgehalten. Die Krisentelefonnummer wurde den Teilnehmenden mündlich und schriftlich 
mitgeteilt. Das Telefon wurde allerdings nur selten genutzt:  

„Also es wird sehr wenig genutzt tatsächlich. Es wurde vor allen Dingen… es gab mal einen 
Monat, da wurde es vor allem genutzt von dem Teilnehmenden, der jetzt aus seiner 
Wohnung gekündigt wurde. Da hatten wir auch eher so den Eindruck, dass es tatsächlich 
bei ihm auch viel um die psychische Gesundheit ging und dass das auch viel die Gründe der 
Anrufe waren. Ansonsten wird es von den anderen Teilnehmenden tatsächlich in den 
Nachtzeiten so gut wie gar nicht genutzt. Was mal noch genutzt wird und dann aber eher 
auch zu Tagzeiten, ist, ich glaub wir hatten ein, zwei Mal den Fall, dass eben jemand seinen 
Schlüssel verlegt oder verloren hatte und die bei uns ihren Ersatzschlüssel deponiert haben. 
Aber dann haben die es eben auch nicht zu Nachtzeiten bei uns versucht, sondern dann halt 
tagsüber im Büro oder die Kollegen direkt angerufen.“ 
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8 Selbst- und Fremdeinschätzungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 

Wie in Kapitel 5 beschrieben sollten die Teilnehmenden am Projekt jeweils vor 
Wohnungsbezug, nach Einzug in ihre Wohnung, zur Mitte der Projektlaufzeit und 
schließlich zum Ende der Projektphase oder bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem 
Projekt einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung ihrer Lebenssituation ausfüllen. Auf 
einer sechsstufigen Skala wurden sie gebeten, für insgesamt zwölf Lebensbereiche 
jeweils eine Einschätzung von „sehr gut“ (Wert 1) bis „sehr schlecht“ (Wert 6) 
vorzunehmen. Ergänzend stand den Teilnehmenden die Möglichkeit offen, anzukreuzen, 
wenn sie „keine Aussage“ treffen wollten. Gefragt wurde nach der Lage und Ausstattung 
des Schlafplatzes bzw. der Wohnung (Frage 1), dem Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit am Schlafplatz bzw. in der Wohnung (2), ob nach Wohnungsbezug Miete 
und Strom bezahlt werden können (3), ob das Einkommen auch für alle anderen Dinge 
des Lebens ausreichend ist (4), wie die aktuelle Ausbildungs-/Arbeitssituation (5), der 
körperliche Gesundheitszustand (6), das Wohlbefinden (7), die Zufriedenheit mit sich 
selbst (8) und die Selbstbestimmungsmöglichkeiten (9) eingeschätzt werden, wie 
unabhängig sich die Projektteilnehmenden von Suchtmitteln oder Glücksspiel fühlen (10), 
wie der übliche Tagesablauf in den jeweils zurückliegenden vier Wochen bewertet wird 
(11) und wie zufrieden die Teilnehmenden mit ihren sozialen Kontakten sind (12). Mit „ja“ 
oder „nein“ sollte schließlich die Frage beantwortet werden, ob sie eine Ärztin oder einen 
Arzt haben, die/der sie bei Krankheit behandelt. Den jeweiligen Bezugssozialarbeiterinnen 
und-arbeitern werden zu den vier aufgezählten Zeitpunkten weitgehend gleiche 
Fragebogen vorgelegt, um eine ergänzende „Fremdeinschätzung“ zur Lebenssituation der 
Teilnehmenden zu erhalten.29 

Zum Zeitpunkt der Zwischenauswertung lagen für insgesamt 18 der bisher 19 
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer entsprechende Selbst- und 
Fremdeinschätzungsbögen vor. Diese wurden zu den beiden Zeitpunkten „vor 
Projektbeginn“ und „nach Bezug der Wohnung“ ausgefüllt. Jedoch lagen nur für 
insgesamt sechs Personen sowohl zwei ausgefüllte Selbsteinschätzungsbögen als auch 
zwei Fremdeinschätzungsbögen vor: Bei allen anderen zwölf Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern fehlte mindestens einer der vier Bögen. Für acht Haushalte fehlten sowohl 
die selbsteinschätzenden als auch fremdeinschätzenden Angaben zum Zeitpunkt nach 
Wohnungsbezug. Im Folgenden konnten je nach Fragestellung daher immer nur die 
Angaben zu wenigen Projektteilnehmenden berücksichtigt werden. 

Vor Projektbeginn wurde die Lebenssituation der Betroffenen insgesamt und 
erwartungsgemäß als prekär bzw. schlecht bewertet (Tabelle 3). Lediglich bei der Frage, 
wie zufrieden die Personen mit ihren sozialen Kontakten sind, fiel die Einschätzung der 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eher positiv (Ø 2,9) und die der Teilnehmenden 
zumindest nicht eindeutig negativ (Ø 3,8) aus. In allen anderen Lebensbereichen wurde 
die Situation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als eher schlecht bis sehr schlecht 
eingeschätzt.30 Wie Tabelle 3 zu entnehmen ist, unterschieden sich die durchschnittlichen 
Selbst- und Fremdeinschätzungen in fast allen Fragestellungen nur rudimentär. Angaben, 
die die Schlafsituation betreffen, wurden von den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
beispielsweise etwas negativer bewertet als von den zum damaligen Zeitpunkt 
wohnungslosen Personen. Diese bewerteten dagegen ihre Gesundheit (körperliche 
Verfassung, Umgang mit Suchtmitteln/Glücksspiel) geringfügig schlechter, als dies extern 

 
29  Die Bögen wurden nach einer von Prof. Dr. Susanne Gerull erstellten und in der Evaluation der Berliner Housing-

First-Projekte verwendeten Vorlage entwickelt, sind aber sowohl inhaltlich als auch gestalterisch deutlich 
abgewandelt. 

30  Die Frage nach einem ausreichenden Einkommen für die Miet- und Stromzahlung wird erstmalig nach Bezug der 
Wohnung gestellt.  
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wahrgenommen wurde. Die äußerst geringen Unterschiede der durchschnittlichen 
Bewertungen könnten aber auch auf die geringe Fallzahl von 13 Haushalten 
zurückzuführen sein. Denn bei Betrachtung der Einzelfälle fällt auf, dass einige der 
wohnungslosen Personen ihre Lebenssituation in allen oder vielen Lebensbereichen 
etwas besser einschätzten als ihre Bezugssozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter, 
während es sich bei anderen Personen genau umgekehrt verhielt. 

Tabelle 3: Selbst- und Fremdeinschätzung vor Projektbeginn 

Lebensbereich Ø Selbsteinschätzung (n=13) Ø Fremdeinschätzung (n=13) 

Lage und Ausstattung des Schlafplatzes / 
der Wohnung 4,3 4,7 

Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit am 
Schlafplatz / in der Wohnung 4,2 4,3 

Einkommenssituation 4,4 4,1 

Ausbildungs-/Arbeitssituation 4,8 5,0 

Körperliche Gesundheit 4,4 4,1 

Wohlbefinden 4,2 4,3 

Selbstzufriedenheit 4,4 3,8 

Suchtdruck 4,9 4,6 

Selbstbestimmung 4,3 4,1 

Tagesablauf 4,0 4,2 

Soziale Kontakte 3,8 2,9 

Quelle: Selbst- und Fremdeinschätzungsbogen. Auf der Skala zur Selbst- bzw. Fremdeinschätzung entspricht 1 = sehr gut und 6 = sehr 
schlecht. 

Sowohl die Projektteilnehmenden als auch die Bezugssozialarbeiterinnen und  
-sozialarbeiter, die einen Bogen vor und einen Bogen nach Wohnungsbezug ausgefüllt 
hatten, nahmen im Zeitverlauf in allen Lebensbereichen jedoch Verbesserungen wahr. In 
den Abbildungen 11–13 ist zu erkennen, wie sich die durchschnittlichen Bewertungen für 
die einzelnen Lebenslagenbereiche zwischen den beiden Zeitpunkten verändert haben. 
Abgebildet sind dabei jedoch nur diejenigen Lebensbereiche, in denen sich die 
durchschnittlichen Angaben um mindestens einen Skalenpunkt verbesserten. Für eine 
bessere Darstellung – positive Entwicklungen sollen durch aufsteigende Kurven 
visualisiert werden – wurden zudem die Skalenwerte umkodiert (1 = sehr schlecht; 
6 = sehr gut).  

Die folgenden Abbildung 11 und Abbildung 12 zeigen, wie sich die Selbsteinschätzungen 
im Zeitverlauf verschoben haben.31 Nicht abgebildet sind die Entwicklungen in der 
Einkommens- sowie der Ausbildungs- und Arbeitssituation. Zwar verbesserten sich die 
Durchschnittswerte in beiden Bereichen minimal, jedoch könnte dies auch mit der kleinen 
Fallzahl zusammenhängen. Die Aufnahme einer (neuen) Beschäftigung oder eine 
Erhöhung des (Erwerbs-)Einkommens dürfte – wenn überhaupt – vermutlich auch erst zu 
einem deutlich späteren Zeitpunkt erfolgen. Wie zu erwarten stieg dagegen die 
durchschnittliche Zufriedenheit mit der Schlaf- bzw. Wohnsituation deutlich an 

 
31  Leider lagen nur von sechs Personen jeweils zwei ausgefüllte Bögen vor. 
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(vgl. Abbildung 11). Die Ausstattung und Lage der Wohnung sowie das Gefühl von 
Sicherheit und Geborgenheit wurden nach Wohnungsbezug fast durchgängig als (sehr) 
gut bzw. (sehr) hoch bewertet. Auch die durchschnittliche Bewertung der eigenen sozialen 
Kontakte stieg um mehr als zwei Skalenpunkte. Die Zufriedenheit mit dem eigenen 
Tagesablauf stieg zwar nicht ganz so stark an, dennoch wandelte sich auch in diesem 
Lebenslagenbereich die Selbsteinschätzung von „eher schlecht“ zu „eher gut“. 

Abbildung 11: Selbsteinschätzung im Zeitverlauf, Teil 1 

 

Abbildung 12: Selbsteinschätzung im Zeitverlauf, Teil 2  
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Ähnliches gilt für die Bewertung des körperlichen Gesundheitszustandes, des Umgangs 
mit Suchtmitteln oder Glücksspiel und die wahrgenommenen 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten (vgl. Abbildung 12). Auch in diesen Bereichen stieg die 
Zufriedenheit moderat an, sodass diese Lebenslagenbereiche nicht länger als schlecht, 
sondern nur noch als „eher schlecht“ oder sogar „eher positiv“ bewertet wurden. Noch 
deutlicher erhöhte sich mit der „Zufriedenheit mit sich selbst“ (+1,6 Skalenpunkte) sowie 
dem Wohlbefinden (+2,0 Skalenpunkte) und damit die Zustimmung zu zwei Fragen, die 
vielleicht am besten den persönlichen Gesamtzustand beschreiben und die nach 
Wohnungsbezug eindeutig im positiven Bereich lagen. Zu berücksichtigen sind jedoch 
auch hier die individuellen Unterschiede: Eine Person bewertete vor Wohnungsbezug alle 
Lebensbereiche sehr schlecht und nahm abgesehen von einer verbesserten 
Wohnsituation und besseren sozialen Kontakte keine Veränderungen wahr.  

Fremdeinschätzungsbögen lagen für beide Zeitpunkte immerhin für neun Haushalte vor. 
Zwar bewerteten auch die Bezugssozialarbeiterinnen und Bezugssozialarbeiter alle 
Lebenslagenbereiche ihrer Klientinnen und Klienten nach Wohnungsbezug im 
Durchschnitt besser als noch davor. In den meisten Bereichen – wie zum Beispiel des 
körperlichen Gesundheitszustandes – stiegen die Werte jedoch nur um wenige Zehntel 
und blieben im (eher) negativen Skalenbereich. Die Einschätzung zur 
Einkommenssituation und zum allgemeinen Wohlbefinden der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer stieg immerhin um einen Skalenpunkt (vgl. Abbildung 13). Die deutlichsten 
Verbesserungen im Zeitverlauf wurden von der Sozialarbeit hinsichtlich der Schlaf-bzw. 
Wohnsituation ausgemacht. Analog der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden stieg die 
Bewertung der Ausstattung und Lage (+2,2 Skalenpunkte) und des Sicherheitsgefühls 
(+1,6 Skalenpunkte) am Schlafplatz. Die neue Wohnsituation wurde als „gut“ 
wahrgenommen.  

Abbildung 13: Fremdeinschätzung im Zeitverlauf 
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nur eine dieser fünf Personen an, mittlerweile ebenfalls über eine ärztliche Versorgung zu 
verfügen.32  

Die Bezugssozialarbeiterinnen und Bezugssozialarbeiter gingen bei acht von zwölf ihrer 
Klientinnen und Klienten davon aus, dass sich diese bereits vor Projektbeginn im 
Krankheitsfall ärztlich behandeln lassen konnten und bei vier Personen vom Gegenteil. 
Bis zum Wohnungsbezug änderte sich nach Einschätzung der Sozialarbeit an diesem 
Verhältnis nichts. 

 
32  Bei einer Person fehlte die entsprechende Angabe zum Zeitpunkt nach Wohnungsbezug. 
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9 Die Teilnehmenden und ihre Erfahrungen mit dem Projekt  

9.1 Lebens- und Wohnsituation der Teilnehmenden vor Projektaufnahme  

Die interviewten Personen wurden zu Gesprächsbeginn gebeten, etwas von ihrer Lebens- 
und Wohnsituation vor Aufnahme in das Projekt zu erzählen, berichteten aber im Laufe 
der Gespräche auch von sich aus an verschiedenen Stellen über ihre damaligen 
Lebensumstände und die Gründe, wie es zu ihrem Wohnungsverlust und der 
anschließenden Wohnungslosigkeit kam. Dabei wurde deutlich, dass der 
Wohnungsverlust bei den befragten Personen zumeist in Zusammenhang mit einem 
tragischen Schicksalsschlag gestanden hatte und manche Personen bereits zuvor mit 
äußerst dramatischen und belastenden Lebensumständen konfrontiert waren. 

So erzählte Herr G. in Bezug auf seine Vergangenheit sehr offen, dass er mit „sechs 
Jahren ins Heim gekommen“ sei: 

„Ich habe drei Halbschwestern. Wir haben alle unterschiedliche Väter. Das ist schon eine 
Aussage. Also, vier Kinder und ein jeder hat einen anderen Vater“ und „mit 15 bin ich halt 
aus dem Heim abgehauen […] und seitdem ich 16 bin drogenabhängig […] überwiegend 
Heroin und naja Crystal. […] Ich bin nun mal, seitdem ich mit 15 aus dem Heim abgehauen 
bin, mehr oder weniger, auf der Straße groß geworden“ und „halt so bei Kumpels gewohnt 
oder halt in einem leerstehenden Haus halt eingenistet“ und „ja, ich habe mit meinen 43 
Lebensjahren, habe ich ein bisschen was über zwölf Jahre Knast insgesamt weg. Einmal 
fünf Jahre am Stück und […] Beschaffung halt und so.“  

In der Zwischenzeit erlebt Herr G. „Wohnungsbesichtigungstermine noch und nöcher. Aber 
ich komme dahin und dann steht da ein junges Pärchen und die haben einen Job. Ich 
komme so dahin, verwahrlost von der Straße. Und wer kriegt da natürlich die Wohnung? 
Das Pärchen, die einen Job haben, oder ich, der auf der Straße lebt?“ 

Auch Herr E. gab im Rahmen des Interviews immer wieder Einblicke in sein Leben, das 
von mehreren dramatischen Schicksalsschlägen geprägt war. In seinem Herkunftsland 
musste er nicht nur die schmerzliche Erfahrung des Verlustes seiner Frau und seiner 
beiden Kinder machen, die bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen sind, 
sondern er wurde dort auch zum Folteropfer des Militärs. Nach seiner Flucht nach 
Deutschland habe er zunächst eine Wohnung gehabt, in der er es jedoch aufgrund des 
Zuglärms und seiner traumatischen Erfahrungen nicht lange aushielt: „It was the first flat, 
and then I can’t sleep. I wake up any time, they wake me.“  

Er bezog in der Folge eine andere Wohnung, allerdings ohne das Jobcenter über seinen 
Umzug zu informieren: 

„I give all my detail to the Job Centre. They tell me, ‘No, you cannot move. You must tell us 
before six months.’ I tell them, ‘I'm sorry. I find this one. I find this one. What's different?’ And 
then for this time, they doesn't give me about five year. Yeah, about five years, they don't 
give me work.”  

Die genauen Gründe für den Wohnungsverlust blieben im Rahmen des Interviews unklar, 
Herr E. berichtete jedoch: „about five years, I'm sleeping in the park, in the garden.“ Diese 
Zeit war für ihn erneut von traumatischen Erfahrungen geprägt:  

„It’s difficult. It's not easy. Some people, they take my phone. Some people, they take my 
money. Some people, they take my jacket. I was afraid.” 

Herr D. berichtete, dass er nach einem Krankenhausaufenthalt im Jahr 2013 mal wieder 
in ein „betreutes Wohnen“ vermittelt worden sei und „dann gab es Ärger mit dem 
Arbeitsamt“, 
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„Die hatten meinen Nachfolgerantrag […] verlegt. Und da bei dem betreuten Wohnen, da 
fliegt man gleich raus, wenn keine Miete bezahlt wird.“ 

Aus der betreuten Wohnform in die Wohnungslosigkeit entlassen, lebte er die nächsten 
sechs Jahre „auf der Straße“, wobei er die meiste Zeit seinen festen Schlafplatz in einer 
alten Fabrik hatte. Den Versuch, eine eigene Wohnung zu finden, habe er in dieser Zeit 
nicht unternommen: 

„Ja, ich hatte sozusagen die Schnauze voll. Das ganze Bürokratenzeug nochmal 
draufmachen?“ 

Auch Frau A. berichtete von einem Krankenhausaufenthalt. „Genau gemerkt“ sei sie im 
Jahr 2021 nach dem Wohnungsbrand ins Krankenhaus gekommen – „die Explosion in 
meiner Wohnung hat am 06.03. 15:00 Uhr noch was stattgefunden […] So, dann stand ich 
da, ohne … Keine Papiere, keine Kleidung, gar nichts, gar nichts.“ Vom Krankenhaus sei 
sie dann ins Frauenhaus gekommen, wie sie beschrieb: 

„Das war nicht gut, weil wie gesagt, da Drogen. Ich bin aufgewacht und daneben sah ich 
Koks und das Röhrchen. […] ich habe da so viel Sch… erlebt, dass ich dann auch meine 
Jacke gepackt habe und bin dort abgehauen und habe gesagt: ‚Das kommt überhaupt nicht 
vor.‘ Und wenn ich mich gleich auf eine Straße legen oder mich vom Bus überfahren lasse 
oder unter den Zug knallen. Das tu ich mir nicht an, nein, das ist ja Folter ohne Ende, so. […] 
Deswegen bin ich von Ort zu Ort gezogen. Und dann hast du die Option, dann musst du mal 
durch die Stadt ziehen, musst du mal gucken, wo du Örtchen findest. Dann hatte ich die Idee 
mit dem Garten, hatte ich überlegt. Waren da Leute vor mir da, ist alles aus. Ich hatte keine 
Chance. Ich habe selber durch Wohnungen geguckt. Ich habe mir selber in der ganzen 
Stadt, das Ganze. Ich bin nachts mit der Bahn gefahren […].“ 

Auch Frau B. erzählte, dass sie nach dem Verlust ihrer Wohnung „mal da, mal da 
gewesen“ sei und dass sie in dieser Zeit versucht habe,  

„eine Wohnung zu kriegen. Ich habe auch versucht, eine WG zu kriegen. Ich habe schon 
einiges versucht, aber das war nicht möglich, weil ich ja bei einigen Vermietungen 
Mietschulden hatte.“  

Ihre Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund und ihrer Tochter bewohnt hatte, 
habe sie nach einem Haftaufenthalt im Jahr 2018 verloren, 

„nach dem ersten Haftaufenthalt habe ich bei ihm gewohnt, was ich nicht wusste, dass er 
sich eine Freundin gesucht hat beziehungsweise gefunden hat und sich bloß nicht getraut 
hatte, es zu sagen.“  

Herr F. betonte in Bezug auf seine Vergangenheit, dass er verheiratet gewesen sei, 
gearbeitet und auch eine Wohnung gehabt habe und „da bin ich vor meiner Frau 
geschieden und da habe ich mich getrennt von meiner Frau. Und danach bin ich 
abgerutscht.“ Danach habe er dann zehn Jahre „auf der Straße“ gelebt, und mit 
Notunterkünften eher schlechte Erfahrung gemacht: 

„Ich war einmal in […] dieser komischen Containerburg… Auf jeden Fall, ich war dort 
gewesen, irgendwo, wo Platz war in der Containerburg. Und da haben sie mir nach drei 
Wochen den Schrank aufgebrochen. Die sperren den Abendschrank ab, aber nicht die 
Zimmertüren. Warum nicht die Zimmertür, aber dafür den Abendschrank auflassen. Den 
Abendschrank kann man mit einem Finger aufbiegen. Die haben mir die ganze Elektronik 
daraus geklaut. Rasierer, Telefon, Ladegerät, alles. Und dann habe ich gesagt, dann gehe 
ich wieder, dann bleibe ich draußen. Weil ich leg mich mit meinem Kopf auf meinem 
Rucksack, dann merke ich, wenn den einer wegzieht.“ 
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Herr I. berichtete von einer sehr ähnlichen Vergangenheit. Auch er hat seine Wohnung 
infolge eines Streites mit seiner damaligen Ex-Freundin verloren und war danach „zehn 
Jahre draußen“. Auch er war: 

„kurzzeitig mal im Obdachlosenheim gewesen. Eine ganze Weile. Und dann wurde aber nur 
Diebstahl und […] Da bin ich halt wirklich nach draußen. Habe dann wirklich draußen mal 
gelebt.“ 

Die meiste Zeit schlief er aber in „diesem Objekt, also in dem Haus, in der Ruine, das 
sieht so aus wie im Glashaus“. Er berichtete, eine Weile habe er „keine Sozialleistungen 
gekriegt. Ich war nicht einmal beim Arzt“ und habe deswegen vom „Flaschensammeln und 
Containern“ gelebt.  

Auch Herr C. gab zu erkennen, dass er seine damalige Wohnung infolge eines tragischen 
Familienschicksals mit Folgewirkungen verloren hatte: 

„Meine Mum ist in meinen Armen gestorben, dann mein Bruder und dann ging das dann für 
mich bergab. Ich habe mich dann um nichts mehr gekümmert und habe mich dann hängen 
lassen, sage ich mal. Und dadurch kamen Mietschulden und dann kam auch mal die 
Räumungsklage und dann, ja.“  

Danach sei er „sieben Jahre auf der Straße“ gewesen und „wollte so schnell wie möglich 
von der Straße runter“. Am Anfang seiner Wohnungslosigkeit habe er noch versucht, eine 
Wohnung zu finden, aber:  

„da war eine Mauer davor, sage ich mal: ‚Ja, Sie haben Mietschulden, also. Okay, schönen 
Tag noch. Bezahlen Sie erst mal die Mietschulden.‘ So, so, also so sind die meisten 
gekommen, sage ich mal. […] Ich brauchte unbedingt jemanden an meiner Seite, der mir, 
sage ich es mal so, in Arsch tretet und sagt: ‚Okay, komm, wir müssen dort hingehen und die 
Wege zu erledigen, um die Wohnung zu bekommen. Wir müssen das dort machen und das 
dort machen, um die Wohnung zu bekommen.‘ Da brauchte ich wirklich jemand an meine 
Seite.“ 

Auch Herr K. hat sich, nachdem er wegen Mietschulden aus seiner Wohnung geräumt 
wurde, 

„viele Wohnungen immer angeguckt und Besichtigungstermine. Aber entweder wollten die, 
dass man mindestens doppelt so viel verdient mittlerweile als die Miete eigentlich kostet. 
Oder die wollten dann diese Vorvermieterauskunft, die ich überhaupt nicht gekriegt habe. 
Auch telefonisch war die Vermietung gar nicht zu erreichen. Obwohl das ja mit 
Deutschlands größte Vermietung […] sein soll angeblich.“ 

Weil er nicht wieder eine eigene Wohnung finden konnte, auch nicht mit Unterstützung 
des Sozialamtes, zog er dann „eigentlich jede Nacht so von Couch zu Couch. Das war mir 
aber nichts.“ 

Danach „hatte ich dann bei meinem Bruder mit im Garten gelebt. Der war auch obdachlos 
[…] mit seiner Freundin. Und die haben alle beide ein Alkoholproblem. Und wir haben dort 
zu dritt in dieser Laube gehaust und die haben nur gesoffen“, meine Schwester ist wegen 
Drogen gestorben, deswegen ist das da bei mir so ein ganz sensibles Thema, wo ich da 
vielleicht auch mal einen besonderen Bezug zu habe, oder vielleicht doch eher mehr 
Ehrfurcht vor den Drogen habe, wie alle anderen. Und das ging nicht lange gut. Ging bloß 
ein halbes Jahr gut und dann bin ich zu jemand anderen in die Gartenlaube. […] Das war 
eine dünne Holzlaube, bei minus 14 Grad.“ 

Aus den Berichten der interviewten Personen wird deutlich, dass – mit Ausnahme von 
einer Person, die nach Eintritt ihrer Wohnungslosigkeit keine Kraft mehr hatte sich um 
eine eigene Wohnung zu kümmern – alle anderen auf verschiedensten Wegen, teils auf 
eigene Faust und teils mit Unterstützung des Hilfesystems, versucht hatten, wieder eine 
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Wohnung zu finden – jedoch bis zu ihrer Aufnahme in das Projekt ‚Eigene Wohnung‘ 
immer vergeblich. 

9.2 Die Aufnahme ins Projekt aus Sicht der Teilnehmenden 

Zu Beginn der Interviews wurden die Teilnehmenden danach gefragt, wann und wie sie 
überhaupt von dem Projekt ‚Eigene Wohnung‘ erfuhren, ob, – und wenn ja, welche – 
Erwartungen sie an das Projekt hatten, wie es zur Aufnahme ins Projekt kam und wie sie 
das Kennenlerngespräch erlebt haben. 

9.2.1 Vermittelnde Stellen und Erwartungen der Teilnehmenden zum Zeitpunkt 
ihrer Registrierung 

Wie bereits in Kapitel 7.1 erläutert, legte die Koordinierungsstelle des Sozialamtes bei 
verschiedenen sozialen Diensten des Leipziger Hilfesystems ein Faltblatt aus, mit dessen 
Hilfe sich interessierte Personen in der Zeit vom 01. bis 31. Juli 2021 für das Projekt 
registrieren konnten. Die Interviews geben Aufschluss darüber, dass die 
Registrierungsbögen in diesem Faltblatt innerhalb des Hilfesystems tatsächlich sehr breit 
gestreut wurden. Allein die zwölf interviewten Personen berichteten über eine Vielzahl von 
sehr unterschiedlichen Zugangswegen zum Projekt: So erhielt Herr I. das Faltblatt zur 
Registrierung direkt vom Sozialamt, Herr K. erhielt es von einer Mitarbeiterin des 
Jobcenters, zwei Personen füllten den Registrierungsbogen gemeinsam mit der 
rechtlichen Betreuung bzw. mit einer ehrenamtlichen Flüchtlingshelferin aus, und zwei 
andere erhielten die Informationen zum Modellprojekt ‚Eigene Wohnung‘ im Rahmen einer 
Resozialisierungsmaßnahme für Haftentlassene bzw. von einem niedrigschwelligen 
Beratungs- und Begegnungsort für wohnungslose Menschen eines kirchlichen Trägers. 
Vier der interviewten Personen wurden über die Straßensozialarbeit auf das Modellprojekt 
‚Eigene Wohnung‘ aufmerksam gemacht und registrierten sich gemeinsam mit einem 
(vertrauten) Streetworker bzw. einer (vertrauten) Streetworkerin. Frau A. füllte den 
Registrierungsbogen gleich an zwei verschiedenen Stellen aus – bei einem Tagestreff für 
wohnungslose Menschen und bei der Bahnhofsmission. 

Viele Aussagen in den Interviews lassen darauf schließen, dass die vermittelnden Stellen 
transparent über den weiteren Verlauf des Aufnahmeprozesses informierten und den 
Interessentinnen und Interessenten mitteilten, dass die Registrierung nicht zwangsläufig 
zur Aufnahme ins Projekt führe, sondern dass die 25 verfügbaren Plätze per Losverfahren 
vergeben werden. So berichtete Herr F.: 

„Ja, ich musste etwas unterschreiben, damit kam er [gesetzlicher Betreuer; Anm. d. Autor.] 
zu mir. Da kam er zu mir, hat mir das vorgelegt. Das ist wie so eine Art Lotterie, die LWB hat 
so und so viele Wohnungen zu Verfügung für die Obdachlosen […] und ich auf Platz 39, als 
ich unterschrieben habe. Und danach bin ich auf 19 gerutscht.“ 

Herr C. formulierte seinen Weg in das Projekt so:  

„Ich hatte wirklich Glück. Ja. Ja. Unter den 150 Leuten im Auswahlverfahren waren 20, nein 
25 Wohnungen, bin ich einer davon, der die Chance hatte. […] Das war geil. Ja.“  

Und Herr G. berichtete:  

„Ich habe es halt einfach auf mich zukommen lassen. Also, weil letzten Endes […]. was soll 
ich denn da groß rumheulen, wenn es halt nicht klappen tut. Also, wie schon gesagt, es ist 
halt Losverfahren gewesen. […] Ich habe ja gesagt, wenn, dann kann ich halt etwas dazu 
gewinnen. Also ich kann nichts verlieren. Also ich lebe eh gerade auf der Straße und wenn, 
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dann kann es bloß besser werden, aber schlechter, also, was soll ich denn da halt verlieren? 
Also, dass ich noch obdachlosiger werde? Also das geht ja gar nicht.“  

Aufgrund der begrenzten Platzzahl und der Auswahl per Losverfahren hatte die Mehrheit 
der interviewten Personen – so wie Herr G. auch – zum Zeitpunkt ihrer Registrierung 
keine besonderen Erwartungen an das Projekt ‚Eigene Wohnung‘: 

„Erwartungen eigentlich direkt keine. Ich hatte schon die Hoffnung auf eine Wohnung und 
schon so die bessere Aussicht. Aber jetzt direkt da erwartet habe ich davon erst einmal 
nichts. Ich gehe da immer ein bisschen vorsichtig an die Sachen ran. Ich mache mir da nicht 
zu viel Hoffnung und dann klappt es vielleicht doch nicht […].“33 

Insbesondere diejenigen Personen, die darüber berichteten, dass sie bereits lange im 
Vorfeld und auf verschiedenen Wegen vergeblich versucht hatten, eine eigene Wohnung 
zu finden oder, in der Vergangenheit aufgrund von Mietschulden schon einmal ihren 
Wohnraum bei der LWB verloren hatten, hofften zwar auf ihre Aufnahme ins Projekt, 
trauten sich jedoch nicht, Erwartungen hieran zu stellen, teils auch, um einer erneuten 
Enttäuschung vorzubeugen: 

„Also, Erwartungen hatte ich keine. Also dadurch, dass ich ja schon drei Jahre selbst 
versucht habe, eine Wohnung zu finden. Und auch bei der LWB ja Schulden hatte, war es 
eigentlich ja, habe ich nicht geglaubt, dass ich eine Wohnung kriege.“34  

„Zufall. Ich habe nicht erwartet, dass es so gut […] ich habe lange hier das von drei Jahre 
oder so mit meiner andere Betreuer. Hin her, hin her, hat nicht geschafft, aber ich habe 
aufgegeben. Ich habe gedacht, das ist ich kriege keine Wohnung.“35 

9.2.2  Wahrnehmung der Kennenlerngespräche 

Auf die Frage, wie die Teilnehmenden das Kennenlerngespräch wahrgenommen haben 
und welche Personen daran beteiligt gewesen waren, wussten nur wenige der 
interviewten Personen eine Antwort, entweder, weil sie sich nicht mehr an das Gespräch 
oder an die konkrete Gesprächssituation erinnern konnten oder, weil sie das 
Kennenlerngespräch in ihrer Erinnerung mit ihrem Wohnungsbesichtigungstermin 
verwechselten. Frau A. erinnerte sich noch daran, dass das Gespräch in den 
Räumlichkeiten des Sozialamtes stattgefunden habe und Herr I. wusste noch, dass er im 
Rahmen des Gesprächs gefragt wurde, in welchen Stadtteil er gerne ziehen möchte. Frau 
H., die ohne Begleitung zum Kennenlerngespräch erschien und sich zunächst verlaufen 
hatte, beschrieb ihren ersten Eindrücke wie folgt: „war alles durcheinander“ […] „viel zu 
viel Input“. Herr C. erinnerte dieses Gespräch so: 

 „Es war natürlich komisch war, es waren fremde Leute vor mir, sage ich mal. Natürlich war 
es komisch, weil ich ja von der Straße komme, sage ich mal. Aber die waren alle sehr, sehr 
nett, freundlich mir gegenüber, sind mir auch entgegengekommen. Da konnte ich jetzt mich 
nicht beschweren drüber, muss ich sagen, beim ersten Gespräch. Die haben mir soweit alles 
erzählt oder erklärt, wie es ablaufen soll. Wie es dazu kam. Ja, es war eigentlich sehr, sehr 
okay, muss ich sagen.“  

 
33  Herr K. 
34  Herr B. 
35  Herr E. 
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9.3 Wohnungsvermittlung und Wohnungsanmietung aus Sicht der 
Teilnehmenden  

Im Rahmen der Interviews wurden die Teilnehmenden auch gefragt, ob und welche 
Wünsche sie an die neue Wohnung hatten, wie sie die Wohnungsvermittlung erlebt 
haben, wie lange diese gedauert hat und wie die Besichtigungen der Wohnungen für sie 
abgelaufen sind.  

9.3.1 Wünsche der Teilnehmenden an die Lage und Ausstattung der Wohnung  

Als besonders positiv im Rahmen der Wohnungsvermittlung erlebten die 
Projektteilnehmenden, dass sie ein Mitspracherecht hinsichtlich ihrer zukünftigen 
Wohnung hatten und nicht nur ihre Wünsche und Präferenzen in Bezug auf die Lage und 
die Ausstattung der Wohnung angeben, sondern auch zwischen mehreren Wohnungen 
auswählen konnten. Diesbezüglich erzählte Herr C.:  

„Die haben mir, die haben erst mal gefragt, Wunschgegend, wirklich meine Wunschgegend, 
wo ich hinziehen wollte, gerne, wo ich nicht hinziehen wollte. Da haben sie wirklich schon 
drauf geachtet, wo derjenige hinziehen möchte.“ 

In Bezug auf die Lage der Wohnung hatten die Teilnehmenden sehr unterschiedliche 
Präferenzen und Vorstellungen, die sie zum Teil auch sehr detailliert begründeten. 
Manche wünschten sich eine Wohnung in zentraler Lage des Stadtgebietes, etwa um 
Verwandte gut erreichen zu können36 oder um ihr „Leben auf die Reihe zu kriegen“, wie 
Frau B. schilderte. Am Stadtrand sei es ihr nicht so gut gelungen, Termine pünktlich 
einzuhalten, und außerdem biete die Zentrumsnähe die Möglichkeit, dass die soziale 
Betreuung der das Boot gGmbH „auch mal zwischendurch klingelt.“ Noch wichtiger als die 
zentrale Lage war Frau B. jedoch, dass die Wohnung nicht in „Grünau“ liegt, in jenem 
Stadtteil, in dem sie aufgewachsen und in dem es mit ihrer „Sucht so extrem gewesen“ 
sei. Herr G. wünschte sich: „Es muss nicht unbedingt Ghetto sein. Also hier 
Neubaugebiete“. Und drei der Interviewpartnerinnen oder -partner wünschten sich explizit 
eine Wohnung, die sich in der Nähe von ihrer alten „Platte“ bzw. von ihrem alten 
Schlafplatz befindet, was Herr I. wie folgt zum Ausdruck brachte:  

„Also ich habe vorher Richtung […] unter der Brücke geschlafen, zuletzt. Und wenn man das 
rechnet, ist ja bloß eins, zwei, drei Straßen. […] wo ich immer war, das ist sind zu Fuß 
zwanzig Minuten. Mit dem Fahrrad zehn. Also alles erreichbar.“ 

Im Hinblick auf die Räumlichkeiten und die Ausstattung der Wohnungen äußerten die 
wenigsten Interviewpartnerinnen und -partner bestimmte Präferenzen. Lediglich Frau A. 
und Herr G. wollten am liebsten keine Erdgeschosswohnungen beziehen, da sie sich in 
höher gelegenen Stockwerken besser vor Einbrüchen geschützt sahen und Frau H. 
wünschte sich „keine kleine Wohnung“, sondern „eine Zwei-Raum-Wohnung mit Balkon“, 
die „nicht so weit oben“ ist.  

9.3.2 Die Dauer der Wohnungsvermittlung  

Wie an anderer Stelle des Berichts bereits erläutert,37 kam es bei denjenigen Personen, 
die im August 2021 als eine der ersten Teilnehmenden ins Projekt aufgenommen wurden, 
zu Verzögerungen bei der Wohnungsvermittlung, da die LWB die ersten Wohnungen 

 
36  Herr K. 
37  Vgl. Kapitel 4.4 und Kapitel 7.3 
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vertragsgemäß erst im November 2021 bereitstellte. Vor diesem Hintergrund merkte Frau 
A. an, dass sich die Wohnungsvermittlung „noch über zwei Monate hinausgezogen“ habe, 
und Herr C. war der Meinung, dass die Wohnungsvermittlung „hätte schneller gehen 
müssen“. In seinem Fall führte die Verzögerung der Wohnungsvermittlung dazu, dass 
er – trotz seiner offiziellen Projektaufnahme – große Zweifel daran hatte, ob er auch 
tatsächlich eine Wohnung bekommen würde. Seine Verunsicherung konnte ihm erst am 
Tag der Mietvertragsunterzeichnung genommen werden:  

„Ich war sehr skeptisch, […] ob das wirklich so klappt und das wirklich so stimmt mit der 
Wohnung? Und weil es dann so lange gedauert hat auch. Dann nichts mehr gehört habe, 
dann doch wieder was und dann, ja […] Und dann hieß es ja: ‚Jetzt geht es richtig los.‘ Und 
meine Zweifel waren dann weg, wo ich dann wirklich die Wohnung angucken durfte mit, 
dann dem Mietvertrag unterschreiben durfte und dann, ja, wusste ich: ‚Okay, jetzt geht es 
los.‘ Und dann, wo die Kaution überwiesen wurde, dann konnte ich den Schlüssel abholen 
erst. Und dann wusste ich: ‚Okay, jetzt ist es meine.‘ “  

Etwas drastischer drückte sich Herr I. darüber aus, wie er die Verzögerung bei der 
Wohnungsvermittlung erlebt hatte:  

„Man hat sich leicht verarscht gefühlt in erster Linie. Dann wurde der Alkohol ein bisschen 
exzessiver, dann hat es dann geklappt. Dann wurde die Freude ein bisschen groß und dann 
war man erstmal baff.“ 

In den Interviews gibt es jedoch auch Stimmen, die davon berichteten, dass sie mit der 
Dauer der Wohnungsvermittlung sehr zufrieden waren und nach nur zwei Terminen die 
Wohnung sogar schon hatten. „Also, das ging sehr sehr schnell sogar.“38 Frau H. äußerte: 
„Es hat maximal drei, vier Monate, […] gedauert, bis ich dann wirklich tatsächlich eine 
Wohnung bekommen habe“.  

9.3.3 Die Wohnungsbesichtigungen 

Trotz der Nachfrage im Rahmen der Interviews liegen nur sehr vereinzelte Schilderungen 
der Teilnehmenden vor, wie sie die Wohnungsbesichtigungen erlebt haben. Dies hängt 
möglicherweise damit zusammen, dass den Teilnehmenden je drei Exposés vorgelegt 
wurden, die weitestgehend auf die vorher angegebenen Präferenzen abgestimmt waren, 
und aus denen sich die Teilnehmenden eine Wohnung zur Erstbesichtigung auswählen 
konnten. Mit Ausnahme einer Person entschieden sich alle anderen direkt für die erste 
Wohnung, die sie besichtigt hatten. Herr D. erzählt, dass ihm die Wohnung gezeigt wurde, 
„erstmal von außen“ und nach einem Termin mit der LWB „konnte ich dann von innen mal 
reingucken“, und dann habe sie ihm gleich gefallen: „großzügig, für eine Person. 
Schlafzimmer, Wohnstube, Küche“. Die beiden folgenden Zitate geben einen 
exemplarischen Einblick dafür, wie Herr F. und Herr G. ihre Wohnungsbesichtigungen 
erlebten: 

„Die hier war die erste, die ich mir angeguckt habe, und der habe ich auch direkt 
zugestimmt. Hätte ich jetzt nein gesagt, hätten sie mir bestimmt eine Woche oder zwei 
später eine andere angeboten. In dem Fall habe ich dann gesagt, ich habe einen Balkon und 
eine Badewanne.“ 

„Also ich habe halt die Wohnungsbesichtigung gehabt und hab halt gleich gesagt: ‚Die 
nehme ich.‘ […] An sich konnte ich ja froh sein, dass ich halt. Oder dass ich das Glück hatte, 
dass ich halt eine Wohnung angeboten kriege und ich weiß nicht. Was soll ich da groß 
wählerisch sein. Also es hat halt gepasst […] Da wo ich wohne, das ist halt […] so gechillt 

 
38  Herr K. 
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und wo ich dann halt die Wohnungsbesichtigung hatte, war es halt Parterre, aber ich hatte 
dann halt nur gesehen […] Hinter das Haus kommst du halt nur, wenn du so einen zehn 
Meter hohen Zaun überwinden tust, der halt auf der Gegenseite oder auf der anderen Seite 
ist. Also da kann halt auch keiner durchs Fenster rein, weil wie schon gesagt.“  

9.4 Der Anmietungsprozess und die Organisation des Einzugs  

Aus Sicht der Interviewpartnerinnen und -partner verliefen die Anmietungen der 
Wohnungen im Großen und Ganzen komplikationslos. So berichtete Herr F., dass sein 
Mietvertrag nicht durch ihn selbst, sondern durch seinen gesetzlichen Betreuer 
unterschieben worden sei – „der hat die Durchsicht“ – und er gleich im Anschluss die 
Schlüssel von der LWB bekommen habe. Auch Herr E. hatte die 
Mietvertragsunterzeichnung seinem gesetzlichen Betreuer überlassen und den Schlüssel 
gemeinsam mit diesem im Verwaltungsbüro der LWB abgeholt. Herr C. erklärte, dass die 
Wohnungsübernahme „ruckzuck“ vonstattengegangen sei, erst habe er den Mietvertrag 
unterschrieben und dann gemeinsam mit seiner sozialen Bezugsbetreuerin den Schlüssel 
abgeholt und die Wohnung auf Schäden überprüft, wobei der Zustand der Wohnung, so 
seine Formulierung „wirklich Bombe“ war. Etwas aufgebracht berichtete Frau A. im 
Rahmen des Interviews davon, dass sie ihren Mietvertrag „mitten auf der Hauptstraße“ 
unterschrieben habe und fügte hinzu:  

„Ich konnte es gar nicht lesen, weil es war so schlechtes Licht und da war irgendwie kein 
Straßenlicht und nichts. So, und da hat er [Bezugsbetreuer der das BOOT gGmbH; Anm. v. 
d. Autoren] ihn mir dann vorgelesen. […] Ich dachte, man denkt nicht nach. Es ist schon 
alles da.“  

Zwei der interviewten Personen berichteten von leichten Komplikationen bei der 
Anmietung ihrer Wohnung. So wartete Frau H. „länger auf ihre Wohnung“, sie erklärte: 
„Ich musste eine Unterschrift dreimal machen“, und Herr D. erzählte von 
„Anlaufschwierigkeiten mit dem Arbeitsamt, da hat wieder mal eine Unterschrift gefehlt.“  

Bezüglich der Kautionszahlung berichteten alle Interviewpartnerinnen und -partner – mit 
Ausnahme von Frau A., die ihre Kaution „selber tragen“ musste –, dass ihre Kaution vom 
Jobcenter übernommen worden sei, die jetzt, wie Herr K. anmerkte, jeden Monat in Raten 
abzuzahlen sei. Was die Mietzahlung betrifft, so berichtete Frau A. als Einzige: „Die geht 
über das Konto. Die wird automatisch abgebucht. Lastschrift.“ Alle übrigen Personen 
bestätigen auf Nachfrage, dass ihre Miete direkt vom Jobcenter an die LWB überwiesen 
werde. Dass die Miete per Abtretungserklärung direkt vom zuständigen 
Sozialleistungsträger überwiesen wird, war nicht nur der LWB ein wichtiges Anliegen39, 
sondern entspricht auch den Wünschen einiger Teilnehmenden: 

„Das habe ich auch gleich so gemacht, dass es da nicht irgendwie wieder Hudeleien gibt 
und hier nach zwei, drei Monaten wieder Mietschulden sind.“40 

„Das wäre schön blöd, wenn ich es mir mit der Miete versaue. Also, ich habe das auch 
gleich so, dass halt das Arbeitsamt die Miete gleich überweist. Das war halt nicht irgendwie 
[…]. Also, ich gucke schon, dass ich halt irgendwie dem ganzen Ärger aus dem Weg gehe 
und das gelingt mir eigentlich größtenteils auch.“41 

Was den Einzug in die Wohnung und die Organisation der Erstausstattung betrifft, so 
erlebten die Teilnehmenden dies insgesamt sehr unterschiedlich. Auf Nachfrage erzählten 

 
39  Vgl. Kapitel 7.2.1 dieses Berichts. 
40  Herr. K 
41  Herr G. 
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einige Interviewpartnerinnen und -partner, dass sie entweder gemeinsam mit der sozialen 
Betreuung der das BOOT gGmbH oder unterstützt durch ihre gesetzliche Betreuung 
zunächst einen Antrag auf Erstausstattung zur Einrichtung der Wohnung bei ihrem 
zuständigen Sozialleistungsträger gestellt hätten. Herr C. erzählte, dass seine soziale 
Bezugsbetreuerin „die ganzen Papiere, Papiersachen“ geregelt habe und er diesbezüglich 
„gar keinen Finger krumm machen brauchte“, schätzte sie als „eine Bomben-Mitarbeiterin“ 
und er „total zufrieden mit dem Projekt“ war. Von den 1.500 Euro für die Erstausstattung 
habe er dann die Wohnung eingerichtet. Er habe seine Bezugsbetreuerin gefragt, „ob sie 
sich da Zeit nehmen könnte, um die Möbel mit kaufen zu kommen. Und sie hat sich auch 
Zeit genommen, wir sind dann los und haben dann die Möbel gekauft.“ Herr K. berichtete 
hingegen sehr knapp, dass er sich von der Erstausstattung „eigentlich alles geholt hatte“ 
und er beim Einrichten der Wohnung auch keine Unterstützung gebraucht habe. 

Auch Herr I. hat sich mit den „1.700 oder so“, die er als Erstausstattung vom Jobcenter 
bekommen habe, „alles was hier steht“ – die Küche, die benötigten Möbel und den 
Fernseher – gekauft, mit Ausnahme des Sofas: „Das habe ich damals von so einer 
Sozialfrau bekommen. Und der Tisch da, der ist zum Beispiel 20 Jahre in Familienbesitz 
gewesen.“ Den habe er selber in die Wohnung transportiert. Das Einzige, was ihm jetzt 
noch fehle, sei eine Waschmaschine. Herr G. berichtete ebenfalls davon, dass er sich mit 
Hilfe der Erstausstattung, aber auch durch Spenden, teils mit Unterstützung seiner 
sozialen Bezugsbetreuerin und teils selbstorganisiert seine Wohnung Stück für Stück 
eingerichtet habe: 

„Erstausstattung halt und dann halt meine Vertraute hat halt auch noch Kontakte zu […] 
Spenden und da habe ich halt auch schöne Grundbasics gekriegt und so einen schönen 
großen Kühlschrank, den habe ich auch immer noch in der Stube stehen, weil ich den 
einfach so geil finde. Und ich habe halt so eine Zweier-Kochplatte. Also ich bin halt alleine. 
Ich brauche nicht groß Luxus. Und ich bin halt trotzdem noch hier auf der Straße unterwegs, 
und in Deutschland ist halt zum Glück immer noch eine sehr, naja ein Land, was einen guten 
Wohlstand hat und wo man halt wirklich viele Sachen halt auf der Straße findet.“ 

Herr E. berichtete hingegen über eine sehr unangenehme Erfahrung, die er in 
Zusammenhang mit der Erstausstattung, die ihm vom Sozialamt gewährt worden war, 
machte. Da er nicht über ein eigenes Bankkonto verfügte, ließ er sich das Geld für die 
Erstausstattung auf das Bankkonto eines Bekannten überweisen. Der Bekannte kam 
jedoch – noch bevor er Herrn E. die Vollmacht über sein Konto ausstellen konnte – „in 
Knast“. Danach versuchte Herr E. gemeinsam mit seiner sozialen Bezugsbetreuerin, an 
das Geld zu kommen. Vergeblich – „also die 2.000 Euro sind weg“. Die Möbel und 
Einrichtungsgegenstände – eine Küche, Schränke, einen Fernseher und ein 
Couchdreieck – habe er dann über Spenden und über eine „Kumpeline“ bekommen, das 
Einzige, was ihm nun noch fehle, sei ein Bett, aber insgesamt sei alles „perfekt, perfekt“. 
Die anschließende Frage, ob er mittlerweile über ein Bankkonto verfüge, verneinte Herr E. 
und erläuterte, dass er als Ausländer dafür erst Papiere bei seiner Botschaft beantragen 
musste: 

„[…] normalerweise ich musste auch in Berlin, ich habe irgendwie, ja, ich musste in Berlin, 
meinen Reisepass habe ich verloren, und da muss ich die Woche, normalerweise die 
Woche, die Woche, da gehe ich in Berlin.“  

Frage des Inteviewers: „Ihnen fehlen noch Papiere dafür?“  

Herr E.: „Genau. Ich brauche nur die Zettel von Polizei … dieser Brief. Und dann gehe ich in 
Botschaft in Berlin beantragen, und ich muss warten bestimmt Monat oder zwei Monate und 
dann ja.“ 

Frau H., die kaum eine Woche vor dem Interview ihre Wohnung bezogen hatte, 
berichtete, dass sie noch gar nichts an Ausstattung in der Wohnung habe – auch kein 
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Bett. Sie habe auch noch keine ganze Nacht in der Wohnung verbracht. Letzte Nacht sei 
sie aus Versehen in der Wohnung eingeschlafen, „im Sitzen, auf dem Fußboden“ und 
„irgendwann nachts dann bei meinem Freund aufgetaucht“. Die Erstausstattung habe sie 
zwar mit ihrem sozialen Bezugsbetreuer beantragt, bezüglich ihrer Verwendung erzählte 
sie jedoch Folgendes: 

„Ich will billig einkaufen gehen. Ich will gucken, ob es andere Angebote gibt, das ist das 
Problem. Also erst, das was ich kriegen kann, was ich umsonst kriegen kann, erstmal. Und 
dann weiter. Die Erstausstattung will ich aufheben, falls mir mal was kaputt geht, dass man 
das nachkaufen kann. ‚Verstehen Sie was ich meine?‘ […] Ja. Genau so habe ich es mir 
gedacht. Ich habe das alles weggeschlossen. Das ganze Geld. […] Ich habe kein 
Bankkonto. Ich habe das in eine Geldkassette reingetan und abgeschlossen. […] Da kommt 
gar keiner ran. Da kann keiner rankommen.“  

Frau H. fügte dem hinzu, dass sie einiges geschenkt bekommen habe „von paar Kumpels, 
von Freunden. Ein Kumpel hat eine ganze Garage voll mit. Eine komplette Zwei-
Raumwohnung steht da drin.“ Auf die Frage, ob ihr bei der Einrichtung nicht Herr Y., ihr 
sozialer Bezugsbetreuer, behilflich sein könnte, entgegnete Frau B.: „Ich weiß noch nicht. 
Ich werde müde vom Fragen.“42  

Auf die Anmerkung der Interviewerin, dass sie sich schon richtig gemütlich eingerichtet 
habe, entgegnete Frau B.: „Das, was in der Wohnung alles gemacht ist, habe ich 
hauptsächlich alles alleine gemacht.“ Unterstützung habe sie aber auch bekommen, zum 
Beispiel habe sie „einiges gespendet bekommen, so wie den Herd, die Spüle. Die Frau Z. 
[Bezugsbetreuung der das BOOT gGmbH; Anm. d. Aut.] hat angerufen, hat gesagt, da 
kommt jetzt jemand, bringt ein paar Möbel.“ Allerdings sei die Spüle erst in der 
vergangenen Woche angeschlossen worden: „Weil ich mich mal auf den einen verlassen 
habe. Dann habe ich mich auf den anderen verlassen. Und dann am Ende war ich 
verlassen.“ Für sie war das aber auch nicht weiter „tragisch, wenn das mal Wasser im 
Bad ist statt in der Küche“, so könne sie leben, solange sie wisse, dass es nicht für immer 
sei. Und dann habe sie noch einiges eingelagert, Kleidung und die übrigen gebliebenen 
Dokumente, was nicht mehr viel, aber dennoch verteilt sei – beim Ex-Partner, bei der 
Großmutter in Baden-Württemberg –, die jetzt langsam alle in ihre neue Wohnung 
müssten, sodass sie wirklich ihren „Kram“ bei sich habe. Auf jeden Fall könne sie dabei 
auch Hilfe bekommen, wenn sie die bräuchte, aber sie denke mal, das sei dann ihre 
Angelegenheit. 

9.5 Das neue Leben zur Miete  

Die weiteren Fragen an die Interviewpartnerinnen und -partner bezogen sich auf ihr neues 
Leben zur Miete, also wie sie ihr erstes Ankommen in der Wohnung erlebt hatten und wie 
sie ihr aktuelles Wohlbefinden in und mit der neuen Wohnung beschreiben würden. In 
diesem Zusammenhang wurden sie außerdem gefragt, wie sie ihre aktuelle 
Lebenssituation in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr Konsumverhalten, ihr Einkommen 
und ihre berufliche Situation, ihre Tagesgestaltung und ihre sozialen Kontakte 
wahrnehmen und ob sich diesbezüglich seit Einzug in die Wohnung etwas verändert hat. 

 
42  Frau H. äußerte an mehreren Stellen des Interviews, dass es ihr im Allgemeinen schwerfalle, über „manche Sachen“ 

zu reden und Hilfe anzunehmen.  
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9.5.1 Das erste Ankommen und aktuelles Wohlbefinden in der Wohnung 

Das erste Ankommen in der eigenen Wohnung erlebten die Teilnehmenden sehr 
unterschiedlich. Herr G. erzählte, dass er die Wohnung kurz nach seinem Geburtstag 
beziehen konnte und beschrieb seine Erinnerung so:  

„Es war ein schönes nachträgliches Geburtstagsgeschenk.“ 

Nach der Schlüsselübergabe habe er „gleich wirklich die erste Nacht darin gepennt“ und 
sich hierfür „einfach nur eine Decke da rein geschmissen.“ Als Herr C. nach seiner 
Wohnungsübergabe realisierte, dass diese nun ihm gehöre, hatte er sich „gefreut wie ein 
kleines Kind. Sieben Jahre Straße waren schon hart, sehr hart.“  

Frau B. sagte: 

„Das ist erstmal wieder Umgewöhnung. Aber es ist schön. Es ist schön […] wenn man ein 
Zuhause hat. […] Ich bin endlich angekommen nach drei Jahren. Das ist. Ich fühle mich auf 
jeden Fall gut.“ 

Einige Personen beschrieben auf sehr eindrückliche Art und Weise, dass sie ihre 
Wohnung auch deshalb schätzen, weil diese es ihnen jederzeit ermöglicht, ihre 
existenziellen Grundbedürfnisse zu befriedigen:  

„Man steht auf und kann aufs Klo. Das ist das Non plus.“43  

„[…] wir haben immer sauber, frische Sachen. Das ist zufrieden. […] Ich kann auch baden. 
[…] Badewanne ist richtig gut. Richtig, richtig perfekt.“44  

„schon besser mit dem Herd kochen als mit Spiritus“45 

„[…] ich kann meine Wäsche waschen.“46 

„This is what is necessary for me, I have a house. Because I cannot sleep every time in 
cold.“47  

„Das war ja in dem Garten, das war wirklich nur […] Das war eine dünne Holzlaube, bei 
minus 14 Grad, das war nicht so, das hier ist schon beruhigender, weil man weiß, man kann 
mal abends […] Man ist sicher zu Hause.“48 

Auch andere Personen hoben hervor, dass die neue Wohnung ein sicherer Ort für sie sei, 
den sie während ihrer Wohnungslosigkeit nicht gehabt hätten und der ihnen eine 
geschützte Rückzugsmöglichkeit und Privatsphäre biete und an dem sie zur Ruhe 
kommen könnten. In diesem Zusammenhang erzählte Herr L., dass er sich draußen „in 
the garden“ immer gefürchtet und er auch jetzt in der Wohnung noch Albträume davon 
habe, von denen er aufwache und die ihn nicht schlafen ließen, wobei er anmerkte: „I 
cannot forget. I cannot forget. It's not easy for me.”  

Auch Frau H. hatte sich nach Ruhe gesehnt, bezogen auf ihre neue Wohnung beschrieb 
sie dies so: „Schön ruhig – ich höre keine Straßenbahn, ich höre keine Autos, ich höre 
kein Kindergeschrei.“  

Und für Herrn G. war mit der neuen Wohnung alles „relaxter, ausgeglichener“, denn, 
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„wenn du obdachlos bist, stehst du halt die ganze Zeit so unter Strom, […] wenn du 
obdachlos bist, du weißt halt nicht, wann du zur Ruhe kommst. Da, wo du halt deinen 
Pennplatz hast, […] weißt du halt nie, ob du nicht irgendwie von der Polizei vertrieben wirst. 
Oder wenn du halt in irgendeinem Keller in einem Wohnhaus bist, von Hausbewohnern 
rausgejagt wirst oder so. Das sind halt so viele Faktoren, wo ich sage […] ich schließ halt 
einfach nur zu und mach die Klingel aus und habe meine Ruhe. Und ja, das ist schon ein 
himmelweiter Unterschied.“ 

Allerdings erlebten nicht alle Teilnehmenden ihr erstes Ankommen in der Wohnung nur 
positiv. So erzählte Herr F. sehr ausführlich:  

„Es ist nach zehn Jahren Straße […] ein bisschen ein komisches Gefühl, wieder in einen 
Betonklotz zu gehen. Ich bin es gewohnt gewesen, draußen zu sein. Alte Abrisshäuser oder 
im Sommer irgendwo unter einem Baum, Isomatte, Schlafsack, hinlegen, Ruhe, 
Vogelgezwitscher hören. […] Ich bin ungern hier, nur zum Schlafen, wenn überhaupt […] 
komme einfach nur nicht klar mit der Situation […] das habe ich aber gewusst, dass es für 
mich ein schwieriger Prozess wird, sich wieder daran zu gewöhnen.“  

Auch für Frau H. war die neue Wohnung „ungewohnt“, wobei sie anmerkte, dass sie sich 
„nicht so traue, alleine zu wohnen“. Herr I. fühlte sich seit dem Einzug „ein bisschen 
isolierter“, da man in der Wohnung weniger Kontakte habe, als wenn man auf der Straße 
lebt und formulierte: „da an den Plätzen, wo man mal war, dann hieß es auf einmal: Man 
darf da nicht mehr hin [...].“ 

9.5.2 Die Lebenssituation der Teilnehmenden seit Bezug der Wohnung und 
wahrgenommene Veränderungen  

9.5.2.1 Gesundheitliche Situation und Konsumverhalten 
In Bezug auf ihre gesundheitliche Situation entgegnete lediglich eine der interviewten 
Personen, dass es ihr „ganz gut“ gehe und sie „keine Probleme“49 habe. Alle anderen 
berichteten entweder von körperlichen Beschwerden und/oder psychischen Problemen 
bzw. Erkrankungen und nicht wenige auch davon, dass sie mit einer 
Suchtmittelabhängigkeit zu kämpfen haben. 

Die körperlichen Erkrankungen betreffend berichtete die Mehrheit der 
Interviewpartnerinnen und -partner sehr offen und ausführlich über die Beschwerden, an 
denen sie litten, darunter Krebserkrankungen, Magenbeschwerden, Schmerzen in den 
Beinen, geschwollene Füße, Intimkrankheiten, Wasser im Bauch, Zahnschmerzen, 
Kreislaufbeschwerden, ein defektes Kreuzband, Erschöpfungsgefühlen und Müdigkeit, 
Dehydrierung oder eine erst kürzlich zugezogene Sprunggelenksfraktur. Herr E. erzählte 
außerdem, dass er derzeit wieder mit einer entzündeten Wunde am Bein zu kämpfen 
habe, die er sich aufgrund der massiven psychischen Belastungen im Gefängnis selbst 
zugefügt hatte:  

„Die Beine habe ich, wie gesagt, mit Rasierklingen im Knast, ich war zwei Jahre in Haft. […] 
Und dann bin ich, ja, durchgedreht, und dann habe ich mit Rasierklinge und dann … und 
dann irgendwie Schnitt und so mit Rasierklingen.“  

Während sich einige Personen, zum Teil auch erst durch die Unterstützung ihrer sozialen 
Bezugsbetreuung, in ärztlicher Behandlung befanden, berichteten auch auffällig viele 
Personen, dass sie trotz großer Schmerzen keinen Arzt bzw. keine Ärztin 
aufsuchen – teils aus Scham, teils wegen mangelndem Vertrauen und teils aufgrund 
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traumatischer Erlebnisse. In diesem Zusammenhang offenbarte Herr H. zum Beispiel, 
dass er nicht zum Arzt gehe: „Weil dann sieht er, dass ich drogenabhängig bin.“  

Herr I bemerkte: 

„War natürlich nicht beim Arzt. Einen Arzt habe ich ewig nicht gesehen. Das ist immer so. 
Das Vertrauen nicht da, was eigentlich Schwachsinn ist. Wenn man was hat, dann sollte 
man sich wirklich um seinen Körper auch bemühen.“ 

Vereinzelt berichteten Personen von einem verbesserten körperlichen Wohlbefinden seit 
dem Einzug in die eigene Wohnung. Dies bezog sich jedoch mehrheitlich auf das 
Wegfallen von Belastungen und Strapazen – etwa Kälte oder Nässe –, denen sie 
während ihres Lebens auf der Straße oder in Abrisshäusern häufig ausgesetzt waren: 

„Ich sage mal so, […] denn und ich habe das auch oft versucht, so im Gebüsch zu 
übernachten mal. Und es, wo eigentlich es gewittert. […] wenn das Gewitter kommt, gibt es 
so gewisse, musst du zählen die Sekunden auch und dann ist es bei dir. So schnell konnte 
ich gar nicht gucken und gar nicht zählen, da war das schon bei mir. Und ich bin ersoffen. 
Und da war auch noch Lehmboden unter mir. Na schön, das auch. Ich war pitschnass, ich 
war totgefroren und kalt. Und dann warst du ganz krank.“50 

„Die Wände waren halt nass. Draußen war es im Winter wärmer als drinnen bei uns im 
Haus. So und ich bin dann halt einmal nachts munter geworden und ich habe halt wirklich 
geschrien, weil das hat sich halt in allen beiden Knie angefühlt, so als wenn bei vollem 
Bewusstsein die Kniescheiben raus sind. Das ist halt so wie Rheuma halt so. Die ganze 
Kälte und Nässe ist halt in die Knochen reingegangen.“51 

In Bezug auf ihre gesundheitliche Situation berichteten viele der interviewten Personen 
zudem von psychischen Erkrankungen bzw. massiven psychischen Belastungen zu. So 
erzählte Frau H.: 

„Ich habe verschiedene Diagnosen. Von Borderline angefangen bis posttraumatische 
Belastungsstörung. Gedächtniszeitlücken und sowas. Mein Langzeitgedächtnis ist 
geschädigt.“  

Andere Personen berichteten von Depressionen, von Schlafstörungen oder von 
verschiedenen Traumata. Keine der befragten Personen erzählte bzw. bestätigte auf 
Nachfrage, dass sie sich deswegen aktuell in therapeutischer oder psychologischer 
Behandlung befindet. Als Grund hierfür gab Frau H. beispielsweise nur ganz knapp an: 
„Ich kann mit denen nicht reden.“ 

Dennoch berichteten einige Personen, dass sie seit ihrem Einzug positive Veränderungen 
im Hinblick auf ihre psychische Gesundheit und ihr emotionales Wohlbefinden 
wahrnehmen können. So auch Frau H., die formulierte, dass sie „stabiler geworden“ sei 
und ihre Medikamente nun regelmäßig einnehme:  

„[…] und es ist auf jeden Fall besser geworden. Deutlich. Es ist jetzt nicht eine Veränderung 
von negativ ins Positive, aber ich sehe immer wieder die kleinen Schritte zu der 
Veränderung, die da hinführen.“ 

Aus den Schilderungen der interviewten Personen wird deutlich, dass diese seit ihrem 
Einzug in die Wohnung insgesamt die größten Veränderungen in Bezug auf ihr 
Konsumverhalten wahrnahmen. So betonte Herr I., er trinke weniger Bier, den Konsum 
„habe ich auf eine vier bis fünf Flaschen am Tag reduziert“ und auch Herr D. berichtete, 
er habe früher „mehr getrunken“. Frau B. gab an, ihr Konsum sei  
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„[…] deutlich besser geworden. […] Ich habe auch wieder, also ich weiß, was ich will, den 
Kontakt zu meiner Tochter. Das ist […] Das hält ja auch […]. Das hält auch sehr stabil. Und 
also da habe ich keine Suchtproblematik, aber Kiffen bleibt.“  

Herr G. teilte mit, dass er seinen „Konsum heruntergeschraubt“ habe:  

„Weil wenn du obdachlos bist, der ganze Frust, die ganze Hektik und Stress und so, da tust 
du halt mehr konsumieren.“  

Als positiv erlebte er zudem, dass er „nicht mehr irgendwo auf der Straße konsumieren“ 
müsse: 

„[…] so habe ich meine vier Wände und ich kann halt tun und machen und muss halt nicht 
irgendwo rumsitzen, dass mich halt irgendwelche Passanten sehen. Das ist ja auch das 
Problem und klar gibt es einige Junkies, die sagen, denen ist es auch unangenehm, wenn 
sie dann halt in irgendein Haus reinmüssen, runter in den Keller, um zu konsumieren und 
müssen halt die ganze Zeit darauf achten, dass ja nicht irgendein Hausbewohner kommt. 
Aber was bleibt uns denn für eine Möglichkeit? Es gibt in Berlin, in Frankfurt gibt es 
Druckräume. In Leipzig gibt es das nicht.“  

In der eigenen Wohnung geschützt konsumieren zu können, mindere auch das Risiko, 
aufgrund des Konsums und des Besitzes illegaler Drogen mit der Polizei in Kontakt zu 
geraten, denn selbst in der Anlaufstellte für Spritzentausch, so berichtete Herr G.:  

„Selbst dort in der Straße machen B… [Polizisten] nicht mal Halt davor, die Leute einfach zu 
kontrollieren und auseinander zu nehmen. Also, das kann doch nicht sein […] auf der einen 
Seite ist es halt anerkannt, Suchtproblematik, dass es halt eine Krankheit ist. Aber auf der 
anderen Seite tun sie dich doch diskriminieren und als Kriminellen hinstellen. In Berlin ist es 
halt so, wenn du als Konsument deinen eigenen Druck in der Tasche hast, das nehmen dir 
die B… ja nicht weg, weil die Polizei ist dafür da, um Straftaten zu verhindern. In Leipzig ist 
es so, die nehmen es dir ab, und dann stehst du da als Junkie und musst dir einen Kopf 
machen, wo du wieder Stoff herkriegst, damit es dir nicht scheiße geht.“ 

Ähnliches bestätigte Herr C., auch bei ihm sei es „weniger geworden mit dem Konsum.“ 
Er sei nun „ausgeglichen“ und „durch die Wohnung nicht mehr so aggressiv“, es „geht 
bergauf langsam“. Seit dem Einzug sei er auch „nicht mehr kriminell geworden“: 

„Es war wegen Drogen, mit Drogendelikte oder Beschaffungskriminalität. Klauen eben, 
verkaufen, klauen, verkaufen, dass ich an Geld komme und an meine Drogen, sage ich mal. 
[…] Wie schon gesagt, ich sitze jetzt am Bahnhof und schnorre lieber, sitze ich lieber dort, 
meine drei, vier Stunden, und ich mache dort Geld, als klauen zu gehen und wieder in Haft 
zu kommen. Weil ich habe ja immer in meinen Hintergedanken oder in Gedanken, wenn ich 
in Haft komme, dass ich die Wohnung verlieren kann irgendwann mal. Und das will ich nicht, 
ich will nicht nochmal auf der Straße. Das war mir zu viel. Sieben Jahre.“  

Herr C. ergänzte außerdem, dass er sich seit dem Einzug in die Wohnung in Substitution 
befinde:  

„Ich kriege Polamidon, das ist Ersatzdroge von Heroin, dadurch geht es schon besser, […] 
ich musste ja gucken, wo ich das Geld herkriege für das nächste Zeug.“ 

Hierdurch könne er nun mehr Wege erledigen als zuvor. Herr G. äußerte den Wunsch, 
nun, da er in der eigenen Wohnung lebt, auch wieder in Substitution zu kommen,  

„aber nicht in der Heinrichstraße, wo das halt gerade stattfinden tut, also überwiegend. Weil 
da stehen dann halt die Dealer vorne an der Haltestelle, und wenn du jeden Tag 
angequatscht wirst, irgendwann […]. Wir sind halt in dieser Hinsicht labil. Irgendwann gibst 
du halt nach.“  

Und Frau B. hat vor, „eine Langzeittherapie zu machen, die ist schon beantragt“,  
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„stationär. Bis zu sechs Monate wird auch die Wohnung vom Rententräger oder vom 
Arbeitsamt […] übernommen. […] Und aber halt dieses Los kommen noch. Meine Tochter ist 
ja auch, die hat auch sehr gelitten in den letzten Jahren, die hat sehr große Verlustängste. 
Wenn Mama mal wieder ein paar Wochen nicht da ist, dann hat sie wieder Angst, dass 
Mama gar nicht kommt.“ 

Nicht alle der interviewten Personen nahmen jedoch eine positive Veränderung bezüglich 
ihres Konsumverhaltens seit Einzug in ihre Wohnung wahr, so wie Herr F., der erzählte:  

„Ich bin alkohol- und drogenabhängig. […] Ich nehme alles das, was den Kopf verschwinden 
lässt praktisch. […] sogar schlimmer geworden, aber egal. Hören wir auf mit dem Thema, 
bitte?“  

9.5.2.2 Einkommens- und berufliche Situation 
Bezüglich ihrer Einkommenssituation berichtete die Mehrheit der interviewten Personen, 
dass sie SGB-II-Leistungen vom Jobcenter beziehen. Frau B. berichtete, sie beginne „ab 
morgen eine Maßnahme, da werde ich ein paar Euros extra verdienen“ in den 
„Tafelgärten, für die Leipziger Tafel“. Sie formulierte, dass sie „einfach noch irgendetwas 
tun“ möchte und die „Zeit nicht sinnlos verschwenden“ und auch nicht wieder in den „alten 
Strudel“ geraten will. Herr D., der gelernter Maler war, arbeitete bereits seit April in den 
Tafel-Gärten, „jede Woche, vier Stunden am Tag. Ist schon ganz gut“. Dadurch habe sich 
sein Rhythmus geändert, wenn er Frühschicht habe, müsse er um sechs dort sein, um 
„05:25 Uhr fährt ein Bus.“ Herr K. „wollte wieder vorankommen im Leben“ und „hatte 
deswegen einen Antrag auf dem Arbeitsamt gestellt für so eine Weiterbildung zum 
Kurierdienstfahrer […] mit Führerscheinerwerb“. Nach Beendigung der 
Vollzeitmaßnahme, beschrieb er seine Pläne, wolle er „es einmal bei der Post versuchen, 
oder bei UPS, bei irgendeinem großen Paketdienst.“ Auch Herr E. drückte im Gespräch 
aus, dass er gerne arbeiten wolle, aber erst müsse er zur Schule, einen Deutschkurs 
machen, den er damals aufgrund seiner Wohnungslosigkeit abgebrochen habe:  

„[…] ich konnte nicht, ich muss frieren. Die haben gesagt duschen. Und dann hat aber mir 
gesagt: ‚Ok, dann hast du Wohnung, da machst du weiter und so.‘ “  

Herrn L. wurde vom Jobcenter ebenfalls nahegelegt, einen Deutschkurs zu besuchen, 
was ihn in große Sorge versetzte:  

„I cannot. I have big problem with all my body. I cannot go to school. […] Yes. I cannot go to 
school. Because for me, I'm old. I'm not young.” 

Herr C., der ausgelernter Maler ist, will „auf jeden Fall noch mal in diesem Beruf arbeiten", 
er fügte jedoch hinzu: 

„Aber ich muss erstmal mit mir selbst erstmal wieder klarkommen oder in rein sein. Wie 
schon gesagt, ich bin drogenabhängig. Und da muss ich erst mal sehen, dass ich das alles 
in den Griff kriege, bevor ich jetzt irgendwo weiter gucke wegen Arbeit.“ 

Auch bei Herrn I. „geht jetzt erstmal die Gesundheit vor und dann den Rest“ und Herr F. 
erzählte, dass er arbeitsunfähig sei:  

„Ich habe kaputte Knochen, ich habe hier einen schweren Wadenbeinbruch gehabt, habe 
einen Schulterbruch gehabt. Weil ich bin Rechtshänder, ich kann meinen Arm nur noch so 
und so bewegen. […] Also körperlich bin ich angekratzt, ja. Also arbeiten kann ich nicht 
mehr, ich bin auch 48, da kann ich nicht mehr umschulen. Mit 48 noch umschulen, das wäre 
ja Blödsinn, rausgeschmissenes Geld vom Staat, darum bringt mir das gar nichts.“ 

Auch Frau A. berichtete, dass sie aufgrund der Krebserkrankung und den Folgeschäden 
der Chemotherapie berufsunfähig sei und Frührente beziehe; später seien noch 
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Depressionen hinzugekommen. Dass sie nicht mehr arbeiten und sich nicht mehr selbst 
versorgen könne, sei nicht einfach für sie, sie formulierte dies so: 

„Es ist doch nicht vergleichbar wie mit dem, wenn man auf Arbeit geht, man hat 
Arbeitskollegen, man kommt raus, man hat ja nur die Bude. […] Und dann ist man nur zu 
Hause. […] Aber es ist so scheiße, wenn man den ganzen Tag alleine ist.“  

Hinzu kommen Einkommensproblem. Das Geld reiche „eigentlich nur zum Essen und 
zum Trinken. Die Ein- und Ausgaben stehen in keinem Verhältnis, überhaupt nicht.“ 

Auf Nachfrage berichteten auch andere Interviewpartnerinnen und -partner, dass ihr Geld 
kaum zum Leben reiche. Herr L. beklagte, er könne sich deswegen keine frischen Sachen 
kochen, manchmal gehe er zur Tafel und bekomme Brot, aber manchmal klappe das 
auch nicht, weil er keinen Ausweis vom Sozialamt habe. Auch für Frau B. war es nach 
ihren Bekundungen „schwer“, aber sie komme zurecht: „Ich muss ja irgendwie 
zurechtkommen.“ Zurzeit sei ohnehin alles, was nicht so sei, wie sie es sich wünsche, 
eine Herausforderung. Und mit der neuen Maßnahme vom Jobcenter könne sie „ein paar 
Euros extra verdienen“. Zusätzlich gebe es „gewisse Plätze, da gibt es einen 
Verschenkkasten [...] da kann man sich halt Obst, Gemüse, wenn da mal was drin ist, 
rausnehmen.“ Auch Herr C. bemängelte, das Geld vom Jobcenter reiche nicht, „weil ich 
auch noch meine Drogen finanzieren muss“. Mit dem Geld vom Amt gehe „ich einmal 
schön einkaufen, um den Kühlschrank voll zu machen. Ich mache den Kühlschrank 
wirklich komplett voll mit […] 80, 90 Euro.“ Und ansonsten „schnorre“ er. 

„Ich setze mich am Bahnhof hin, mit Becher und bettele nach Geld, sage ich mal. Ich rede 
die Leute nicht an. Ich setze mich dahin mit meinem Becher. Und die Leute, die da 
rauskommen oder reingehen, die mir das Geld reinschmeißen wollen, die schmeißen mir 
Geld rein, die nicht wollen, die wollen nicht, so. Und dann setz ich mich dort hin und warte.“ 

Damit Herr G. trotz Drogenabhängigkeit ohne Straftaten über die Runden kam, ging 
zusätzlich Flaschensammeln: „Es gibt so viele, die mittlerweile Flaschen sammeln tun. Es 
gibt sogar schon Parks, wo sie sich gegenseitig aufs Maul hauen.“ Zusätzlich gehe er 
containern, „ob nun Lebensmittel oder. ich habe 150 Euro in einer Mülltonne, in einer 
Papiermülltonne in einem Kochbuch gefunden. Goldschmuck in einem Glascontainer. […] 
Mein Kühlschrank ist gerade brechend voll mit Lebensmitteln, weil halt einfach das 
weggeschmissen wird.“ 

9.5.2.3 Tagesgestaltung 
Wie in dem voranstehenden Kapitel zum Ausdruck kam, waren manche Teilnehmende 
tagsüber damit beschäftigt, sei es durch „Betteln“, „Flaschensammeln“ oder durch 
„Containern“, Geld für den Drogenkonsum zu beschaffen, wobei Herr G. erklärte:  

„Ich bin halt in der Hinsicht […]. Naja, das typische Junkie-Problem. Man nimmt sich halt so 
viel vor und am Ende ist man froh, wenn man wenigstens irgendetwas geschafft hat. Dass 
du aber als Drogie ganz andere Grundsätze hast oder, ja, nicht Grundsätze, sondern halt 
deine Probleme ganz woanders liegen. Die haben nicht das Problem, dass die früh erstmal 
etwas konsumieren müssen, damit sie erstmal auf dem Level sind. Sind halt normale 
Menschen. Bei uns ist es halt nicht so das schwerste, aufzustehen, sondern erstmal, damit 
du dir halt so gesagt nicht Einsch… tust, weil du affig bist, weil du Entzug hast.“ 

Aus den Erzählungen zur aktuellen beruflichen Situation wurde darüber hinaus deutlich, 
dass manche der Teilnehmenden tagsüber in einer Arbeitsmaßnahme des Jobcenters 
beschäftigt waren, so wie Herr D., der ansonsten noch Tischtennisspielen gehe, da „kann 
man mal ein bisschen quatschen“, ab und zu treffe er auch einen Freund und er lese viel. 
In Bezug auf ihren Tagesverlauf erzählte Frau B. hingegen, dass es momentan, wenn ihre 
Tochter nicht bei ihr sei, „ein bisschen chaotisch ist“. Sie gehe sehr spät ins Bett, und 
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stehe sehr spät auf, je nachdem, wie sie „Lust und Laune habe. Und aber wenn die Kleine 
da ist, dann ist es der Tagesablauf eigentlich ganz normal, wie von allen anderen auch. 
Dann stehe ich auf, entscheide, lasse sie entscheiden, ob sie in Kindergarten möchte.“ 
Sie seien aber „eher kaum zu Hause. Wir nutzen die Wohnung wirklich nur zum Essen 
und abends zur Ruhe kommen. Also im Sommer sind wir immer draußen.“  

Herr E. verbrachte nach seinen Angaben „den Tag immer gut normalerweise“ und 
erzählte, dass er sich draußen im Park mit Leuten treffe. Frau H. entgegnete sehr knapp 
„mein heutiger Tag ist stressig“, ansonsten sei es „eher ruhig, ja, eher ruhig.“ Herr I. 
hingegen schilderte sehr ausführlich, wie er seinen Tag verbringt: 

„Ich stehe früh auf, also um sieben. Gehe zum […]. Hole mir ein Brötchen oder zwei. Komme 
frühstücken und dann entweder aufstehen oder noch eine Runde schlafen. […] dann 
Mittagessen […] seitdem ich einen Kühlschrank habe, koche ich […] also, wenn es wirklich 
zu langweilig wird, dann gucke ich mir halt mal die Stadt an, die ich schon seit 38 Jahren 
kenne. Oder laufe halt mal einfach eine Runde oder steige auf das Fahrrad und fahre 
einfach in den Park. Und setze mich einfach in den Park und dann ist die Langeweile auch 
weg […] abends [gehe ich] entweder raus containern, man hat auch seine Ecken, wo man ja 
noch ein bisschen so was rausholen kann. […] Bevor die alles wegwerfen und verbrennen. 
Schade drum. Also Beschäftigung ist da.“ 

9.5.2.4 Soziale Kontakte  
Ob und wie die interviewten Personen sozial eingebettet sind und auf welche und auf wie 
viele soziale Kontakte sie dabei zurückgreifen können, ist von Interviewpartnerin zu 
Interviewpartner äußerst unterschiedlich. Was den Rückhalt von Familienangehörigen 
betrifft, so erzählte der Großteil der interviewten Personen, dass sie keinen Kontakt zu 
diesen hätten – entweder weil ihre Familienangehörigen den Kontakt zu ihnen 
abgebrochen haben, sie selbst den Kontakt meiden oder weil sie ihre Familien seit Eintritt 
der Wohnungslosigkeit aus den Augen verloren haben. Frau A. berichtete, dass sich ihre 
Tochter bereits vor längerer Zeit Abstand von ihr gewünscht habe und sie deren 
Entscheidung damals – auf schmerzlichste Art und Weise – habe akzeptieren müssen: 
„Und da habe ich gesagt […] Nein, Mama tut das natürlich weh und ich […] dachte mir, 
nein, nein, nein. Das sehe ich jetzt nicht. Das beruhigt sich […] Ja und seitdem ist 
Schluss.“ Auf die Frage, ob sie sich eine erneute Kontaktaufnahme wünsche, entgegnete 
Frau A.: „eigentlich schon, ist ja schließlich mein Kind. Mein Kind werde ich lieben […] 
immer halt.“  

Auch Herr F. erzählte von seiner Tochter und davon, dass der letzte Kontakt „sehr lange 
her“ sei und dass er „sie gerne wieder sehen [würde], aber „noch nicht im dem Zustand, 
[…] nicht so.“ Frau H. erzählte, „ich habe drei Kinder, ja“, aber der letzte Kontakt sei 
„schon eine Weile“ her, „de[n] ganz Kleine[n]“ hätte sie gerne wieder bei sich, aber das 
mache ihre psychische Erkrankung nicht mit und „das Problem ist, die wollen zu mir 
keinen Kontakt haben“. Auf Nachfrage ergänzte Frau H., dass ihre Kinder bei ihrer Tante 
leben, sie zu dieser aber auch keinen Kontakt habe, „[w]eil so will ich mich nicht zeigen. 
Ich will nicht so vor meine Tante treten und vor meine Kinder […] Wenn ich eine 
ordentliche Prognose habe, dann bestimmt.“ 

Einige berichteten jedoch auch, dass sie selbst den Kontakt zu bestimmten 
Familienangehörigen abgebrochen hätten, weil sie feststellen mussten, dass diese ihnen 
nicht gut taten– so wie Herr K., der mit seinem Bruder „im Garten gelebt“ hatte. 

„Der war auch obdachlos. Ging aber auch nicht lange gut. […] Der ist zehn Jahre älter wie 
ich, war auch obdachlos mit seiner Freundin. Und die haben alle beide ein Alkoholproblem. 
Und wir haben dort zu dritt in dieser Laube gehaust und die haben nur gesoffen. Und das 
ging nicht lange gut. Ging bloß ein halbes Jahr gut und dann bin ich zu jemand anderen in 
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die Gartenlaube und dort eigentlich alles alleine gemacht. […] Ich habe dort auch so viel 
bezahlt immer, damit dass der mich da wohnen lassen hat. Ich habe dort mit den Garten 
gemacht, habe ihm Geld gegeben, habe dem seine Alkoholsucht mitfinanziert und dann gab 
es hinterher nur Theater. Und dann wurde das alles anders dargestellt. Und das kann ich 
nicht gebrauchen. Wenn ich mich da weiter darauf einlasse, das zieht mich irgendwann 
selber mit runter.“ 

Frau B. erzählte, dass sie in sehr gutem Kontakt zu ihrer Familie stehe und sich das 
Verhältnis zu ihrer eigenen Tochter, aber auch zu anderen „wichtigen Personen“ seit 
ihrem Einzug in die Wohnung deutlich stabilisiert habe: 

„Ich habe jetzt regelmäßigen Kontakt wieder. Der Kontakt durch die Wohnung ist sehr oft 
geworden. Sehr stabil auch das. Es gibt halt ein gutes Gefühl und auch ihr, so wenn ich Zeit 
habe, ich nehme sie. Ich habe sie auch manchmal tagelang. Und einmal fahre ich mit ihr zur 
Familie für eine Woche […] und auch das Zwischenmenschliche zwischen mir und meinem 
Expartner allgemein, zwischen mir und meiner Mama und anderen Personen, wichtigen 
Personen im Leben ist durch die Wohnung besser geworden. […] Meine Oma, glaube ich, 
freut sich am meisten, dass ich endlich mal wieder Zuhause habe.“ 

Von ihrer Mutter bekomme sie auch viel Unterstützung, berichtete Frau B., z. B. bei den 
Postangelegenheiten und bei der Haushaltsführung: 

„[…] dadurch, dass sie auch keine eigene Wohnung hat und sie auch ab und zu mal streitet, 
habe ich ihr jetzt den zweiten Wohnungsschlüssel überlassen. Sie kann halt hier rein und 
raus, wann sie möchte. Und sie hilft mir […].“  

Zwei Personen erzählten von ihrem tragischen Schicksal und berichteten, dass alle ihre 
Familienangehörigen bereits verstorben seien. So sagte Herr C. „Nein, ich habe keinen, 
sind alle tot, ich bin alleine“ oder Herr L., dessen beiden Kinder und Frau bei einem 
Bombenanschlag in seinem Herkunftsland ums Leben gekommen waren, trauerte: „I 
cannot forget my child“. 

Auf die Frage nach bestehenden Freundschaften erzählten eine Reihe der Befragten, 
dass sie mindestens einen oder auch mehrere gute Freunde hätten, an die sie sich in 
einer Notsituation wenden könnten52 oder die für sie da seien, „wenn ich mal jemand zum 
Reden brauche.“53 Andere antworten hingegen sehr offen, sie hätten keinen einzigen 
richtigen Freund oder keine einzig gute Freundin, es handele sich bei ihren sozialen 
Kontakten ausschließlich um „Saufkumpanen“54 oder „Konsumenten“55, was „in dem 
Sinne halt keine Freundschaften sind“, sondern „naja, Leidensgenossen so gesagt“56. Für 
Herrn I. war dies aber auch in Ordnung, denn echte Freundschaften zu pflegen, sei für ihn 
„zu viel Verantwortung“, denn „Freunde muss man eigentlich ehrlich behandeln, ehrlich zu 
denen sein, weil ich gehöre ja dann dazu. Und wenn einmal etwas schiefgeht, dann ist es 
scheiße.“  

Auch ihren Kontakt zur Wohnungslosen- und/oder Drogenszene gestalten die 
Teilnehmenden nach eigener Aussage sehr unterschiedlich. So betonte Frau B.: 

„[…] also ich versuche den Kontakt komplett zu meiden. […] Ich denke mal, dass es, wenn 
irgendwas im Leben nicht läuft, sollte man versuchen, einfach nur die Umgebung zu 
wechseln. Das kann wirklich schon sehr, sehr viel ausmachen.“  

 
52  Herr D., Herr I., Herr L., Frau H. 
53  Herr K. 
54  Herr F. 
55  Herr G. 
56  Herr G. 
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Herr C. beschrieb sein Verhältnis zur Szene hingegen wie folgt: 

„Ich habe noch Kontakt zu der ganzen Drogenszene, wo ich früher abgekackt habe oder wo 
ich früher obdachlos war. Zu den ganzen alten Leuten habe ich noch Kontakt. Ja, die jetzt 
noch auf der Straße leben, sage ich mal. […] Und eigentlich greife ich denen unter den Arm 
und sage mal, um zu sagen: ‚Komm, steht mal auf, macht mal mehr Wege zu erledigen‘ oder 
‚Guckt mal, ob ihr in das Projekt reinkommt oder so.‘ Ja, ich will ja den Leuten eigentlich das 
vermitteln. Eigentlich, dass sie einmal aufstehen und mal die Wege erledigen sollen. Weil ich 
kann nicht ohne […]. Es will kein Mensch auf der Straße leben, sage ich mal.“  

9.5.3 Das laufende Mietverhältnis  

Im Rahmen der Interviews wurden die Teilnehmenden außerdem gefragt, ob sie seit dem 
Einzug in die Wohnung bereits Probleme im laufenden Mietverhältnis hatten, wie sich ihr 
Kontakt zum nachbarschaftlichen Umfeld gestaltete und ob sie manchmal Angst hätten, 
ihre Wohnung wieder zu verlieren. 

9.5.3.1 Probleme und besondere Ereignisse  
Die Frage, ob seit ihrem Einzug Probleme oder besondere Ereignisse im laufenden 
Mietverhältnis oder mit der Wohnung aufgetreten seien, verneinten einige der interviewten 
Personen sehr schnell. Andere erzählten hingegen sehr ausführlich von Vorkommissen 
oder Situationen, die sie als problematisch wahrgenommen hatten. Herr G. hatte 
innerhalb der ersten zwei Monate seines Mietverhältnisses die Energiekosten nicht im 
Blick. Er beschrieb, er habe „das Problem gehabt, dass ich halt davon ausgegangen bin, 
dass halt die Stromzahlung von mir schon bei der Miete mit drin ist.“  

Dabei habe er sich auf die Aussage einer Person verlassen, die im selben Haus wohnte 
und die gemeint habe: „Ja, das ist schon mit dabei.” Als er dann erfahren habe, dass er 
die Stromzahlung aus seinem Regelsatz bestreiten muss, habe er sich mit seiner sozialen 
Bezugsbetreuerin in Verbindung gesetzt und die Sache gemeinsam mit ihr geklärt. Die 
ausstehenden Energiekostenrückstände wolle er mit dem Zuschuss begleichen, der ihm 
als Sozialleistungsempfänger im Rahmen des Entlastungspaketes der Bundesregierung 
gewährt werde. Darüber hinaus berichtete Herr G., dass er „halt nicht so der 
Polizeifreund“ sei und dass er an seine Wohnungseingangstür „Aufkleber mit den vier 
üblichen Buchstaben“ geklebt habe und er nun von der LWB aufgefordert worden sei, 
diese wegzumachen.  

Herr K. erzählte, dass er selbst noch keine Probleme hatte, nur einmal, so erzählte er, 
habe „sich jemand wegen der Musik beschwert, aber das war bloß einmal.“ Die Situation 
hätte sich direkt mit dem Nachbarn klären lassen, ohne dass dieser sich bei der LWB 
beschwerte.  

Eine der interviewten Personen zeigte sich im Interview davon überzeugt, einen 
entstandenen Wasserschaden nicht selbst verursacht zu haben. Auch bei der 
Ersatzwohnung, die ihr Wohnungsunternehmen für die Zeit der Renovierung zur 
Verfügung stellte, vertrat sie die Auffassung, den dort entstandenen erneuten 
Wasserschaden nicht verursacht zu haben. 

Auf die Frage, wie es nun mit der Ersatzwohnung und dem erneuten Wasserschaden 
weitergehe, erzählte die Person, dass ihre Betreuungspersonen sich derzeit um eine 
andere Wohnform für sie kümmerten: 

„[…] ich werde, werde das nicht mehr machen. Ich will das auch nicht weiter machen. […] 
Wir machen was und haben wir anderen Plan. Ja, wir wollen das in der Außenstelle nehmen 
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und auch nicht hier in Leipzig, weil das geht nicht mehr. […] Die […] wissen das eigentlich 
auch schon. Und sie wollten sich drum kümmern oder wollten sich bemühen. Aber es ist 
eben auch alles nicht so schnell lösbar. […] So, es nennt sich Außengruppe oder sowas. So 
mit Leuten, die vielleicht dasselbe so durchgemacht haben. Es gibt so verschiedene 
Optionen. Also ich sage mal so, vielleicht, dass jeder so, so sein Wohn-, eigenen 
Wohnbereich hat oder Privatbereich, sagen wir mal lieber so. Aber es gibt ja dann auch 
Optionen, dass man eine Gemeinschaftsküche hat, dass man gemeinsamen kochen kann 
und alles.“ 

9.5.3.2 Kontakt zum nachbarschaftlichen Umfeld 
Was das Wohlbefinden in der Nachbarschaft und den Kontakt zu den Nachbarinnen und 
Nachbarn betrifft, so fielen auch hier die Erzählungen sehr unterschiedlich aus. Einige 
berichteten davon, dass sie bislang eigentlich niemanden kennen oder „vielleicht mal, 
zwei drei Nachbarn gesehen“ hätten, sich aber auch keinen großen Kontakt wünschen, da 
sie tagsüber ohnehin kaum zu Hause oder da „eher auf Abstand“ seien57. Andere 
erzählten, dass sie sich nach ihrem Einzug kurz vorgestellt hätten und sich nun grüßen 
„Also so: Guten Tag und Tschüss.“58 Einer der Teilnehmenden bekundete, dass er sich 
von einem Nachbarn gestört fühle, da dieser „mitten in der Nacht angefangen hat 
rumzublöken, weil der ist die meiste Zeit halt ganz alleine und Alkoholiker. Letzte Nacht ist 
der halt richtig da oben abgedreht.“59 Auf die Frage, wie er damit umgehe, antwortete er: 

„Ja also ich gebe dann halt Kontra und hatte halt auch schon so ein paar andere Junkies zu 
Besuch gehabt. Halt auch Russen und die haben dann halt ein Wortgefecht mit ihm gehabt. 
Und ich habe halt auch meine Nachbarn gefragt. […] ‚Was ist denn das hier oben für einer?‘ 
Weil ich dachte halt, der reagiert halt auf die Geräusche von mir, auf meinen Krach und da 
haben die auch gesagt, dass ich mir keinen Kopf machen soll. Der hat halt wirklich einen an 
der Klatsche. Die ignorieren den halt auch einfach.“ 

Lediglich eine Person erzählte, dass sie sich mehr Kontakt zu ihren Nachbarinnen und 
Nachbarn wünsche, jedoch zum einen den Eindruck habe, dass dies nicht auf 
Gegenseitigkeit beruhe und sie zum anderen auch Sorge davor habe, aufgrund ihrer 
Vergangenheit stigmatisiert zu werden:  

„Ich habe es versucht, aber die gehen alle auf Distanz. […] Also wenn ich ins Haus reinlaufe, 
dann rennen sie alle schnell hoch. […] Ich gehe jetzt natürlich jetzt auch nicht raus in die 
Nachbarschaft und sage: ‚Hi, ich bin die Neue. Ich hatte drei Jahre keine Wohnung.‘ Es ist 
so, Anschluss zu finden ist schwieriger, weil auch nicht jeder dann das Verständnis zeigt, 
warum man so lange obdachlos war.“60 

9.5.3.3 Die Sorge, die Wohnung wieder zu verlieren 
Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden gefragt, ob sie manchmal Angst hätten, 
ihre Wohnung wieder zu verlieren. Einige wenige verneinten dies, so zum Beispiel Herr 
K., der entgegnete, „gar nicht. Miete wird bezahlt, Beschwerden gab es noch keine, also 
da wäre ich ja auch blöd, wenn ich mir das jetzt so gleich wieder versaue“, oder Herr D., 
der meinte, dass das „dann vom Arbeitsamt abhängt, bis die mal wieder was verkehrt 
machen.“ Da er sich „mit den Paragraphen da nicht so gut auskennt“, lasse er sich 
diesbezüglich von seinem sozialen Bezugsbetreuer unterstützen. Herr. C. sagte, dass er 

 
57  Herr C., Herr E., Herr H., Herr K. 
58  Herr F., Herr I. 
59  Herr G. 
60  Frau B. 
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daran zurzeit gar nicht denke, „weil es läuft ja alles gut soweit. Es läuft ja alles über Frau 
X. […] Jobcenter überweist die Miete.“ Andere Teilnehmende berichteten jedoch, dass sie 
große Angst davor hätten, ihre Wohnung wieder zu verlieren. So habe Frau B. „immer 
Ängste, weil ich weiß, wie schnell es gehen kann.“ Herr I. hatte diese Sorge zwar derzeit 
nicht, fügte jedoch hinzu: „das Projekt geht ja zweieinhalb Jahre. Dann wird es erst 
kritisch.“ 

Herr E., der in der Vergangenheit bereits mehrere Wohnungen verloren hatte, unter 
anderem wegen Ruhestörung, obwohl er seinen Erzählungen zufolge „wirklich gar nichts 
gemacht“ hatte, „keine Musik, nichts“, und vermutete, dass ihn ein ausländerfeindlicher 
Nachbar aus der Wohnung haben wollte, berichtete von sehr großen Ängsten: 

„Ich habe Angst auch, aber wir haben gesagt, ja, das ist […], wir haben gesagt, wann ich 
machen keine Scheiße, ich verliere nicht die Wohnung. Die Nachbar oder von unten buff 
buff. Egal welche Bewegung, ja. […] Da habe ich meine Betreuer, Frau X. habe ich gesagt, 
Frau X. ich habe richtig Angst, ich wollte nie wieder meine Leben obdachlos, oder sowas 
geht.‘ Ich habe gesagt, irgendwie wollte ich auf Toilette, oder so. Da einer klopft die alte 
Leute hier und so. Einer klopft buff buff buff, das ist los, habe ich gesagt. Hat nur gesagt 
vielleicht nicht gegen mich, oder so.“  

Aus diesem Grund empfange er nie mehr als eine Person in seiner Wohnung.  

Auch Herr L. äußerte große Angst, seine Wohnung wieder zu verlieren. Aktuell gebe es 
Probleme mit dem Jobcenter, er habe große Angst, dass die Kosten der Unterkunft nicht 
weiter übernommen werden. Vor einer Woche habe er einen Brief vom Jobcenter 
erhalten, in dem stehe, dass er dort zu einem Termin erscheinen müsse: 

“It is about a week, I cannot sleep again, I think about this. […] I am happy for everything. If 
just nobody take me out, it's okay for me. […] I tell she’s […], please don't take me out, but 
don't give me money for eating. I can eat in the street. I can eat, no problem. But pay just for 
my house. I can eat outside. […] I don’t want them take me out. […] If they doesn’t pay for 
my house, they’re coming maybe 1.000, 2.000, 3.000. And then if I want to buy after one 
year, two year, if I live in the park or in the bank, I cannot go buy something because they 
look in my name. They tell me‚ ‚Oh, you have it.‘ ” 

9.6 Die soziale Betreuung und die wohnbegleitenden Hilfen aus Sicht der 
Teilnehmenden 

Die Teilnehmenden wurden auch nach ihrer Einschätzung zur sozialen Betreuung und 
den wohnbegleitenden Hilfen gefragt. Von Interesse dabei war einerseits, wo und in 
Bezug auf welche Lebensbereiche sie Unterstützungsbedarf sehen und andererseits, ob 
und in welcher Intensität sie Hilfe in Anspruch nehmen. Von Interesse war dabei aber 
auch, wie konkret sich die Kontakte zur sozialen Betreuung gestalten. Aus Gründen der 
Anonymisierung werden im Folgenden die Kürzel der Interviewten neu verteilt.  

9.6.1 Unterstützungsbedarfe, Inanspruchnahme der Hilfen und Kontaktintensität  

Ob, bei welchen Themen und wie häufig die Teilnehmenden Unterstützung durch ihre 
soziale Bezugsbetreuung der das BOOT gGmbH in Anspruch nehmen, war von Person 
zu Person sehr unterschiedlich. So meinte Herr W., dass er damals eigentlich nur das 
Problem mit der Wohnung hatte, „ich trinke nicht, ich habe kein Drogenproblem, also ich 
bin wirklich auch in der Lage, alles alleine zu machen”. Er wolle grundsätzlich lieber alles 
alleine machen, so sei er „erzogen worden” und es falle ihm sehr schwer, Hilfe 
anzunehmen. Jeden Freitag treffe er sich aber mit seiner sozialen Bezugsbetreuung, 
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dann bespreche er „eigentlich immer bloß so das Allgemeine”, zum Beispiel, ob er Hilfe 
beim Jobcenter brauche. Auch Frau T. wünschte sich, dass sie das mit dem „Arbeitsamt 
nicht alleine machen muss. Weil ich verstehe das Beamtendeutsch nicht. Und manchmal 
tuen die mich wie einen Kloppi hinstellen. Und dann bin ich kurz am Ausflippen. Da ist 
schon besser, wenn jemand dabei ist.“ Ansonsten könne sie „mit Y. […] nicht über alles 
reden. Ich kann allgemein über manche Sachen schwer reden. Dann fresse ich alles in 
mich rein.“ Kontakt zur sozialen Betreuung habe sie „drei Stunden in der Woche“, aber 
keine Hausbesuche, sie gehe „runter, weil die Wohnung noch nicht eingerichtet ist.“ Auch 
bei Herrn P. sind es „vor allem so Behördensachen, […] so Postgeschichten“, bei denen 
er Unterstützung brauche, „und beim Arbeitsamt“. Kontakt habe er „meistens einmal in der 
Woche“, wobei Hausbesuche in Ordnung seien, denn der Bezugsbetreuer „hat mir auch 
ziemlich gut geholfen“. Herr F. traf die soziale Betreuung „einmal die Woche, jeden 
Mittwoch zwölf Uhr bis mittags halb vier. Ja, wir treffen uns um Punkt zwölf.“ Auch die 
anderen Personen berichteten, dass sie sich ungefähr einmal pro Woche mit ihrer 
sozialen Bezugsbetreuung trafen und sich bei Bedarf zwischendurch auch per Telefon bei 
ihrer sozialen Betreuung melden oder sich die soziale Betreuung bei ihnen melde, wenn 
etwas anliege.  

Herr L. erzählte, dass sein Bezugsbetreuer zu Beginn des Einzugs jede Woche zweimal, 
manchmal dreimal oder auch viermal, also immer, wenn er ihn gebraucht habe, 
gekommen sei und sich auch telefonisch gemeldet habe,  

„but I tell him the last time, please don't call me. You can write internet because I 
don't like-. And then he's write to me mail. And I don't want too much. I tell him 
every two week, every three week, we can meet. […] I want to be free.”  

Unterstützung hat Herr L. zum Beispiel beim Einrichten seines Bankkontos bekommen 
und dabei, einen neuen Hausarzt zu finden. Auch Herr E. bekam Unterstützung bei 
seinen gesundheitlichen Angelegenheiten, „wegen OP habe ich fast vergessen, sie hat 
mir gesagt, musst du hin und so. Sie kümmert sich um mich, bin zufrieden bis jetzt.“  

Andere Interviewpartnerinnen und -partner berichteten davon, dass ihnen „das Einkaufen 
gehen, pünktliche Termine einhalten, Briefe öffnen“61 noch schwer falle und dass sie 
Unterstützung bei der Schuldenregulierung, bei Postangelegenheiten, beim Ausfüllen und 
Abschicken von Anträgen oder bei der Beschaffung von Ausweispapieren erhielten, zu 
Arztterminen, zur Schuldnerberatung und bei anstehenden Besorgungen begleitet wurden 
oder durch Gespräche mit der Bezugsbetreuung emotionale Entlastung erfuhren. 
Lediglich eine der interviewten Personen berichtete, sie nutze regelmäßig das 
Krisentelefon, das rund um die Uhr zu erreichen ist. Nach Angaben ihrer 
Bezugsbetreuung geschah dies besonders in der Phase einer akuten Psychose.  

9.6.2 Bewertung und Wahrnehmung der sozialen Betreuung durch die 
Teilnehmenden und Unterschied zur klassischen Wohnungslosenhilfe  

Insgesamt bewerteten die interviewten Personen die soziale Betreuung und die 
wohnbegleitenden Hilfen als sehr positiv. Wie die folgenden Ausführungen zeigen, 
schätzten viele Teilnehmende dabei vor allem, dass sie eine Person an ihrer Seite hatten, 
die sie zu jeder Zeit ansprechen konnten, wenn es Probleme gab oder wenn sie 
Unterstützung nötig hatten. So meinte Herr Q.:„egal welche Sache […] die haben gesagt, 
ich bin für dich da […] Dann haben wir zusammengearbeitet. Bin jetzt zufrieden.“ Und 
Herr S. „muss sagen, es ist halt schon praktisch so mit Betreuung. […] Wenn ich mir 
Unterstützung wünsche, dann krieg ich sie halt auch. […] Ich finde eigentlich, wir sind ein 

 
61  Frau N. 
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gutes Team. Mir gefällt es schon.“ Herr O. brachte seine Begeisterung zum Projekt 
‚Eigene Wohnung‘ und seine dortige Unterstützung wie folgt auf den Punkt: 

„[…] wie schon gesagt, das ist ja Bombe, das Projekt, die Mitarbeiter dort sind Bombe, die 
gehen wirklich ihre Wege mit dir. Du fragst nach, ob die Zeit haben, ob sie da mal mitgehen 
können und die gucken und dann sofort. Die sind wirklich da. Die nehmen dich an der Hand. 
Das brauchen wir ja auch. Die Leute, die obdachlos waren, die brauchen jemand an seiner 
Seite, die wirklich jemand an der Hand nehmen und sagen: ‚Komm, wir müssen jetzt das 
machen.‘ Und ich muss sagen, da machen die das vom Housing First wirklich Bombe, kann 
ich mich nicht beschweren, ist der Hammer. […] wegen den habe ich jetzt meine Wohnung. 
Ich muss sagen, Hammer, ich bin stolz drauf. Das ist soweit gekommen bis jetzt und ich 
werde die Wohnungen auch nicht wieder hergeben.“ 

Frau N. schätzte vor allem, dass sie so akzeptiert wurde, wie sie ist,  

„also weil ich bin ja in dem Sinne geschädigter Mensch. Und ich kann halt als geschädigter 
Mensch nicht volles Potenzial geben und ich werde akzeptiert. Also es wird akzeptiert und 
mir wird trotzdem geholfen bis da“  

und beschrieb anschließend, dass für sie genau dies den Unterschied zu den Hilfen 
ausmache, die sie zuvor erhalten habe: 

„Also bis hierhin habe ich immer das Gefühl gehabt, dass man hätte mir helfen können, 
aber dann hätte ich vollkommen da sein müssen beziehungsweise voll und wie ein 
normaler Mensch funktionieren müssen. Das hat aber nicht funktioniert halt. Und da war 
der springende Punkt halt, warum ich so lange Zeit keine Wohnung gehabt hatte. Weil ich 
konnte nicht hundertprozentig geben, wenn ich nicht hundertprozentig selbstständig fühle. 
Und Frau Y […] ist wirklich […] die baut mich immer wieder auf. Sie meint halt, ich mache 
das gut. Und ich glaube, das ist auch das, was mir mein Leben lang gefehlt hat. Also dieses 
Feedback, dass ich mal es nicht verkackt habe. Und das hilft schon.“ 

Andere schätzten wiederum, dass die Inanspruchnahme der Hilfe freiwillig ist und sie 
deren Intensität selbst bestimmen können, wie zum Beispiel Herr R. der sagte:  

„Sicher, ich freue mich immer über Damenbesuch, die bleibt nicht lang, nervt nicht, ist nicht 
anspruchsvoll, wunderbar.“  

Einen etwas anderen Eindruck hatte hingegen Frau N., die sich wünschte, dass ihre 
Bezugsbetreuung „aufhört, mir solche Löcher in den Bauch zu fragen. Die fragen mir zu 
viele sinnlose Löcher in den Bauch. Wo ich keine sinnlosen Antworten weiß.“ Gleichzeitig 
berichtete sie jedoch, dass sie mit dem Projekt „vollkommen zufrieden“ sei, denn „hier 
wird einem geholfen. Hier wird nicht nur geredet“ und „Herr Y. […] geht mit mir besser um 
als die Sozialarbeiterinnen dort […] Der hilft einem, der mag keine Missgunst oder so.“ 

Frau M. äußerte sich zur sozialen Wohnbegleitung wie folgt:  

„Die Frau Y. bietet mir auch viel Unterstützung an […], wo ich obdachlos war. […] ich weiß 
nicht, ich kam mir vor als- Man wird immer in eine Schublade reingesteckt. So. Man hat 
immer dieses typische Bild von Obdachlosen und da wirst du reingesteckt. Aber warum du 
dort in der Situation bist, da fragt keiner danach. […] Ich hatte früher immer so eine ganz, 
ganz negative Einstellung gegenüber Behörden, gegenüber Ämtern. […] Ich habe eigentlich 
daraus gelernt [aus dem Projekt ‚Eigene Wohnung‘; Anm. d. Aut.], wenn man sich Hilfe 
sucht, dann kann man nur welche kriegen. […] Ich habe vorher immer gedacht, die ganze 
Welt, die ist gegen einen, man kriegt nirgendwo Hilfe, man schafft das alles nicht.“  

Eine der teilnehmenden Personen äußerte auch Kritik am Projekt und meinte, dies sei 
zwar eine „schöne Idee“ sei, müsse aber „ausgebaut werden“, damit es mehr 
„Standfestigkeit“ bekomme und die Mitarbeitenden von Housing First „ein bisschen eine 
Menschenkenntnis entwickeln“.  
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„Ich habe auch wahnsinnige Angst vor Menschen. […] Aber genau deswegen müssen sie 
es-. […] Sie müssen mal da richtig schön abgehen und mal richtig gucken und 
recherchieren, weil nur dann kann man eine gewisse Menschenkenntnis entwickeln und 
auch auf diese Leute eingehen. Und dann weiß man nämlich auch denen sie ihre 
Bedürfnisse und alles so was. Und dann kann man nämlich der Sache richtig tief auf den 
Grund gehen, richtig tief.“62 

9.7 Zukunftspläne und Zukunftswünsche der Teilnehmenden  

So unterschiedlich wie die Teilnehmenden selbst, waren auch ihre Pläne und ihre 
Wünsche für die Zukunft. Einer Person fiel es dabei schwer, überhaupt einen 
Zukunftswunsch zu formulieren, da sie davon ausging, dass sie nicht mehr lange zu leben 
habe. Eine andere Person war „einfach nur froh, wenn es nicht mehr so ist wie früher“, 
und wieder eine andere Person wünschte sich, dass das nächste halbe Jahr genauso gut 
läuft, wie das letzte. Viele Personen nannten auch ganz konkrete Zukunftspläne, wie z. B. 
die Wiederaufnahme des Kontaktes zu den eigenen Kindern, die Erlangung des 
Sorgerechts für das eigene Kind, ein schönes Auto, einen eigenen Hund, „clean“ zu 
werden, eigenes Geld zu verdienen, richtig zu arbeiten, aufs Land zu ziehen, einen 
Neuanfang in einer anderen Stadt zu wagen, eine Partnerin oder Ehefrau zu finden, die 
Wohnung zu halten, zur Ruhe zu kommen und dass die Führungsaufsicht glimpflich 
verlaufen werde. Eine Person wollte darüber hinaus „etwas tun, um anderen zu helfen“ 
und eine andere Person wünschte sich, dass  

„das Projekt weiterläuft, dass es weitergeht, […] dass das Projekt irgendwann nicht zu Ende 
ist und sagt: ‚Ja, schönen Tag noch.‘ Und auch, […] dass […] ich weiter Hilfe erwarten 
kann.“  

Losgelöst von ihrer eigenen Lebenssituation wünschten sich viele der 
Interviewpartnerinnen und -partner außerdem, dass es in Zukunft noch weitere Housing-
First-Projekte geben solle, wobei die beiden folgenden Zitate nur eine Auswahl darstellen: 

„Ja, was ich noch sagen möchte. In vielen anderen Städten sollen Sie das Projekt auch 
starten. Es ist ein sehr gutes Projekt. Leute, die das dann hören, sollen die Hilfe auch 
annehmen und keine Zweifel haben, die bekommen wirklich die Wohnung. Ist ein sehr gutes 
Projekt. Und das Projekt soll weiter unterstützt werden. Das kann ich nur noch dazu sagen. 
Das Projekt ist wirklich Bombe. Ich kann es nur weiterempfehlen.“63 

„Was ich ganz wichtig finde, ist, dass Sie das vielleicht mal nach weiter oben leiten, dass es 
mehr solche Projekte geben sollte. Also das ist auf jeden Fall nicht einmalig bleiben sollte. 
[…] weil ich kenne, also in meinem Umfeld sind sehr viele Leute, die plötzlich von heute auf 
morgen obdachlos geworden sind. Und die entweder, ich sehe halt auch die Problematiken 
wie bei mir ähnliche, die entweder keine Kraft mehr haben, sich eine eigene Wohnung zu 
suchen oder die gar nicht das Wissen haben, was sie machen könnten, um eine eigene 
Wohnung zu kriegen.“64 

 

 

 
62  Herr T. 
63  Herr O. 
64  Frau N. 
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10 Beantwortung der Forschungsfragen  

10.1 Einleitung 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen beantwortet, die bereits im Auftrag der Stadt 
Leipzig für die Evaluation vorgegeben wurden. Zu einzelnen Punkten haben auch 
Mitarbeitende des Sozialamtes im Rahmen des Vorabberichts Informationen verarbeitet 
und Reflexionen vorgenommen, auf die hier Bezug genommen wird. 

10.2 Vorbereitung des Modellprojektes 

10.2.1 Welchen Zeitraum nahmen die Vorplanungen und Vorbereitungen der Stadt 
Leipzig ein? Welche Vorarbeiten waren zwingend vor Projektstart 
abzuschließen? 

In Leipzig wurden anderthalb Jahre für die Vorbereitung des Projektes aufgewendet. Die 
ausgesprochen gründliche Vorbereitung mit Einbeziehung der freien Träger und der 
Politik, mit einer Befragung ausgewählter Wohnungsloser und einer detaillierten 
Überprüfung des Leipziger Hilfesystems auf bereits realisierte Einzelbestandteile des 
Housing-First-Ansatzes (und dem Schluss, dass solche auffindbar sind, der Ansatz als 
Ganzes aber noch nicht realisiert wurde), mit Veranstaltungen und einer sehr detaillierten 
Ausarbeitung des Konzeptes hat vermutlich zu einer breiteren Akzeptanz des Ansatzes in 
Politik und Trägerlandschaft geführt. Ob sie auch in diesem Ausmaß zwingend für die 
Realisierung des Modellvorhabens war, kann die Begleitforschung im Nachhinein nicht 
beurteilen. 

Insbesondere hinsichtlich der umfangreichen Vorbereitung der Evaluation mit 
ausgearbeiteten Interviewleitfäden und weiteren Erhebungsinstrumenten erscheint der 
Aufwand jedoch nur bedingt nachvollziehbar, zumal die Begründung dafür (nämlich, dass 
die ersten Interviews bereits durch das Sozialamt durchgeführt werden sollten) sich im 
Nachhinein als gegenstandslos erwiesen hat. Zwar hat die Beschäftigung mit den 
Erhebungsinstrumenten das eigene Erkenntnisinteresse bei der Auftraggeberin geschärft, 
dies wäre aber sicher auch ohne die vorgenommene Detailarbeit möglich gewesen.  

Zu einem ähnlichen Urteil gelang die Sachgebietsleiterin der Wohnungsnotfallhilfe in einer 
kritischen Reflexion in ihrem Vorabbericht: 

„Die Vorarbeiten zur Evaluation waren für das Sozialamt sowohl mit Blick auf den 
personellen Aufwand als auch mit Blick auf die damit verbundene Fachexpertise sehr 
herausfordernd. Um Haushaltsmittel binden, in Verhandlung mit dem Freistaat Sachsen 
treten und eine Leistungsbeschreibung für die Leistungsvergabe entwickeln zu können, 
mussten konzeptionelle Überlegungen für die Evaluation erfolgen, ohne über ausreichend 
Expertise zu verfügen. Der Housing First Guide Europe war diesbezüglich eine Hilfe, aber 
letztendlich zu unkonkret. Wünschenswert wäre eine öffentlich zugängliche Übersicht zu 
erprobten Untersuchungsdesigns, damit verbundenem Aufwand und erfahrenen 
Evaluationsstellen. Hilfreich wäre auch eine wissenschaftliche ‚Beratungsstelle‘, an die sich 
Kommunen wenden können, wenn sie Fragen zur Konzeption von Evaluationen im Rahmen 
von Housing-First-Projekten und anderen neuartigen Angeboten im Hilfesystem haben. 

Als Lesson Learned kann festgehalten werden, dass die Ausschreibung der Evaluation 
idealerweise zweistufig erfolgen sollte. In einem ersten Schritt hätte ein Grobkonzept für die 
Evaluation in Auftrag gegeben werden müssen. Auf dieser Basis hätten der Ratsbeschluss 
gefasst, Abstimmungen mit dem Freistaat Sachsen und eine Leistungsbeschreibung für die 
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Evaluation erstellt werden können. In einem zweiten Schritt hätte dann die Feinkonzeption 
und die Umsetzung der Evaluation vergeben werden können. Für dieses Verfahren wäre ein 
entsprechender zeitlicher Vorlauf nötig gewesen. 

Dass die Umsetzung des Modellprojektes schon begonnen hat, ohne dass die Evaluation 
abschließend konzeptioniert und gebunden ist, verringert möglicherweise die Qualität und 
Aussagekraft der Evaluation. Idealer wäre ein Projektbeginn nach Vorliegen eines 
Feinkonzeptes der Evaluation. 

Sinnvoll ist ein frühzeitiger Erfahrungsaustausch mit den Personen, die Instrumente der 
Dokumentation und Evaluation umsetzen sollen. Hier hat sich im Zuge der Schulung zu den 
Instrumenten gezeigt, dass aus Sicht der Praktiker/-innen das ein oder andere 
Erkenntnisinteresse nicht bedient werden kann und Fragestellungen konkretisiert und mit 
Erläuterungen versehen werden müssen, um eine qualitätsvolle und einheitliche 
Dokumentation zu gewährleisten, insbesondere wenn mehrere Personen involviert sind.“ 

Zwar würde auch ein zweistufiges Verfahren bei der Ausschreibung der Evaluation ggf. 
Probleme aufwerfen (insbesondere hinsichtlich der Frage, ob der Auftragnehmer des 
Grobkonzeptes dann noch Bieter für das Feinkonzept und die Evaluation sein dürfte) und 
eine „öffentlich zugängliche Übersicht zu erprobten Untersuchungsdesigns, damit 
verbundenem Aufwand und erfahrenen Evaluationsstellen“ ist ebenso wie die Einrichtung 
einer „Beratungsstelle“ zur Konzeption von Evaluationen sicherlich noch Zukunftsmusik. 
Generell ist der Berichterstatterin jedoch zuzustimmen, dass der Aufwand für die 
Vorbereitung der Evaluation deutlich geringer gehalten werden kann, wenn man die 
Entwicklung der Instrumente und das genauere Untersuchungsdesign im 
Ausschreibungsverfahren denjenigen überlässt, die darin Expertise und Erfahrung haben. 

10.2.2 In welchem Umfang wird Personal der Kommune für die Vorbereitungen 
gebunden? 

Nach Angaben des Sozialamtes haben an der Entwicklung des Konzeptes, der Befragung 
sowie der Organisation des Strategiegespräches mehrere Personen des Sozialamtes in 
jeweils unterschiedlichem Umfang mitgearbeitet. Die Federführung lag bei der 
Sozialplanung des Sozialamtes. Sie arbeitete bei der Konzeptentwicklung eng mit der 
Sachgebietsleitung der Wohnungsnotfallhilfe und mit der Leitung der Abteilung Soziale 
Wohnhilfen im Leipziger Sozialamt zusammen. Für die erbrachten Vorarbeiten schätzt 
das Sozialamt einen Stellenumfang von 0,25 VZÄ über den genannten Zeitraum von 
anderthalb Jahren ein. Einen Monat vor Projektbeginn nahm die Projektkoordinatorin ihre 
Tätigkeit auf. Die Stelle der Projektkoordination umfasst einen Umfang von 0,88 VZÄ. 

Während es in der Vorbereitungsphase des Projektes sicherlich zeitliche und personelle 
Einsparpotenziale gegeben hätte, ist die Stelle der Projektkoordination erst relativ spät 
eingerichtet worden und die eingestellte Fachkraft hatte dann nur wenig Zeit für eine 
Vielfalt von Aufgaben, die rasch erledigt werden mussten, um das Projekt ins Laufen zu 
bringen.  

Zu dem aus Sicht der Sachgebietsleitung Wohnungsnotfallhilfe zu knapp bemessenem 
Zeitraum zur Implementierung des Projektes findet sich eine kritische Reflexion im 
Vorabbericht des Sozialamtes: 

„Eine Lesson Learned ist hier, dass eine Projektvorlaufzeit, die durch die Projektkoordination 
gestaltet wird, von 3 Monaten hilfreich gewesen wäre. In dem einen Monat vor Projektbeginn 
hat die Projektkoordinatorin Öffentlichkeitsarbeit betrieben, den Flyer zur Bewerbung der 
Teilnahme an dem Projekt gestaltet und vervielfältigen lassen, die Verteilung der Flyer 
organisiert und das weitere Vorgehen mit den freien Trägern der Wohnungslosenhilfe 
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besprochen. Diese Absprachen sind für das Gelingen des Projekts essentiell, da die 
Straßensozialarbeitenden der freien Träger eine Schlüsselrolle bei der Akquise der 
potentiellen Teilnehmer/-innen einnehmen. Weiterhin wurden erste Umsetzungsplanungen 
mit dem Träger der sozialen Betreuung und der LWB durchgeführt. Eine transparente und 
engmaschige Einbindung, wie sie in den 1,5 Jahren Projektplanung umgesetzt wurde, war 
durch die sehr begrenzten zeitlichen Ressourcen jedoch nicht vollumfänglich möglich. 
Anlass für die kurze Vorlaufzeit war die hohe Erwartung aus der Politik und der 
Verwaltungsspitze an einen kurzfristigen Projektbeginn. Die Stelle konnte aber erst nach 
dem Beschluss der Ratsversammlung besetzt werden.“65 

10.2.3 Welche Aspekte wurden bei der Akquise von Wohnraum berücksichtigt? 

Die in Leipzig geschaffenen Voraussetzungen für die Wohnungsversorgung mit Rahmen 
des Housing-First-Projektes können als vorbildlich bezeichnet werden, setzen aber auch 
entsprechende kommunale Einflussmöglichkeiten auf ein großes Wohnungsunternehmen 
voraus. Alle Ansprüche, die an eine möglichst gute Wohnungsversorgung geknüpft 
werden, waren und sind hier erfüllt. 

Die angebotenen Wohnungen waren in gutem Zustand. Lediglich in zwei Fällen wurde 
den ehemals Wohnungslosen wegen des unzureichenden Renovierungszustandes ihrer 
Wohnungen ein „Malerpaket“ zur Verfügung gestellt, um selbst zu renovieren. Die 
Wohnungen waren dezentral über das Stadtgebiet verteilt, um einer Konzentration der 
vermittelten Wohnungslosen an bestimmten Orten entgegenzuwirken. Mit der Ermittlung 
der Wohnwünsche im Vorfeld und dem Angebot von jeweils drei Exposés für jede 
teilnehmende Person wurden ausreichende Wahlmöglichkeiten für die Teilnehmenden 
geschaffen. Die Mieten entsprachen den Richtlinien für angemessene Kosten der 
Unterkunft und es wurden Hauptmietverträge ohne Einschränkung des Mieterschutzes 
abgeschlossen, was für die Bleibeperspektive und die in der Literatur viel zitierte 
„Ontological security“ (Seinsgewissheit), die der Housing-First-Ansatz bieten soll, von 
erheblicher Bedeutung ist. 

Lediglich der Zeitverzug zwischen Aufnahme ins Projekt und dem möglichen Bezug der 
Wohnung stellte für einige Teilnehmende ein Problem dar. Es wäre in jedem Fall besser 
gewesen, wenn unmittelbar nach Aufnahme ins Projekt auch die Auswahl und die 
Vorbereitung des Einzugs in eine bestimmte Wohnung möglich gewesen wäre. In einigen 
Fällen lag das an den Teilnehmenden im Projekt, in einigen Fällen hätte nach Ansicht des 
Wohnungsunternehmens auch die Wohnbegleitung die Wartezeit bis zum Bezug einer 
konkreten Wohnung durch bessere Vorbereitung ihrer Klientinnen und Klienten abkürzen 
können. Aber auch das Wohnungsunternehmen war an den Verzögerungen nicht 
unbeteiligt. 

10.3 Strukturen 

10.3.1 Welche vorhandenen Strukturen im Bereich der Wohnungslosenhilfe in 
Leipzig wurden für welche Zielstellung genutzt? 

Das Sozialamt hat sich frühzeitig und mit großem Aufwand darum bemüht, alle relevanten 
Akteurinnen und Akteure der Wohnungslosenhilfe in den Prozess der Konzeptentwicklung 
einzubeziehen. In bestehenden Arbeitsgemeinschafen, Arbeitskreisen und Foren wurde 

 
65  Stadt Leipzig (2021b): S. 6. 
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immer wieder der jeweilige Stand der Konzeptentwicklung kommuniziert und auch um 
Feedback gebeten.  
Mit dem ausgewählten Träger für die wohnbegleitenden Hilfen wurde ein 
Kooperationspartner gefunden, der sowohl in der Kooperation mit dem Sozialamt als auch 
im Umgang mit psychisch erkrankten und suchtmittelabhängigen Wohnungslosen über 
langjährige Erfahrung verfügte. 

Dennoch zeigen Hintergrundgespräche der Evaluation, dass bestehende Skepsis 
etablierter Träger der Wohnungslosenhilfe über die Erfolgsaussichten des 
Modellvorhabens nicht völlig ausgeräumt werden konnte. Besonders positiv haben die 
Mitarbeitenden diverser Träger der Straßensozialarbeit auf das Modellvorhaben reagiert, 
deren Klientinnen und Klienten auch die größten Chancen hatten, über das Projekt eine 
Wohnung vermittelt zu bekommen. 

10.3.2 Welche neuen Strukturen und welches Netzwerk wurden aufgebaut? 

Im Vorabbericht des Sozialamtes heißt es dazu: 

„Als neu erschaffene Struktur kann die Einrichtung der Koordinierungsstelle des 
Modellprojekts genannt werden. Die Stelle ist in der Abteilung Soziale Wohnhilfen im 
Sachgebiet Wohnungsnotfallhilfe angesiedelt. Die Abteilung fungiert als Fachstelle und 
vereint neben der Wohnungsnotfallhilfe – die zum Ziel hat, Wohnungsverlust zu verhindern – 
auch die Sachgebiete Wohnraumversorgung sowie Notunterbringung.  

Die Kooperation mit dem Freistaat Sachsen bei diesem innovativen Projekt der 
Wohnungslosenhilfe ist in dieser Form ebenfalls neu. Die mit dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt geschlossene 
Vereinbarung sieht vor, dass der Freistaat das Modellprojekt finanziell unterstützt und die 
Stadt Leipzig die gewonnenen Erkenntnisse zur Verfügung stellt, sodass das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt einen 
Handlungsleitfaden für andere Kommunen entwickeln kann. Der Freistaat Sachsen und die 
Stadt Leipzig stehen hierzu und bezüglich des Umsetzungsstandes in regelmäßigem 
Austausch.“ 

Die Koordinatorin des Projektes nimmt bei Bedarf am Fachforum „Wohnhilfen“ und der 
Arbeitsgruppe „Recht auf Wohnen“ teil. 

10.3.3 Welche Strukturen und Netzwerke wurden im Laufe des Projektes 
verändert/ergänzt? 

Der Träger der Wohnbegleitung und das Sozialamt sind neuerdings auch an einem 
bundesweiten Netzwerk von Housing-First-Projekten und letzteres auch an einer 
Arbeitsgruppe des Deutschen Vereins zur Entwicklung von Empfehlungen zur Umsetzung 
des Housing-First-Ansatzes beteiligt und tragen damit erheblich zum überregionalen 
Austausch bei. 

10.3.4  Welche Kooperationen/Partner waren wann notwendig? (Zeitschiene, 
Meilensteine) 

Wie in Kapitel 3 dieses Berichts bereits dargelegt, begann die Stadt Leipzig nach dem 
Stadtratsbeschluss zur Erarbeitung eines Konzepts durch die Stadtverwaltung zur 
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Umsetzung von ‚Housing First‘ in Leipzig im Jahr 2018, Anfang des Jahrs 2019 mit den 
entsprechenden Vorarbeiten. Relevante Kooperations- und Netzwerkpartner waren dabei 
die Akteure und Akteurinnen der Wohnungslosenhilfe, die kommunale 
Wohnungsgesellschaft LWB sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft und des 
Stadtrats.  

Vor Projektstart wurde ein erster Entwurf der Kooperationsvereinbarung zwischen der 
Stadt Leipzig und der LWB erstellt. Die finale Kooperationsvereinbarung konnte jedoch 
erst nach Projektstart unterzeichnet werden. Zu den weiteren Kooperationspartnern im 
Modellprojekt ist der Träger der sozialen Betreuung und wohnbegleitenden Hilfen 
hinzuzuzählen, wofür die Stadt Leipzig die das BOOT gGmbH gewinnen konnte, die zum 
offiziellem Projektstart am 01.07.2021 ihre Tätigkeit aufnahm.  

Zum zeitlichen Rahmen des Abschlusses der Kooperationsvereinbarung mit dem 
Wohnungsunternehmen und der Vertragsgestaltung mit dem freien Träger der 
wohnbegleitenden Hilfen findet sich eine kritische Reflexion im Vorabbericht des 
Sozialamtes: 

„Als Lesson Learned kann hier genannt werden, dass der Zeitraum zwischen Ratsbeschluss 
und Projektbeginn zu knapp bemessen war. Gleiches gilt für die Leistungsvereinbarung mit 
dem Träger der sozialen Betreuung. Auch hier konnte die finale Vereinbarung erst nach dem 
01.07.2021 fertiggestellt werden. Wesentlicher Grund dafür ist, dass erst mit Beschluss der 
Ratsversammlung die Mittel für die Bereitstellung der Wohnungen und die Bindung der 
sozialen Betreuung vorhanden sind. In der Rückschau wird eingeschätzt, dass für die 
Erstellung und Unterzeichnung der Vereinbarungen mit dem Kooperationspartner, der die 
soziale Betreuung übernimmt, und dem Kooperationspartner, der die Wohnungen zur 
Verfügung stellt, ein Zeitraum von sechs Monaten zwischen Ratsbeschluss und Projektstart 
notwendig ist. In diesem Zeitraum sollte auch die Koordinierungsstelle bereits besetzt sein, 
um die Abstimmungsprozesse führen und die Vereinbarungen erarbeiten zu können.“66 

Es wäre also aus heutiger Sicht empfehlenswert gewesen, das Projekt nach dem 
Ratsbeschluss etwas später zu beginnen, aber die Zwischenzeit zu nutzen, um mit 
ausreichender Personalkapazität, die notwendigen Vorarbeiten zur Implementierung zu 
leisten. Das entsprach jedoch zur Zeit des Projektstartes nicht den Erwartungen von 
Politik und Öffentlichkeit, möglichst rasch Ergebnisse vorzeigen zu können. 

Darüber hinaus hat die Stadt Leipzig anlässlich des Rundschreibens des Freistaates 
Sachsen bezüglich des Sofortprogramms ‚Start 2020, Unterstützung der 
Wohnungslosenhilfe‘, Kontakt zum Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt aufgenommen. Im August 2021 konnte die 
entsprechende Vereinbarung zur Durchführung und Evaluation des Modellprojekts 
‚Eigene Wohnung‘ zur Erprobung des Housing-First-Ansatzes für obdachlose Personen in 
Leipzig zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig geschlossen werden. 

10.3.5 Was ist die Funktion der Koordinationsstelle? Ist diese zwingend 
notwendig? Welche personellen und sächlichen Voraussetzungen müssen 
vorliegen? Was könnten alternative Ansätze sein? 

In Kapitel 6 sind die einzelnen Aufgaben der Koordinierungsstelle ausführlich dargelegt. 
Für die dort aufgeführten anspruchsvollen Anforderungen ist eine Vollzeitstelle sicherlich 
erforderlich. Das bedeutet auch, dass ein Arbeitsplatz verfügbar sein muss, fachlicher 
Austausch und Vertretung für Urlaubs- und Krankheitszeiten gewährleistet sein sollten 

 
66  Stadt Leipzig (2021b): S. 8. 
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und die Stelle von einer Person mit den entsprechenden Managementqualifikationen 
besetzt werden muss. 

Es ist allerdings auch darauf zu verweisen, dass der Personalaufwand auf kommunaler 
Seite bei der Umsetzung von Housing-First-Pilotprojekten in anderen Städten, 
beispielsweise in Berlin oder in Bremen, deutlich geringer und auch keine vergleichbar 
umfassende Koordinierungstätigkeit feststellbar war. Das brachte dort ein deutlich 
weniger stringentes Controlling und auch eine viel geringere Beteiligung an den 
evaluativen Aufgaben mit sich, was auch die Möglichkeiten der Steuerung beschränkte.  

So ist etwa in Berlin die Auswahl der Teilnehmenden weitestgehend in der Regie der 
Träger der Pilotprojekte belassen worden und auch in Bremen sind kommunale Behörden 
nur sehr am Rande an der Auswahl der Teilnehmenden beteiligt. Gleiches gilt für die 
Beteiligung an der Begleitforschung und in Bremen auch für Treffen der Projektbeteiligten, 
die zwar ebenfalls regelmäßig, aber keineswegs im selben engen Rhythmus stattfinden.  

Eine vierzehntägige Berichterstattung an die kommunale Hausspitze über den Verlauf des 
Pilotprojektes und auftretende Probleme wäre an den genannten Orten unvorstellbar. Sie 
erscheint auch für das Leipziger Projekt nach Ablauf einer Einführungsphase in dieser 
engen Zeittaktung entbehrlich. 

10.4 Personelle und finanzielle Rahmenbedingungen 

10.4.1 Welche laufenden Kosten entstehen wofür? Wie haben sich diese über den 
Projektverlauf entwickelt? 

Insgesamt wurden für das Modellvorhaben Gesamtkosten von 1,2 Mio. Euro 
veranschlagt. Der Freistaat Sachsen beteiligte sich mit bis zu 111.000 Euro an den 
Kosten für die Evaluierung des Projektes und den Personalkosten für die 
Koordinierungsstelle.  

Die Personal- und Sachkosten der Koordinierungsstelle belaufen sich auf rund 
64.800 Euro pro Jahr, sind aber auch abhängig von der konkreten Stellenbesetzung und 
der Tarifentwicklung. Weitere Kosten für Personal des Sozialamtes werden nicht in 
Anschlag gebracht, weil diese Stellen ohnehin finanziert sind. Dennoch war der Aufwand 
auch bei der Sachgebietsleitung und der Abteilungsleitung Soziale Wohnhilfen sowie bei 
der Sozialplanung insbesondere in der Vorbereitungszeit des Projektes erheblich. 

Die Kosten der Wohnbegleitung beim Träger das BOOT gGmbH belaufen sich pro Fall 
und Monat auf zwischen rund 892 und 975 Euro (Personal- und Sachkosten unter 
Berücksichtigung von Tarifsteigerungen bis Ende 2024, einschließlich Rufbereitschaft). Im 
Verhältnis zum ambulant betreuten Wohnen nach §§ 67 ff. SGB XII, das in Leipzig mit 
einem Personalschlüssel von 1:14 finanziert wird, wird im Projekt ‚Eigene Wohnung‘ ein 
deutlich intensiverer Personalschlüssel (1:7) zugrunde gelegt. 

Des Weiteren sind Aufwendungen in Höhe von 69.900 Euro für Mietausfälle und Schäden 
an der Mietsache für den gesamten Projektzeitraum eingeplant. Jährlich kalkuliert das 
Sozialamt im Schnitt mit ca. 17.500 Euro. Diese Aufwendungen betreffen auch die Kosten 
für den Leerstand der angebotenen Projektwohnungen, der bis zum Abschluss eines 
Mietvertrages entstanden ist. Bis zum Abschluss der ersten Evaluationsphase lagen keine 
Abrechnungen des Wohnungsunternehmens vor. Über die realen Ausgaben kann also 
noch nichts berichtet werden. 

Die Kosten der Evaluation (einschließlich der Erstellung von zwei umfangreichen 
Zwischenberichten und einem Endbericht sowie der Erarbeitung eines 
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Handlungsleitfadens für interessierte sächsische Kommunen und Landkreise zur 
Übertragbarkeit und Umsetzung des Ansatzes) betragen jährlich rund 48.800 Euro. Darin 
sind neben Personalkosten und den üblichen Sachkosten des Instituts auch Reisekosten 
zu diversen Treffen und Veranstaltungen, Transkriptionskosten, Incentives für die 
Interviewten und die Mehrwertsteuer enthalten.  

10.4.2 Wurden an anderer Stelle Kosten eingespart?  

Bei internationalen Untersuchungen zu Aufwendungen und Einsparungen im Kontext von 
Housing-First-Projekten werden in der Regel nicht nur alternative Kosten der 
Notunterbringung und beispielsweise des Betreuten Wohnens herangezogen, sondern 
auch die Kosten, die durch die frühere Wohnungslosigkeit der Teilnehmenden 
beispielsweise im Gesundheitswesen, bei Polizeibehörden, in der Justiz und in anderen 
Bereichen entstanden sind und bei fortdauernder Wohnungslosigkeit weiterhin angefallen 
wären. 

Alleine der Einsatz von Krankentransporten und Kosten, die in der Folge von extensivem 
Suchtmittelgebrauch sowohl im Gesundheitswesen als auch im Bereich von Polizei und 
Justiz (Ausnüchterung, Ersatzfreiheitsstrafen, Haftstrafen etc.) entstehen, können sehr 
schnell astronomische Höhen erreichen, sind aber extrem schwer zu ermitteln und in 
hohem Maße auch abhängig vom individuellen Fall. Zudem führen vermiedene Kosten in 
diesen Bereichen (zum Beispiel durch Nichtinanspruchnahme eines Haftplatzes oder 
eines Krankenhausbettes oder der Notaufnahme einer Klinik) noch nicht unmittelbar zu 
Einsparungen in diesen Bereichen.67 

Es bleibt Beratungen im weiteren Evaluationsprozess vorbehalten, in welchem Umfang 
eingesparte Kosten angesetzt werden können. Alleine für die durchschnittlichen Kosten 
der Notunterbringung, zu der die Stadt Leipzig nach Ordnungsrecht verpflichtet ist, 
wurden pro Person und Platz im Jahr 2022 täglich mit 57,66 Euro veranschlagt und im 
Jahr 2023 mit 81,83 Euro. Bei einer durchgängigen Unterbringung liegen die monatlichen 
Kosten pro Person also im Jahr 2022 bei 1.745 Euro (jährlich 21.046 Euro) und im Jahr 
2023 bei 2.489 Euro (jährlich 29.868 Euro). Damit sind lediglich die Kosten der Unterkunft 
und einer eher rudimentären „Betreuung“ abgegolten. 

Im zweiten Zwischenbericht werden weitere Kostenkalkulationen vorgelegt, um die 
Effizienz des Housing-First-Ansatzes zu überprüfen.  

10.4.3 Welche personellen Voraussetzungen/Qualifikationen sind bei den 
Beteiligten erforderlich? 

Es hat sich nicht nur in Leipzig als ausgesprochen sinnvoll erwiesen, insbesondere bei 
den wohnbegleitenden Hilfen Personal einzusetzen, das über Expertise und Erfahrungen 
im Umgang mit suchtkranken und psychisch kranken Wohnungslosen verfügt. 

Ratsam wäre auch die regulär entlohnte Beschäftigung von Peers, also von Personen, die 
über eigene Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit und psychischen Problemen verfügen 
und deren Rat von den Teilnehmenden oft sehr gut angenommen wird, weil man sich 
gegenseitig „nichts vormachen“ kann.  

 
67  Vgl. Pleace u. a. (2013). 
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10.5 Teilnehmer/-innen des Projektes 

10.5.1 Wie werden die Teilnehmer/-innen in das Projekt vermittelt bzw. für das 
Projekt gewonnen? 

Der Prozess der Werbung um Teilnehmende und der anschließenden Auswahl unter 
einer relativ großen Gruppe von interessierten Wohnungslosen wurde in Kapitel 7.1 
ausführlich beschrieben. Ganz offensichtlich wurden recht viele Wohnungslose sehr stark 
von der Straßensozialarbeit, aber auch von gesetzlichen Betreuern, Beratungsstellen und 
beispielsweise auch vom Jobcenter zum Ausfüllen der breit verteilten Flyer motiviert. 

In Hintergrundgesprächen wurde mehrfach die Kritik geäußert, dass bei sehr vielen 
Wohnungslosen im Zuge des Prozesses die Hoffnung auf eine Wohnungsvermittlung 
genährt wurde, die dann doch wieder in eine erneute Enttäuschung mündete. 
Andererseits wurde bei der Werbung um Teilnahme permanent darauf hingewiesen, dass 
die Zahl der verfügbaren Wohnungen eng begrenzt ist und nicht alle Interessierten nach 
Angabe ihrer Kontaktdaten auch mit einer Vermittlung rechnen können. 

10.5.2 Wie erfolgt die Auswahl der Teilnehmer/-innen? (Ansprechpersonen? Orte? 
Vorauswahl?) 

Auch die Auswahl der Teilnehmenden über die Einteilung in drei Dringlichkeitsgruppen, 
dem anschließenden Losverfahren für Mitglieder der Dringlichkeitsgruppe eins und 
schließlich den Kennenlerngesprächen mit den ausgelosten Wohnungslosen ist im Kapitel 
7.1. ausführlich beschrieben. Das Auswahlverfahren wurde transparent und unter 
Beteiligung etablierter Träger der Wohnungslosenhilfe durchgeführt. 

Als Ort für die Kennenlerngespräche ist ein eher neutraler und den Interessierten 
vertrauter Ort (nicht beispielsweise das Sozialamt) zu empfehlen. 

Ein Blick auf die Evaluationsergebnisse zur Wohnsituation und zur Dauer der 
Wohnungslosigkeit der ins Projekt aufgenommenen Personen zeigt, dass die erwähnten 
Zielindikatoren bei der Gewinnung der Teilnehmenden erreicht, wenn nicht sogar 
übertroffen wurden: Knapp zwei Drittel der Teilnehmenden waren bei Projektaufnahme 
bereits seit drei Jahren oder länger wohnungslos und über 92 Prozent lebten ohne 
Unterkunft auf der Straße, in einem Zelt, einem Abrisshaus oder Ähnlichem. 

Eine entsprechende „Negativauswahl“ als Konzentration auf die am meisten 
ausgegrenzten Wohnungslosen mit komplexen Problemlagen ist unter anderem auch 
deswegen bedeutsam, weil sich das Projekt zum Ziel gesetzt hat, insbesondere 
diejenigen in Wohnungen zu bringen, die durch das bereits etablierte Hilfesystem über 
lange Zeit nicht versorgt worden sind.  

Während andernorts die Möglichkeit der Träger, ihre Klientinnen und Klienten selbst 
auszuwählen, als positiv, wenn nicht sogar unabdingbar eingeschätzt wird, garantiert das 
vom Sozialamt Leipzig gewählte Verfahren hohe Transparenz und eine weitgehende 
Absicherung vor Creamingprozessen (also der Gefahr einer Auswahl von „pflegeleichten“ 
Personen, mit denen besonders leicht gute Erfolge zu erzielen), vor denen auch 
gelegentlich freie Träger keineswegs gefeit sind. 
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10.5.3 Welche Voraussetzungen (Alter, Hintergrund, Problematik u. ä.) auf Seiten 
der Teilnehmenden sind für einen positiven Verlauf im Projekt günstig? 
Welche Voraussetzungen haben sich als hinderlich erweisen? Gibt es 
Ausschlussgründe? 

Einer der Ausschlussgründe ist – wie in anderen Housing-First-Projekten auch – eine 
akute Psychose. In einem der Fälle, in denen der Wohnungserhalt trotz umfangreicher 
Bemühungen nicht gelang, lag offensichtlich solch eine Psychose vor. Allerdings war sie 
zum Zeitpunkt der Kennenlerngespräche weder erkannt worden noch war ein 
entsprechender Verdacht aufgekommen, und es ist auch nicht immer möglich, eine solche 
psychische Erkrankung vorab festzustellen und noch dazu eine zuverlässige Prognose 
darüber abzugeben, ob durch sie der Wohnungserhalt unmöglich wird. Verschiedene 
Beispiele in diesem und anderen Projekten der Begleitforschung zum Housing-First-
Ansatz zeigen, dass das Potenzial zur Vorhersage positiver oder negativer Verläufe 
ohnehin eher gering und fehleranfällig ist. 

Schließlich muss gerade bei einer „Negativauswahl“ und Priorisierung von Interessierten, 
die Jahre auf der Straße verbracht und erfolglos nach Wohnraum gesucht haben, auch 
damit gerechnet werden, dass einzelne Teilnehmende auch in einem Housing-First-
Projekt nicht optimal versorgt werden können. Ein „Scheitern“ von 15 bis 20 % der 
ausgewählten Wohnungslosen mit komplexen Problemlagen wurde bei vielen 
Pilotprojekten im Ausland festgestellt. Auch wenn die Anteile nicht gelingender 
Wohnungsintegration nach längerer Dauer noch etwas höher liegen, ist die Quote des 
Wohnungserhalts bei Housing-First-Projekten doch durchgehend sehr viel höher als bei 
Versorgungsansätzen im traditionellen System der Wohnungslosenhilfe. Allein schon die 
aufgeführten Dauern der Wohnungslosigkeit belegen eindrucksvoll, wie lange es dem 
bestehenden System offensichtlich nicht gelungen ist, diese Zielgruppe mit den 
herkömmlichen Instrumenten in Wohnungen zu vermitteln.  

Insofern sollte auch bei der Aufstellung von Ausschlussgründen mit Vorsicht verfahren 
werden, da es bei Housing First ja gerade darum geht, Wohnungslosen mit komplexen 
Problemlagen, denen herkömmlich schnell das Etikett der „Wohnunfähigkeit“ angehängt 
wird, eine reelle Integrationschance zu verschaffen. 

10.6 Wohnraum 

10.6.1 Was ist bei der Akquise von Wohnraum zu beachten? Was ist zu 
organisieren? Welcher Partner/Sicherheiten bedarf es? Welche 
Voraussetzungen sind zu schaffen/ zu erfüllen? 

Wie bereits unter 10.2.3 ausgeführt, ist das Konzept der Stadt Leipzig in diesem Punkt 
beispielgebend. Der Abschluss von Hauptmietverträgen ohne Einschränkungen, die 
dezentrale Verteilung der Wohnungen, die Qualität der angebotenen Wohnungen, die 
finanzielle Absicherung von möglichen Schäden und auch das im Kooperationsvertrag 
verankerte und in der Praxis weitgehend funktionierende Monitoring mit einer engen 
Zusammenarbeit von Wohnungsverwaltung und sozialer Wohnbegleitung, all das sind 
empfehlenswerte Elemente eines guten Housing-First-Konzeptes. Wie berichtet gab es in 
der Kooperation zwischen dem Träger der wohnbegleitenden Hilfen und dem 
Wohnungsunternehmen noch Optimierungsmöglichkeiten, die Verfahren sind jedoch klar 
und verbindlich geregelt. 

Das Vorhandensein einer großen kommunalen Wohnungsgesellschaft erleichtert es, 
solche relativ optimalen Voraussetzungen zu schaffen. Ist ein solches Unternehmen nicht 
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vorhanden oder kann keine ähnliche Kooperationsvereinbarung mit dem kommunalen 
Wohnungsunternehmen erzielt werden, müssen andere Wege der Wohnungsakquise 
beschritten werden, etwa der Einsatz von eigenem Akquise-Personal, der Ankauf von 
Belegrechten, die Nutzung einer sozialen Wohnraumagentur, Um- und Neubau oder 
vergleichbare Strategien. 

10.6.2 Was ist im Verlauf des Projektes bei der Verwaltung der Wohnungen zu 
berücksichtigen? (Instandhaltung? Wer übernimmt die Aufgabe? Wie hoch 
ist der diesbezügliche Aufwand? Welche Kosten fallen an?) 

Bislang sind lediglich in drei Fällen Schäden an der Wohnung entstanden. Der größte 
entstandene Schaden betrifft eine Überschwemmung des Badezimmers, durch die auch 
eine darunter liegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Die erforderlichen Renovierungskosten sind noch nicht abschließend ermittelt und das 
Sozialamt hat auch noch keine Abrechnung erhalten. Insofern kann dazu bei Abschluss 
der ersten Evaluationsphase auch noch keine Bewertung vorgenommen werden.  

10.7 Übereinstimmung mit Grundprinzipien von „Housing First“ 

10.7.1 In welchem Umfang folgt das Modellprojekt den Grundprinzipien von 
„Housing First“? 

Soweit es bisher ersichtlich ist, entspricht das Projekt allen Grundprinzipien mit der 
Einschränkung, dass das letzte oben genannte, die Verfügbarkeit von Unterstützung, 
solange der Bedarf vorhanden ist, im Rahmen des Projektes lediglich für die ersten drei 
Jahre gesichert ist. Inwieweit das durch die Stadt aufgestellte Ziel, dass mindestens 50 
Prozent der Teilnehmenden nach drei Jahren noch eine geringe Betreuung benötigen  
(mit einem Betreuungsschlüssel von weniger als 1:14) oder sogar gar keine Betreuung 
(vgl. Kapitel 4.2), mit den Grundprinzipien vereinbar ist, kann angesichts der im Fokus 
stehenden Zielgruppe auch kritisch betrachtet werden. Eine individuelle Betreuung nach 
Ablauf der Projektphase und für den Fall, dass der Ansatz nicht verstetigt werden sollte, 
käme aber ja in jedem Fall im Rahmen der Eingliederungshilfe oder des regulären 
Ambulant Betreuten Wohnens nach §§ 67 ff. SGB XII in Betracht. 

Alle übrigen Prinzipien (Wahrnehmung eines Menschenrechts auf Wohnen, Wahlfreiheit 
und Entscheidungsmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer, Trennung von Wohnung 
und Unterstützung, Recovery-Orientierung, Harm Reduction, Aktive Beteiligung ohne 
Druck und Zwang, Personenzentrierte Hilfeplanung) werden in dem Projekt eingehalten. 

10.7.2 In welchen Punkten weicht das Modellprojekt von den Grundprinzipien ab? 
Was hat das für Auswirkungen? 

Siehe 10.7.1 

10.8 Gewonnene Erfahrungen 
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10.8.1 Was ist schwierig zu organisieren, zu begleiten, zu koordinieren, zu 
finanzieren, zu vermitteln? (Hürden/ Verzögerungen/ Unvorhergesehenes/ 
Barrieren) 

Zu den Verzögerungen wurde weiter oben bereits umfangreich Stellung genommen. Ein 
weitgehend übergangsloser Anschluss zwischen Bewerbung, Auswahlverfahren, 
Kennenlerngespräch und Bezug der Wohnung wäre ebenso wünschenswert gewesen wie 
eine Beteiligung der Begleitforschung an dem Projekt von Anfang an. Die 
Entscheidungsabläufe zur Finanzierung des Projektes haben dies bedauerlicherweise 
nicht zugelassen, und manche Prozesse (Kennenlerngespräche, 
Kooperationsverhandlungen mit dem Wohnungsunternehmen und in der Folge die 
Bereitstellung und der Bezug der Wohnungen) haben auch länger gedauert als gedacht. 
Hinzu kam ein hoher Zeitdruck aus der Politik und der Öffentlichkeit, der zeitliche 
Synchronisierungen eher behinderte als beförderte. 

Die Erfahrung von weit über hundert wohnungslosen Menschen, die sich um eine 
Teilnahme beworben haben, aber nicht berücksichtigt werden konnten, hat sicher auch zu 
Frustration bei vielen geführt und vielleicht bei manchen die Auffassung gestärkt, dass 
man beim Kampf um eine eigene Wohnung immer wieder scheitert. Andererseits hat das 
Projekt auch einer – wenn auch begrenzten – Gruppe von Wohnungslosen, die in der 
Vergangenheit immer wieder an der Wohnungssuche gescheitert waren und geringe 
realistische Chancen auf eine reguläre Versorgung gehabt hätten, einen privilegierten 
Zugang zu dauerhaftem Individualwohnraum eröffnet, der bei erfolgreichem Verlauf des 
Modellvorhabens vielleicht auch noch für eine größere Zahl von Betroffenen eine neue 
Chance ermöglichen könnte. 

Insgesamt kann zum Projektstand des ersten Zwischenberichtes die Empfehlung 
abgegeben werden, im Wesentlichen weiter zu verfahren, wie es sich im Verlauf des 
ersten Jahres eingespielt hat. Auf die Aufrechterhaltung von Kontaktversuchen und 
Hilfeangeboten, auch nach vorübergehendem Kontaktabbruch sollte weiterhin besonders 
Augenmerk gelegt werden. Optimierungsbedarfe gibt es in der Kooperation zwischen 
Wohnungsgesellschaft und sozialer Wohnbegleitung und bei der zeitnahen 
Dokumentation der Fallverläufe. Inwieweit die Berichtsintensität der Koordinierungsstelle 
gegenüber der Hausleitung und der Gremien der Stadt in der gleichen engen Zeitfolge 
weitergeführt werden muss, sollte von den zuständigen Stellen überdacht werden.  
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